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Serviceangebote für unsere Bürger/innen

Fahrgemeinschaftsbörse der Römischen Weinstraße
Als kostenlose Serviceleistung unserer Verbandsgemeinde bieten wir die Nutzung der 
„Fahrgemeinschaftsbörse Römische Weinstraße“ an. Zu diesem Zweck haben wir einen 
Antwortcoupon erstellt, den Sie bitte ausgefüllt an die Verbandsgemeindeverwaltung 
Schweich zurücksenden. Wir werden dann Ihr Angebot über eine Fahrgemeinschaft 
oder Ihren Wunsch nach einer Mitfahrgelegenheit kostenlos in drei aufeinanderfol-
genden Amtsblättern unter Angabe Ihrer Telefonnummer veröffentlichen. Wir hoffen, 
mit dieser Aktion einen Beitrag zum Umweltschutz sowie zur Verminderung des Stra-
ßenverkehrsaufkommens zu leisten und wünschen uns, dass diese Serviceleistung einen regen Zuspruch findet. Bei 
Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Tel. 06502/407-111.

Kostenlose Altgerätebörse
Ziel dieser Altgerätebörse ist es, Gegenstände zu vermitteln, die ansonsten vielfach im Sperrmüll landen, weil sie für 
den Besitzer nutzlos sind. Für andere haben diese Gegenstände jedoch noch vielfach Gebrauchs- oder Sammelwert. 
Zur Vermeidung unnötiger Müllbeseitigung haben Sie im Rahmen der Altgerätebörse deshalb die Möglichkeit, die 
kostenlose Abgabe solcher gebrauchsfähigen Gegenstände oder Sammlerstücke mit einer kurzen Beschreibung 
und unter Angabe der Telefonnummer im Amtsblatt anzubieten. Wenn Sie also solche Gegenstände kostenlos 
abgeben möchten, bitten wir, den nachstehend abgedruckten Antwortcoupon ausgefüllt an die Verbandsgemein-
deverwaltung Schweich zurückzusenden. Wir werden dann Ihre Meldung mit einer kurzen Beschreibung des ab-
zugebenden Gegenstandes und Ihrer Telefonnummer kostenfrei veröffentlichen. Interessenten können sich dann 
direkt an die Anbieter wenden. Die Anzeige wird in zwei aufeinanderfolgenden Amtsblättern veröffentlicht. Sollte 
eine zweite Veröffentlichung nicht gewünscht werden, bitten wir um telefonische Mitteilung unter der Telefon-Nr. 
06502/407-111 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich.

„Kleine-Hilfe-Börse“ des Familienbündnisses Römische Weinstraße
Das Familienbündnis Römische Weinstraße hat es sich u.a. zum Ziel gesetzt, die Lebensbedingungen von Kindern, 
Jugendlichen, Familien und älteren Menschen positiv zu gestalten und das Zusammenleben der Generationen zu 
verbessern. Hierzu gehört es auch, sich gegenseitig im Alltag, z.B. bei der Betreuung von Familienmitgliedern, beim 
Einkaufen, für Behördengänge, bei der Gartenarbeit, bei der Versorgung von Haustieren etc. zu unterstützen. Mit 
der „Kleine-Hilfe-Börse“ werden zum einen Leute gesucht, die ehrenamtlich was für andere tun wollen, ihre Inte-
ressen und Fähigkeiten zur Verfügung stellen können, um zu helfen und einen sinnvollen Beitrag zu leisten. Zum 
anderen bieten wir denjenigen, die im Alltag Unterstützung brauchen, die Möglichkeit, jemanden zu finden, der 
ihnen ehrenamtlich Hilfe bietet. Ihr Angebot bzw. Ihr Wunsch nach einer „Kleinen-Hilfe“ wird im Amtsblatt unter 
Angabe des Ortes und der Telefonnummer / Email-Adresse (ohne Namen) veröffentlicht. Die Interessenten können 
dann direkt Kontakt miteinander aufnehmen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir bei dieser Serviceleistung keinerlei Erfolgsgarantie geben können und 
jegliche Haftung ausschließen. Bei Rückfragen können Sie sich gerne mit uns unter Tel. 06502/5066-450 in 
Verbindung setzen.

Die entsprechenden Antwortcoupons zum Ausfüllen finden Sie im Innenteil des Amtsblatt.
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Notdienste

Notrufe

1. Ärztliche Bereitschaftsdienst
1.1 Der Bereitschaftsdienst umfasst alle Ortschaften der 

Verbandsgemeinde Schweich.
1.2 Ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale Trier
 c/o Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen, 
 Feldstraße 16, 54290 Trier
 Telefon: 116 117
1.3 Öffnungszeiten:
 - Montag ab 19.00 Uhr bis Dienstag 07.00 Uhr,
 - Dienstag ab 19.00 Uhr bis Mittwoch 07.00 Uhr,
 - Mittwoch ab 14.00 Uhr bis Donnerstag 07.0 Uhr,
 - Donnerstag ab 19.00 Uhr bis Freitag 07.00 Uhr,
 - Freitag ab 16.00 Uhr bis Montag 07.00 Uhr,
 - an Feiertagen vom Vorabend des Feiertages ab 19.00 

Uhr bis zum Folgetag 07.00 Uhr.
Zentraler Anlaufpunkt außerhalb der Praxisöffnungszeiten
Die Bereitschaftsdienstzentrale ist der zentrale Anlaufpunkt für Pati-
enten außerhalb der regulären Öffnungszeiten der Arztpraxen.

2. Kinderärztlicher Notdienst
(Samstag, Sonntag, Feiertag: 09.00 - 12.00 Uhr;
15.00 - 18.00 Uhr; Mittwochnachmittag: 15.00 - 18.00 Uhr)
Tel. 01805-767 54 634

3. Zahnärztlicher Notdienst
Inanspruchnahme nur nach telefonischer Vereinbarung
Notdiensttelefon: 01805/065100
(14ct/min a. d. dt. Festnetz, Mobilfunkmax. 42ct/min)

4. Augenärztlicher Notdienst
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder .......Tel. 0651/2082244
Nordallee 1, 54292 Trier
Mo.  19:00 Uhr - Di. 07:00 Uhr
Di.  19:00 Uhr - Mi. 07:00 Uhr
Mi.  14:00 Uhr - Do. 07:00 Uhr
Do. 19:00 Uhr - Fr. 07:00 Uhr
Fr.  16:00 Uhr - Mo. 07:00 Uhr
Feiertag durchgehend geöffnet vom Vortag 18:00 Uhr bis nach 
dem Feiertag 07:00 Uhr

5. Notaufnahmen der Krankenhäuser
 Ständige (Not)-Aufnahmebereitschaft:
5.1  Krankenhaus der Barmherzigen Brüder
 Chirurgie und Innere 0651/208-0
 Schlaganfall 0651/208-2535
5.2  Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen,
 Pädiatrie, Psychiatrie, Chirurgie, Innere 0651/947-0
5.3  Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen Nord 
 (ehem. Elisabethkrankenhaus)
 Chirurgie und Innere 0651/6830
5.4  Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen Ehrang, 
 (ehem. Marienkrankenhaus Ehrang)
 Chirurgie und Innere 0651/6830

6. Rettungsdienst und Krankentransport
Deutsches Rotes Kreuz Schweich
(Tag- und Nachtdienst) .................................................. Tel. 112

7. Apothekendienste
Notdienstbereitschaft der Apotheken

(Der Notdienst ist jeweils bereit bis zum nachfolgenden Tag 08.30 
Uhr)

Tel.: 01805-258825-PLZ
Nach der Wahl der Notdienstnummer und direkter Eingabe der 
Postleitzahl des aktuellen Standortes über die Telefontastatur 
werden Ihnen drei dienstbereite Apotheken in der Umgebung des 
Standortes mit vollständiger Adresse und Telefonnummer ange-
sagt und zweimal wiederholt.
Des Weiteren ist der Notdienstplan auf der Internetseite www.lak-
rlp.de für jedermann verfügbar. Hier bekommen Sie nach Einga-
be der Postleitzahl des Standortes die umliegenden dienstberei-
ten Apotheken angezeigt.

8. Hilfezentren
8.1	 Pflegestützpunkt	in	der	Verbandsgemeinde	Schweich

Beratungsstelle für alte, kranke und behinderte Menschen 
und ihre Angehörigen)

 (Herr Selzer)  ...................................Tel. 06502/9978601
 (Herr Katzenbächer) ........................Tel. 06502/9978602
8.2 Caritas Sozialstation (AHZ)
 (Frau Falk) ...........................................Tel. 06502/93570
8.3 Gemeindepsychiatrisches Betreuungszentrum des 

Schönfelder Hofes, Schweich
 (Herr Rohr) ........................................Tel. 06502/995006

9. Trinkwasserversorgung
Ihr Wasserwerk ist während der	üblichen	Dienstzeit	(Mo. - Mi. 
08.00-12.00 Uhr und 14.00-16:00 Uhr; Do. 08.00-12.00 Uhr und 
14.00-18:00 Uhr und Fr. 08.00-12.00 Uhr) unter der Telefonnum-
mer 06502-407704 erreichbar.
Darüber hinaus auch nach gesonderter Terminvereinbarung.
Bei Störungen an den Versorgungsanlagen erreichen Sie den 
Bereitschaftsdienst außerhalb	der	üblichen	Dienstzeiten	unter:	
0171-8555 956.
Verbandsgemeindewerke Schweich, Wasserwerk, Brückenstraße 
26, 54338 Schweich

10. Abwasserentsorgung
Ihr Abwasserwerk ist während der üblichen	Dienstzeit	 (Mo. - 
Mi. 08.00-12.00 Uhr und 14.00-16:00 Uhr; Do. 08.00-12.00 Uhr 
und 14.00-18:00 Uhr und Fr. 08.00-12.00 Uhr) unter der Telefon-
nummer 06502-407704 erreichbar.
Darüber hinaus auch nach gesonderter Terminvereinbarung.
Bei Störungen an den Abwasseranlagen erreichen Sie den Be-
reitschaftsdienst außerhalb	 der	 üblichen	 Dienstzeiten	 unter: 
0171-8555 957.
Verbandsgemeindewerke Schweich, Abwasserwerk, Brücken-
straße 26, 54338 Schweich

11. Erdgasversorgung
Für das Stadtgebiet Schweich, den Stadtteil Issel und den IRT 
Föhren ist im Falle von Störungen an der Erdgasversorgung das 
Servicetelefon der Stadtwerke Trier erreichbar: 0651 - 7172 599.
Stadtwerke Trier, SWT - AöR, Ostallee 7 - 13, 54290 Trier

12. Stromversorgung
Störung Strom Westnetz GmbH Tel. 0800 - 4112244 Alarmierung 
der Feuerwehren

Alarmierung der Feuerwehren
Notruf ...............................................................................Tel. 112

Leitstelle Trier (Berufsfeuerwehr) ...................... Tel. 0651/94880

Polizei
Notruf ...............................................................................Tel. 110
Polizei Schweich.............................................. Tel. 06502/91570
Autobahnpolizei Schweich............................... Tel. 06502/91650
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Kurze Dienstfahrten nun auf dem E-Bike

Foto: Innogy SE
Die MitarbeiterInnen der Verbandsgemeinde Schweich nutzen 
künftig ein umweltfreundliches E-Bike für Dienstfahrten. Christiane 
Horsch (Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Schweich) und 
Marco Felten (innogy) bei der Übergabe des Elektrorades.

innogy stellt Verbandsgemeinde 
Schweich Elektrofahrrad zur 

Verfügung

Mit dem neuen Fahrrad können die
Bediensteten Elektromobilität
kennen lernen und parallel die
CO2-Emmission verringern.

Außerdem schont die klimafreundliche 
Technik die Umwelt und erspart

die Parkplatzsuche.

So können die Kolleginnen und Kollegen 
das Auto manchmal stehen lassen.

Stellenausschreibungen

Reklamation Zustellung
Bitte melden Sie Ihre Beschwerden immer an folgende Telefonnummer:

06502/9147- 311, -335,-336 oder -713
oder per Mail an:

vertrieb@wittich-foehren.de
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Amtliche Bekanntmachungen und Mitteilungen der Verbandsgemeinde

An alle Steuerzahler 
 
Wir möchten hiermit alle Steuerzahler, die nicht am Lastschrifteinzugsverfahren teil-
nehmen, daran erinnern, dass am 
 

      15.08.2017  
 
eine Abgabenrate (Grundsteuern, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wie-
derkehrende Beiträge, Hundesteuer u. a. sowie Gewerbesteuern fällig werden. 
 
 
Damit die Zahlungen pünktlich bei uns eingehen, bitten wir Sie, die Überweisungen 
rechtzeitig bei Ihrer Bank oder Sparkasse einzureichen. Bitte geben Sie dabei unbe-
dingt die vollständige Buchungs-Nr. an, damit Fehlbuchungen vermieden werden. 
 
In diesem Zusammenhang möchten wir Sie nochmals auf die  
 

Vorteile des Lastschrifteinzugsverfahrens  
 
hinweisen.  
 
Dabei werden von uns die Steuer- und Abgaberaten zu den jeweiligen Fälligkeitster-
minen von Ihrem Girokonto mittels Lastschrift abgebucht. Anhand Ihres Steuerbe-
scheides können Sie jederzeit die Richtigkeit des eingezogenen Betrages kontrollie-
ren. 
 
Das Lastschrifteinzugsverfahren ist für alle Steuern, Gebühren und Beiträge sinnvoll. 
 
Durch die Teilnahme am Lastschrifteinzugsverfahren ersparen Sie sich die Überwa-
chung der Zahlungstermine und damit unter Umständen im Falle einer verspäteten 
Überweisung die Festsetzung von Säumniszuschlägen und sonstigen Gebühren. 
Ferner erübrigt sich der möglicherweise zeitraubende Weg zu Ihrer Bank oder Spar-
kasse. 
 
Sofern Sie am Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen wollen, bitten wir Sie, den 
abgedruckten Vordruck ausgefüllt an uns zurückzusenden. 
 
Der Vordruck ist auch im Internet unter  
 
http://www.schweich.de/vg_schweich/Aktuelles/News/ 
 
abrufbar: 
 
In diesem Zuge möchten wir nochmals daran erinnern, dass für Grundsteuern, 
Hundesteuer, Landwirtschaftskammerbeitrag, Weinbauabgaben, Fremdenver-
kehrsbeitrag und Landpacht kein neuer Bescheid in 2017 versendet wurde, 
wenn sich keine Änderungen gegenüber 2016 ergeben haben. Sie sind dann 
verpflichtet den Betrag von 2016 zu zahlen.  
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SEPA-Lastschriftmandat 
Zahlungspflichtige/r: 

Name: 

      

Vorname: 

      

Straße: 

      

Ort: 

      

PLZ: 

      

Für Rückfragen: 

Tel: 

E-Mail: 

Übersenden Sie uns die Originalausfertigung unterschrieben zurück. Eine Zusendung 
per Fax oder Email ist nicht mehr möglich.  
 

An die        Reste abbuchen: 

Verbandsgemeindekasse Schweich     ja                    nein 

Brückenstraße 26      

54338 Schweich       

 

Die Abgaben/Steuern  

laut Bescheid für folgende Buchungs-Nr.:  :          

(bitte Ihre Buchungs-Nr. lt. Bescheid angeben; oben rechts auf Steuer-/Abgabenbescheid) 
 

werden ab dem .               zu Lasten des unten angegebenen Kontos bis auf Widerruf im 

Lastschriftverfahren eingezogen. 

 

 

 

 
 

     Name, Anschrift wie oben 

 Name:       Vorname:       

    Anschrift:       

 IBAN     

      

    BIC        

…………………………. 

 Name der Bank:       

      

    Mandat für Einzug  Ich/Wir ermächtige/n die Verbandsgemeindekasse Schweich Zahlungen  

  von SEPA-Lastschrift: vom o.g. Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir 

mein/unser Kreditinstitut an, die von der Verbandsgemeindekasse auf 

mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
 Mandat gilt für einmalige Zahlungen (Pflichtfeld) 

 Mandat gilt für wiederkehrende Zahlungen (Pflichtfeld) 
 

Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 

des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten 

Bedingungen. Die Mandatsreferenznummer wird im Steuerbescheid, in einem sonstigen Schreiben und/oder im 

Kontoauszug des Kreditinstituts mitgeteilt. Zur Erleichterung des Zahlungsverkehrs beträgt die Frist für die 

Information vor Einzug einer fälligen Zahlung mindestens einen Tag vor Belastung.  
 

           
Ort, Datum        Unterschrift des/der Kontoinhaber/   
                                                                         Bescheidempfänger (falls abweichend) 

Zahlungs-
empfänger: 

Verbandsgemeindekasse Schweich; Brückenstraße 26;  
54338 Schweich 

Gläubiger-ID-Nr: DE63ZZZ00000084389 
Mandats-Referenz-Nr: Wird separat mitgeteilt.  

Kontoinhaber:  
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Verbandsgemeindeverwaltung 
Schweich

Öffnungszeiten 
Allgemeine Verwaltung

montags - freitags  ............................... von 08.00 - 12.00 Uhr
montags - mittwochs ........................... von 14.00 - 16.00 Uhr
donnerstags  ........................................ von 14.00 - 18.00 Uhr

Bürgerbüro
montags - dienstags  ........................... von 07.30 - 17.00 Uhr
mittwochs  ............................................ von 07.30 - 13.00 Uhr
donnerstags  ........................................ von 07.30 - 18.00 Uhr
freitags  ................................................ von 07.30 - 12.30 Uhr

Sozialverwaltung
montags - freitags  ................................von 08.00 - 12.00 Uhr
montags - mittwochs...........  nachmittags nur nach vorheriger 
Terminvereinbarung
donnerstags  ........................................ von 14.00 - 18.00 Uhr

Adresse:  Brückenstraße 26, 54338 Schweich
Telefonnummer:  06502/407-0
Telefax:  06502/407-180
E-Mail:  info@schweich.de
Web-Seite:  www.schweich.de

Ehrenamtlicher Seniorenbeauftragter 
für die Verbandsgemeinde Schweich

Herr Alfons Schaan
Telefonische Sprechzeit: mittwochs von 10.30 - 12.30 Uhr
Termine nach Vereinbarung.
Tel.: 06502/5064561, Email: senioren@schweich.de

Gleichstellungsbeauftragte 
im kommunalen Bereich

Verbandsgemeinde Schweich
Frau Susanne Christmann.............................. Tel.: 06502/407-302
E-Mail: christmann.s@schweich.de
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Zimmer 10
Termine nach Vereinbarung

Wahl zum 19. Deutschen Bundestag 
am 24. September 2017
- Einreichung von Vorschlägen 

für die Bildung der Wahlvorstände -
Für die ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen am Wahl-
tag und die Ermittlung und Feststellung der Wahlergebnisse 
im Wahlbezirk ist für jeden Wahlbezirk ein Wahlvorstand zu 
bilden. Der Wahlvorstand besteht aus dem Wahlvorsteher, 
seinem Stellvertreter und drei bis sieben Wahlberechtigten als 
Beisitzern.
Bei der Bildung der Wahlvorstände sind die in der Gemeinde 
vertretenen Parteien und Wählergruppen nach Möglichkeit zu 
berücksichtigen.
Die in den Ortsgemeinden und der Stadt Schweich vertretenen 
Parteien und Wählergruppen werden gebeten

bis Freitag, 18.08.2017
Vorschläge für die Bildung der Wahlvorstände bei ihrer Ortsge-
meinde bzw. bei der Stadt Schweich einzureichen.

Schweich, 24.07.2017
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich an der Römischen 

Weinstraße
Christiane Horsch, Bürgermeisterin

Bekanntmachung
Wir suchen gut erhaltene Fahrräder für Asylbewerber. Wer ein fahr- 
und verkehrstüchtiges Rad spenden will, melde sich bitte hier (Tel.: 
06502 407 306 bzw. 407 301).

Schweich, 24.07.2017
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich an der

Römischen Weinstraße
Fachbereich 3 / Bürgerdienste

Öffentliche Ausschreibung
Bauvorhaben:
Erneuerung der Fußwege auf dem Friedhof in der Stadt Schweich
Auftraggeber:
Stadt Schweich
Bauleitung:
Ing.-Büro John & Partner, 54516 Wittlich, Marienstraße 9, Telefon 
06571 / 9117-0, Fax 06571 / 9117-40
Ausführungsfristen:
Voraussichtlicher Baubeginn:
Mitte September 2017
Baubeginn spätestens 14 Tage nach Auftragserteilung
Bauende:
Ende Oktober 2017
a) Adresse der Vergabestelle:
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich
Brückenstra.e 26, 54338 Schweich
b) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung
c) Elektronische Angebotsabgabe:
Schriftlich
d) Art des Auftrages:
Bauauftrag
e) Ort der Ausführung:
Ortslage Stadt Schweich
f) Art und Umfang der Leistung, allgemeine Merkmale der bau-
lichen Anlage:
Wegebauarbeiten:
440 m  Tiefbordsteine aufnehmen
470 qm  Plattenbelag aufnehmen
400 qm  Betonsteinpflaster aufnehmen
850 qm  Boden in Abtragsstrecken lösen, bis 20 cm
850 qm Vorhandener Frostschutzunterbau profilieren
270 qm  Asphalttragschicht AC 22 TN, d = 8 cm
270 qm  Asphaltbeton AC 8 D N, d = 4 cm
500 qm  Betonsteinpflaster
290 m  Tiefbord 10/25, wassergestrahlt herstellen
70 m  Entwässerungsrinne 2-zeilig
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlagen oder des 
Auftrages, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden:
Entfällt
h) Falls die bauliche Anlage oder der Auftrag in mehrere Lose 
aufgeteilt ist, Art und Umfang der einzelnen Lose und Möglich-
keiten, Angebote für ein, mehrere oder alle Lose einzurechnen:
Der Auftraggeber behält sich eine Vergabe nach Losen nicht vor.
i) Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden 
sollen oder Dauer des Bauleistungsauftrages; sofern möglich, 
Zeitpunkt, zu dem die Bauleistungen begonnen werden sollen:
Baubeginn: KW 37 / 2017
Bauende: KW 43 / 2017
j) Angaben nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 VOB/A zur Zulässigkeit von 
Nebenangeboten:
Nebenangebote sind zugelassen.
k) Name und Anschrift, Telefon- und Faxnummer, E-Mail-Ad-
resse der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen und zusätzli-
che Unterlagen angefordert und eingesehen werden können:
IB John & Partner, Marienstraße 9, 54516 Wittlich
Tel. 06571 / 9117-0, Fax.: 06571 / 9117-40, E-Mail: info@ib-john.de
Angebotsvordrucke:
sind beim Ing.-Büro John & Partner ab dem Montag, 24.07.2017
gegen Einzahlungsquittung zu erhalten.
Kontoinhaber : Ingenieurbüro John & Partner
Bank : Volksbank Bitburg eG
IBAN : DE6958660101000014 13 99
BIC : GENODED1BIT
l) Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrages, der für 
die Unterlagen zu entrichten ist:
Höhe des Entgeltes für die Vergabeunterlagen: 25,00 Eur, (bei 
Postversand 30,00 €)
Das Entgelt wird nicht erstattet. Die Vergabeunterlagen werden erst 
nach Eingang des V-Schecks in einfacher Ausfertigung versandt. 
Datenaustauschdatei GAEB 90, D.83, Übersichtspläne und gesam-
tes HLV in Pdf-Format werden per E-Mail zugestellt.
m) Bei Teilnahmeantrag:
Frist für den Eingang der Anträge auf Teilnahme, Anschrift, an 
die diese Anträge zu richten sind, Tag, an dem die Aufforderun-
gen zur Angebotsabgabe spätestens abgesandt werden:
entfällt
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n) Frist für den Eingang der Angebote:
Bis Freitag, 18.08.2017 um 11:00 Uhr
o) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, gegebe-
nenfalls auch Anschrift, an die Angebote elektronisch zu 
übermitteln sind:
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich,
Brückenstra.e 26, 54338 Schweich
p) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:
Deutsch
q) Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins sowie An-
gabe, welche Personen bei der Eröffnung der Angebote anwe-
send sein dürfen:
Eröffnungstermin am 18.08.2017 um 11:00 Uhr im Zimmer 24
Folgende Personen dürfen anwesend sein:
Bieter und ihre Bevollmächtigte
r) Geforderte Sicherheiten:
Sicherheit für Vertragserfüllung in Höhe von 5 % der Auftragssum-
me; Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 % der Abrech-
nungssumme.
s) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise 
auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
Abschlagszahlungen und Schlusszahlungen
nach VOB/B und ZVB/E-StB
t) Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftrags-
vergabe haben muss:
Gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaft mit bevoll-
mächtigtem Vertreter.
u) Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers 
oder Bieters:
Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähig-
keit und Zuverlässigkeit auf Verlangen Angaben gemäß § 6 Abs. 3 
VOB/A zu machen.
v) Zuschlagsfrist:
18. September 2017
w) Name und Anschrift der Stelle, an die sich der Bewerber 
oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Ver-
gabebestimmungen wenden kann:
Kreisverwaltung Trier-Saarburg - Kommunalaufsicht

Auftraggeber
Stadt Schweich

Lars Rieger, Stadtbürgermeister

Öffentliche Ausschreibung
Maßnahme
Baumpflegearbeiten nach ZTV-Baumpflege für die Verbandsge-
meinde Schweich und verbandsangehörige Gemeinden
Auftraggeber / ausschreibende Stelle
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich adRW
Brückenstra.e 26, 54338 Schweich, Email: wagner.c@schweich.de
Tel: 06502/407-401 Fax: 06502/936090-401
Vergabeverfahren
Ausführungsort
Öffentliche Ausschreibung
DE-54338 Schweich und unten aufgeführte zur Verbandsgemeinde 
zugehörige Ortsgemeinden
Beschreibung
Die Verbandsgemeindeverwaltung Schweich führt eine öffentliche 
Ausschreibung gem. § 3 VOB/A (1. Abschnitt) durch, um mit einem 
Unternehmen einen Vertrag nach der Vergabe- und Vertragsord-
nung für Bauleistungen (VOB) über Baumpflegearbeiten nach ZTV-
Baumpflege (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und 
Richtlinien für Baumpflege) in den nachfolgenden Ortsgemeinden 
abzuschließen: Detzem, Fell (inkl. Fastrau), Föhren, Kenn, Köwe-
rich, Leiwen, Mehring, Pölich, Riol, Stadt Schweich (inkl. Issel), Trit-
tenheim und die Verbandsgemeinde Schweich
Angebotsunterlagen
Die Ausschreibungsunterlagen können ab Montag, 31.07.2017 bis 
zum 24.08.2017, 12.00 Uhr bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Schweich, Brückenstra.e 26, 54338 Schweich, Tel: 06502/407-407, 
Fax: 06502/93090-407, Email: loskyll.a@schweich.de gegen Vorlage 
eines Verrechnungsschecks in Höhe von 10,00 € angefordert werden.
Eröffnungstermin
Freitag, 25.08.2017, 11.00 Uhr bei der Verbandsgemeinde Sch-
weich, Brückenstra.e 26, Zimmer 24, 54338 Schweich
Vergabeprüfstelle
Kreisverwaltung Trier-Saarburg / Kommunales und Recht
Willy-Brandt-Platz 1, 54390 Trier

Für die Verbandsgemeinde Schweich
und die verbandsangehörigen Gemeinden

Christiane Horsch, Bürgermeisterin

Umweltinfos / Umweltangebote

Fahrgemeinschaftsbörse 
der Römischen Weinstraße

Als kostenlose Serviceleistung unserer Verbandsgemeinde bieten 
wir die Nutzung der „Fahrgemeinschaftsbörse Römische Weinstra-
ße“ an.
Zu diesem Zweck haben wir einen Antwortcoupon erstellt, den Sie 
bitte ausgefüllt an die Verbandsgemeindeverwaltung Schweich zu-
rücksenden.
Wir werden dann Ihr Angebot über eine Fahrgemeinschaft oder Ih-
ren Wunsch nach einer Mitfahrgelegenheit kostenlos im Amtsblatt 
unter Angabe Ihrer Telefonnummer veröffentlichen.
Wir hoffen, mit dieser Aktion einen Beitrag zum Umweltschutz so-
wie zur Verminderung des Straßenverkehrsaufkommens zu leisten 
und wünschen uns, dass diese Serviceleistung einen regen Zu-
spruch findet.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Verbandsgemeinde-
verwaltung Schweich, Tel. 06502/407-111.

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich
an der Römischen Weinstraße

Kostenlose Fahrgemeinschaftsbörse

Name, Vorname:.........................................................................

Straße: ........................................................................................

Wohnort: .....................................................................................

Telefon: .......................................................................................

Suche ( ) bzw. biete ( ) Fahrgelegenheit
(bitte Zutreffendes ankreuzen!)

von: .............................................................................................

nach: ...........................................................................................
(Fahrtstrecke)

Abfahrtszeit:..........................................................................Uhr

Rückfahrtszeit: ......................................................................Uhr

Wochentage: ..............................................................................

Fahrgemeinschaft könnte ab ......................................beginnen.

Bitte diesen Antwortcoupon ausgefüllt zurücksenden an die
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

Brückenstraße 26,  54338 Schweich

✂

✂

Suche Fahrgemeinschaft
Kenn-Nr.:  05/17
von:  Ensch
nach:  Föhren
Wochentage:  Mo.-Fr.
Abfahrt:  ca. 06:30 Uhr
Rückfahrt:  ca. 16:15 Uhr
Beginn:  01.08.2017
Telefon:  0172/9444257

Kostenlose Altgerätebörse
Ziel dieser Altgerätebörse ist es, Gegenstände zu vermitteln, die 
ansonsten vielfach im Sperrmüll landen, weil sie für den Besitzer 
nutzlos sind. Für andere haben diese Gegenstände jedoch noch 
vielfach Gebrauchs- oder Sammelwert.
Zur Vermeidung unnötiger Müllbeseitigung haben Sie im Rahmen 
der Altgerätebörse deshalb die Möglichkeit, die kostenlose Abgabe 
solcher gebrauchsfähigen Gegenstände oder Sammlerstücke mit 
einer kurzen Beschreibung und unter Angabe der Telefonnummer 
im Amtsblatt anzubieten.
Wenn Sie also solche Gegenstände kostenlos abgeben möchten, 
bitten wir, den nachstehend abgedruckten Antwortcoupon ausge-
füllt an die Verbandsgemeindeverwaltung Schweich zurückzusen-
den. Wir werden dann Ihre Meldung mit einer kurzen Beschreibung 
des abzugebenden Gegenstandes und Ihrer Telefonnummer kos-
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tenfrei veröffentlichen. Interessenten können sich dann direkt an 
die Anbieter wenden.
Die Anzeige wird in zwei aufeinanderfolgenden Amtsblättern ver-
öffentlicht. Sollte eine zweite Veröffentlichung nicht gewünscht 
werden, bitten wir um telefonische Mitteilung unter der Telefon-Nr. 
06502/407-111 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich.

Kostenlose Fahrgemeinschaftsbörse

Name, Vorname:.........................................................................

Straße: ........................................................................................

Wohnort: .....................................................................................

Telefon: .......................................................................................

Suche ( ) bzw. biete ( ) Fahrgelegenheit
(bitte Zutreffendes ankreuzen!)

von: .............................................................................................

nach: ...........................................................................................
(Fahrtstrecke)

Abfahrtszeit:..........................................................................Uhr

Rückfahrtszeit: ......................................................................Uhr

Wochentage: ..............................................................................

Fahrgemeinschaft könnte ab ......................................beginnen.

Bitte diesen Antwortcoupon ausgefüllt zurücksenden an die
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

Brückenstraße 26,  54338 Schweich

✂

✂

Kennung  Ich biete an  Telefon, E-Mail
27/17  3 Sitzer Couch, 2 Sessel  06508/917411
28/17  Kühl-/Gefrierkombination,
 Waschmaschine, Trockner  0160/90957096
29/17  Kiefer-Regal
 (0,90x1,95x0,34 m)  06502/9356677

Verloren/Gefunden
Verloren

Folgende Verlustmeldungen liegen beim Fundbüro vor:
Zur Zeit liegen dem Fundbüro keine Verlustmeldungen vor.

Gefunden
Folgende Fundmeldungen liegen beim Fundbüro vor:
In Riol auf dem Radweg wurde ein Schlüssel gefunden (78/2017).
Es wurde ein Mobilfunkgerät gefunden, Fundort unbekannt 
(79/2017).
In Schweich, Roman Wagner wurde ein Stockschirm gefunden 
(80/2017).
In Schweich, Am Bahnhof wurde ein Fahrradakku gefunden 
(81/2017).

Fundbüro der
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

Brückenstraße 26, 54338 Schweich
Zimmer 1, Tel. 06502 407 203

Mitteilungen der Feuerwehren

Jugendfeuerwehr 
Detzem-Thörnich

Am Freitag,	dem	28.	Juli	2017	findet	um	18.00	Uhr	unsere nächs-
te Übung im Feuerwehrgerätehaus Detzem statt.
Bitte erscheint pünktlich und in Uniform.

Freiwillige Feuerwehr Naurath
Unsere nächste Übung ist am kommenden Montag, dem 
31.07.2017	um	19.00	Uhr.

Familienbündnis Römische Weinstraße

„Kleine-Hilfe-Börse“ des 
Familienbündnisses Römische Weinstraße
Das Familienbündnis Römische Weinstraße hat es sich u. a. zum 
Ziel gesetzt, die Lebensbedingungen von Kindern, Jugendlichen, 
Familien und älteren Menschen positiv zu gestalten und das Zu-
sammenleben der Generationen zu verbessern. Hierzu gehört es 
auch, sich gegenseitig im Alltag, z.B. bei der Betreuung von Fami-
lienmitgliedern, beim Einkaufen, für Behördengänge, bei der Gar-
tenarbeit, bei der Versorgung von Haustieren etc. zu unterstützen.
Mit der „Kleine-Hilfe-Börse“ werden zum einen Leute gesucht, die 
ehrenamtlich was für andere tun wollen, Ihre Interessen und Fä-
higkeiten zur Verfügung stellen können, um zu helfen und einen 
sinnvollen Beitrag zu leisten.
Zum anderen bieten wir denjenigen, die im Alltag Unterstützung 
brauchen, die Möglichkeit, jemanden zu finden, der Ihnen ehren-
amtlich Hilfe bietet.
Ihr Angebot bzw. Ihr Wunsch nach einer „Kleinen-Hilfe“ wird im 
Amtsblatt unter Angabe des Ortes und der Telefonnummer / Email-
Adresse (ohne Namen) veröffentlicht.
Die Interessenten können dann direkt Kontakt miteinander aufneh-
men.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir bei dieser Serviceleis-
tung keinerlei Erfolgsgarantie geben können und jegliche Haftung 
ausschließen.
Bei Rückfragen können Sie sich gerne mit uns unter Tel. 
06502/5066-450 in Verbindung setzen.

Kleine-Hilfe-Börse
Name, Vorname: ........................................................................

Straße: .......................................................................................

Wohnort: .....................................................................................

Telefon/E-mail: ...........................................................................

(bitte Zutreffendes ankreuzen!)
Suche bzw. biete „Kleine Hilfe“

Tätigkeit: ....................................................................................

Zeitumfang: ................................................................................

Beginn: .......................................................................................

Diesen Antwortcoupon ausgefüllt zurücksenden an das
Familienbündnis Römische Weinstraße

Brückenstraße 26, 54338 Schweich

✂

✂
SUCHE	„Kleine	Hilfe“

Kenn-Nr.:  20170721
Ich suche Hilfe bei:  Unterstützung bei der Kinderbetreuung
Email:  hochwalddom@gmail.com
Ort:  Schweich
Zeitumfang:  16:00 Uhr bis 18:00 Uhr an 2 Tagen/Woche
Beginn:  Nach Absprache
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Nachrichten aus der Römischen Weinstraße

Veranstaltungskalender Römische Weinstraße
vom 28.07.-03.08.2017

Moselwein e.V. 
Superpremium-Weine gesucht

Moselweinwerbung ruft Winzer zur Beteiligung an Auswahlprobe auf
Der Moselwein e.V. ruft die Weinbaubetriebe an Mosel, Saar und 
Ruwer zur Teilnahme am zweiten Teil seiner Jahresauswahlprobe 
2017 auf. Alle Erzeuger und Vermarkter von Weinen aus dem An-
baugebiet dürfen zu diesem Qualitätswettbewerb der Moselwein-
werbung ihre Produkte einreichen. Die Teilnahme ist kostenlos.
Nachdem in der Frühjahrsprobe Anfang Juni 800 Weine bewertet 
wurden, kommen nun in der Sommerprobe weitere Kategorien 
zur Ausschreibung. Im Mittelpunkt der Probe stehen hochwertige 
Steillagenrieslingweine des Jahrgangs 2016 im trockenen und fein-
herben Geschmacksbereich. Hier sollten die Betriebe ihre Weine 
aus dem Superpremiumbereich anmelden. Zudem werden Sekt 
und Crémant sowie Rotweine getestet. Je zwei Probeflaschen des 
Produkts müssen bis spätestens 25. August mit den kompletten 
Anmeldeunterlagen an den Moselwein e.V., Gartenfeldstraße 12a, 
54295 Trier, eingereicht werden. Die Anmeldeformulare können 
in der Geschäftsstelle unter info@weinland-mosel.de oder Tele-
fon 0651 710280 angefordert werden. Weine, die nicht der Aus-
schreibung entsprechen, ohne vollständig ausgefüllte Unterlagen 
oder nach dem Anmeldeschluss angeliefert werden, können nicht 
berücksichtigt werden. Die eingereichten Weine werden von ei-

ner Fachjury in verdeckter Probe bewertet. Die Probe ist für die 
Weinwerbung Grundlage für den Einkauf repräsentativer Weine für 
Veranstaltungen und Werbemaßnahmen. In folgenden Kategori-
en können Produkte eingereicht werden: Superpremium Riesling 
trocken: Ausschließlich hochwertige Riesling-Steillagenweine aus 
dem Jahrgang 2016, auch aus Katasterlagen, wie Großes Ge-
wächs, Auslese, Spätlese, Alte Reben und vergleichbare Produkte 
mit maximal 13 Volumenprozent vorhandener Alkohol. Superpre-
mium Riesling feinherb: Ausschließlich hochwertige Riesling-Steil-
lagenweine aus dem Jahrgang 2016, auch aus Katasterlagen, wie 
Auslese, Spätlese, Alte Reben und vergleichbare Produkte mit ma-
ximal 12 Volumenprozent vorhandenem Alkohol und maximal 30 
Gramm Restzucker je Liter. Die Superpremium-Weine werden in 
zwei Preiskategorien getestet: 8 bis 14,99 Euro sowie ab 15 Euro.
Rotwein trocken ohne Barrique: Jahrgänge 2015 und 2016; Rot-
wein trocken mit Barrique-Ausbau: ausschließlich Weine der Reb-
sorten Spätburgunder, Frühburgunder, St. Laurent, Schwarzriesling 
oder Rebsortencuvées, ohne Jahrgangsbeschränkung; Sekt und 
Crémant: Riesling Sekt und Crémant brut, extra brut und zero dosage; 
Elbling Sekt und Crémant brut, extra brut und zero dosage; Burgunder-
sorten und Cuvees Sekt und Crémant brut, extra brut und zero dosage. 
Bei Sekt sind ausschließlich Schaumweine aus traditioneller Flaschen-
gärung mit mindestens neun Monaten Hefelager zugelassen.



Schweich - 10 - Ausgabe 30/2017



Schweich - 11 - Ausgabe 30/2017

Die besten Schoppen 
gibt‘s im Himmelreich

Gastgeber wurden für ihre offenen Ausschankweine 
im Gastronomie-Weinwettbewerb 

„Der Beste Schoppen Mosel“ ausgezeichnet
Die besten Schoppenweinkarten der Mosel-Region finden Wein-
freunde in Graach, Bernkastel-Kues, Ediger-Eller, Wittlich und 
Meerfeld. Die Sieger im Gastronomie-Weinwettbewerb „Der Beste 
Schoppen Mosel 2017“ wurden in der Weinbrunnenhalle in Kröv 
ausgezeichnet. Der Hauptpreis geht an das Lokal „Himmelreich 
Weine“ in Graach.
Bevor die besten Schoppenwirte ihre Preise entgegennehmen 
konnten, wurden im Juni und Juli 1.410 Weine von 269 Weinerzeu-
gern im großen Test der offenen Ausschankweine von Mosel, Saar 
und Ruwer bewertet. 192 gastronomische Betriebe von Mosel, Eifel 
und Hunsrück sowie darüber hinaus hatten ihre Schoppenweine 
zum Wettbewerb eingereicht. Das Projekt wird gemeinsam von 
Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Industrie- und Handels-
kammer Trier, DLR Mosel, DEHOGA Rheinland-Pfalz und Mosel-
wein e.V. veranstaltet. Die zum Wettbewerb eingereichten Weine 
wurden in einer Vor- und einer Finalrunde nach einem 7-Punkte-
Schema verdeckt probiert und bewertet. 1.313 der eingereichten 
Weine erhielten das offizielle Prüfsiegel „Der Beste Schoppen - 
Ausgezeichnet“.
„Fruchtig, schlank, finessenreich und konsumentenfreundlich – 
typisch Mosel eben“, so beschrieb Dr. Jan Glockauer, Hauptge-
schäftsführer der IHK Trier, die 2016er Schoppenweine, als er die 
250 Gäste der Siegerpräsentation begrüßte. Er hob die Bedeutung 
des Wettbewerbs zur Förderung der Zusammenarbeit der Akteu-
re in Gastronomie und Weinwirtschaft hervor. Staatssekretär Andy 
Becht vom rheinland-pfälzischen Weinbauministerium würdigte den 
Schoppen-Wettbewerb in seinem Grußwort als „wichtiges, niedrig-
schwelliges Angebot“ für die Ansprache breiter Verbraucherschich-
ten. Das Projekt habe in den vergangenen 19 Jahren einen großen 
Beitrag zur Qualitätsentwicklung im Anbaugebiet geleistet, so Öko-
nomierätin Christa Klaß vom Vorstand der Landwirtschaftskammer 
und Weinbaupräsident Rolf Haxel in einer von Mosel-Weinkönigin 
Lisa Schmitt moderierten Talkrunde. Mit den Bausteinen Regiona-
lität und Qualität seien die heimischen Gastronomen erfolgreich, das 
zeige sich auch beim „Besten Schoppen“, sagte Lothar Weinand, Vize-
präsident des DEHOGA-Landesverbandes. „Wir brauchen keine ande-
ren Weine in der heimischen Gastronomie“, lautete sein Fazit.
Die Lokale mit der besten Gesamtwertung durften sich über wert-
volle Preise freuen. Vorjahressieger Sammy Hackländer erhielt er-
neut den mit 1.000 Euro dotierten Hauptpreis der Volks- und Raiff-
eisenbanken der Region. Die Schoppenweinauswahl in seinem 
neuen Lokal „Himmelreich Weine – Essen und mehr“ in Graach 
überzeugte die Prüfer in Vor- und Finalrunde. Zwei der Siegerwei-
ne aus den elf Wettbewerbskategorien werden im „Himmelreich“ 
angeboten.
Auch im Rotenberg PT Hotel in Wittlich werden zwei der Siegerwei-
ne serviert. Ute Engel, die 2015 den Hauptpreis im Wettbewerb er-
hielt, gewann den Preis des DEHOGA im Wert von 500 Euro. Frank 
Weiler vom Natur Pur Hotel Maarblick in Meerfeld – seit vielen Jah-
ren erfolgreicher Teilnehmer des Wettbewerbs – nahm den Preis 
der Moselweinwerbung im Wert von 300 Euro entgegen. Auch im 
Maarblick stehen zwei der diesjährigen Siegerweine auf der Karte.
Der Titel „Neuentdeckung des Jahres“ und der damit verbundene 
Preis des Gerolsteiner Brunnens im Wert von 500 Euro ging an 
das Bistro „La Fleur“ in Bernkastel-Kues. Das Rathaus-Stübchen 
in Ediger-Eller des Weingutes Theisen aus Nehren wurde als bes-
tes „Weingut mit angeschlossener Gastronomie“ mit dem Preis von 
Spiegelau Kristallglas im Wert von 500 Euro geehrt.
Die Siegerweine in den elf Weinkategorien und die entsprechenden 
Lokale sind:
Riesling trocken: 2016er Riesling Qualitätswein trocken, Weingut 
Goerg, Neumagen-Dhron; im Ausschank im Hotel-Café am Römer-
schiff in Neumagen-Dhron.
Riesling halbtrocken: 2016er Graacher Himmelreich Riesling 
Hochgewächs halbtrocken, Weingut Kees-Kieren, Graach; im Aus-
schank bei Himmelreich Weine, Graach, sowie im Hotel-Restaurant 
Zeltinger Hof in Zeltingen.
Riesling fruchtsüß: 2016er Schieferterrassen Riesling Qualitäts-
wein, Weingut Theisen, Nehren; im Ausschank im Rathaus-Stüb-
chen in Ediger-Eller.
Elbling trocken: 2016 Urgestein Elbling Qualitätswein trocken, 
Weingut Frieden-Berg, Nittel; im Ausschank im Rotenberg PT Hotel 
in Wittlich.

Elbling halbtrocken: 2016er Elbling Qualitätswein halbtrocken, 
Weingut Heinz Dehren, Ellenz-Poltersdorf; im Ausschank im Hotel-
Restaurant Dehren in Ellenz-Poltersdorf.
Rivaner trocken: 2016 Rivaner Qualitätswein trocken, Weingut 
Rosenhof, Maring; im Ausschank im NaturPur Hotel Maarblick in 
Meerfeld, im Restaurant Kölchens in Bernkastel-Kues und im Res-
taurant Altes Brauhaus in Bernkastel-Kues.
Rivaner halbtrocken: 2016 Rivaner Classic, Weingut Michael Hank, 
Mehring-Lörsch; im Ausschank im Hotel zum Fährturm in Mehring.
Weiße Burgundersorten trocken: 2016 Grauburgunder Quali-
tätswein trocken, Weingut Philipps-Eckstein, Graach-Schäferei; 
im Ausschank bei Himmelreich Weine in Graach, im La Fleur in 
Bernkastel-Kues, im Restaurant Moselperle in Wolf und in der Win-
zerwirtschaft Philipps-Eckstein.
Weiße Burgundersorten halbtrocken: 2016 Nitteler Rochusfels 
Auxerrois Qualitätswein feinherb, Weingut Hubertus M. Apel, Nittel; 
im Ausschank im NaturPur Hotel Maarblick in Meerfeld und in der 
Weinstube Apel in Nittel.
Rosé/Weißherbst/Blanc de noir: 2016 Trittenheimer Spätburgun-
der blanc de noir Qualitätswein trocken, Weingut Claes Schmitt 
Erben, Trittenheim; im Ausschank im Gasthaus Herrig in Meckel.
Rotwein: 2015 Cuvée Barrique Rotwein Qualitätswein trocken, Reis 
feine Weine, Briedel; im Ausschank im Rotenberg PT Hotel in Wittlich.
Die prämierten Weine erkennt der Gast im Lokal an den Siegeln 
„Der Beste Schoppen“ in der Weinkarte und auf den Flaschen. 
Die „Häuser der Besten Schoppen“ haben mindestens drei Jahre 
im Wettbewerb für mindestens zwei Drittel ihrer Schoppenweine 
Auszeichnungen erhalten und sind mit einer speziellen Plakette ge-
kennzeichnet. Diese Plakette „Haus der Besten Schoppen“ erhiel-
ten 2017 erstmals folgende Teilnehmer:
Weinstube-Restaurant Weingut Gehlen in Trier-Tarforst, Weinstube 
Weich in Riol, Gutsstube Dixius in Mehring, Gästehaus Vinum in 
Leiwen, Hotel zur Brücke in Minheim, La Fleur in Bernkastel-Kues,
Mosel-Schiffstouristik Danielmeier in Bernkastel-Kues, Rotenberg 
PT Hotel in Wittlich, Das Neue Moselschlößchen in Traben-Trar-
bach, Antoniuskeller in Zell, Weinbar Alte-Stadtmauer in Zell, Ho-
tel Mosella in Bullay, Hotel-Restaurant Weinhaus Berg in Bremm, 
Straußwirtschaft Zum Weinfass in Bruttig-Fankel, Hotel Weinhaus 
Traube in Ernst, VinoForum in Ernst, Hotel und Weinrestaurant Alte 
Thorschenke in Cochem und Seehotel am Stausee in Gerolstein. 
Bei dieser Auszeichnung wurde auch wieder deutlich, dass auch 
Lokale außerhalb der Region ein gutes Schoppenweinangebot von 
der Mosel anbieten.
Das Hotel & Restaurant Parkschlößchen in Maasdorf im Kreis Elbe-
Elster in Brandenburg wurde ebenfalls in die Runde der Häuser der 
Besten Schoppen aufgenommen.
Alle ausgezeichneten Betriebe und weitere Informationen sind auf 
der Internetseite www.derbesteschoppen.de aufgelistet.

Das Foto zeigt die Träger der Hauptpreise mit Staatssekretär Andy 
Becht, Mosel-Weinkönigin Lisa Schmitt und Vertretern der Wettbe-
werbsträger und -partner. Copyright: Moselwein e.V./Helmut Gassen

Reklamationen wegen Nichtzustellung des 
Amtsblattes nimmt der Verlag entgegen 

unter folgenden Nummern:
06502/9147-335, -336, -713 und -716

Die neue E-Mail-Adresse für Reklamationen ist:
vertrieb@wittich-foehren.de
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Demokratie leben

Auf Ihre Ideen kommt es an!
Die Verbandsgemeinde Schweich lebt Demokratie! Unsere Pro-
jektträger haben das Leben vor Ort mit vielfältigen Ideen bereichert. 
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
stellt mit dem Programm „Demokratie leben!“ Mittel zur Verfügung, 
mit denen Vereine und Initiativen kreative Vorhaben für eine leben-
dige Zivilgesellschaft umsetzen können. Am 11. September ist es 
wieder soweit: Der Begleitausschuss der Partnerschaft entscheidet 
über die Förderung neuer Projekte, die Demokratie im Alltag för-
dern, die Teilhabe aller Menschen stärken und gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit demokratische Werte entgegensetzen.
Ihre Ideen sind kostbar!
Es geht uns um
- Sensibilisierung in Bezug auf rechtsextreme, antisemitische, ras-

sistische oder andere demokratie-und rechtsstaatsfeindliche Akti-
vitäten, sowie Stärkung des öffentlichen Engagements dagegen;

- Aktivitäten gegen Phänomene gruppenbezogener Menschen-
feindlichkeit, insbesondere Antiziganismus, Islam- und Muslim-
feindlichkeit, Antisemitismus sowie Homo- und Transphobie;

- Förderung des interkulturellen, interreligiösen und intergenera-
tiven Zusammenlebens vor Ort;

- Förderung und Anerkennung vielfältiger Lebensformen (Diver-
sity-Orientierung).

Sie haben Ideen, wie diese Ziele verwirklicht werden können? 
Dann zögern Sie nicht, Fördermittel zu beantragen. Reichen Sie 
Ihren Projektantrag bitte bis einschließlich 30.08.2017 bei den 
unten angegebenen Stellen ein. Die nötigen Unterlagen erhalten 
Sie bei der KuF und online auf unserer Seite www.demokratie-
schweich.de. Die Koordinierungs- und Fachstelle steht Ihnen bei 
Fragen gerne zur Verfügung.
Lukas Stutz
Koordinierungs- und Fachstelle
Zum Schwimmbad, 54338 Schweich
Lukas.stutz@demokratie-schweich.de
06502/506428
Dirk Marmann
Federführendes Amt, Brückenstraße, 454338 Schweich
Dirk.marmann@demokratie-schweich, 06502/5066450

Wir freuen uns auf Ihr Engagement!

Soziale Dienste

Suchtberatung „Die Tür“
Die Suchtberatungsstelle Trier „Die Tür“ bietet in Schweich wö-
chentliche Sprechstunden an. Um Voranmeldung wird gebeten.
Ort: Jugendbüro der Verbandsgemeinde Schweich, Brückenstraße 
46, 54338 Schweich
Zeit: immer dienstags von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Voranmeldung: über die Suchtberatung Trier e.V. in Trier, Tel. 0651 170360
Ansprechperson: Bettina Löchel, Diplom-Pädagogin, Sozialthera-
peutin Sucht

Bekanntmachungen
anderer Behörden und Stellen

Forstamt Trier
Wald, Wein, Wild - kl. Sommerfest am Forstamt Trier am Sonntag, 
dem 13. August 2017 ab 15.00 Uhr. Das Forstamt Trier lädt zum 
Ferienende zu einem kleinen Sommerfest in den Forstamtsgarten 
ein. Unbeschwerter Genuss regionaler Produkte, Entspannung und 
Informationen rund um die Themen Wald, Wein, Wild und Jagd 
stehen im Vordergrund. Genießen Sie das Ambiente rund um das 
Forstamt bei guter Unterhaltung, Musik und einem Gläschen Wein. 
Herzlich Willkommen!
Programm:
15.00 Uhr  Begrüßung durch die rheinland-pfälzische Jagdkö-

nigin Sarah I. und Signale der Jagdhornbläser der 
Kreisgruppe Trier-Saarburg

16.00 Uhr  Vorführung von Jagdhunderassen
16.30 Uhr  Livemusik mit Andreas Sittmann und Freunden
Aktionen:
Erlebnisschule Wald und Wild
Mitmachaktionen für Kinder beim „Lernort Natur“
Waldführungen „Was macht ein Förster?“
Infostand „Weinkultur“
Kochbus „Rheinland-Pfalz isst besser“
Wildmobil und Infos „Wild auf Wild“
Fragen beantwortet Ihnen das Forstamt Trier unter: Tel.: 0651 
824970 oder per E-Mail: forstamt.trier@wald-rlp.de

Forstamt Trier
Sommerkräuter im Wald - 

Spaziergang durch den Meulenwald
Am Donnerstag, 10. August 2017 führt das Forstamt Trier wieder 
in Zusammenarbeit mit unserer Kooperationspartnerin „Wildkräuter 
& Erlebniswelten“, der Wildkräuterpädagogin und Diplom Geographin 
Monika Gramse, einen kulinarischen Sommerspaziergang durch.
Viele Pflanzen unseres Waldes kann man essen und diese schme-
cken sogar sehr lecker! Auf diesem Spaziergang „essen“ wir uns 
durch denWald und erfahren dabei auch, wie man die Wildkräuter 
verwenden kann. Treffpunkt ist um 18.00 Uhr am Forstamt Trier, 
Am Rothenberg 10, 54293 Trier. Gegen 21.00 Uhr endet der Spa-
ziergang. Anmeldungen bitte bis zum 8. August 2017 über ticket 
regional unter www.ticket-regional.de oder telefonisch unter 0651 
/ 9790777. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 8 Personen. Maximal 
können 20 Teilnehmer den Spaziergang buchen.
Die Teilnahmegebühr beträgt 3.- € für Kinder und 6.- € pro Erwach-
sener. Familien zahlen maximal 15.- €.
Hunde sind bei der Veranstaltung nicht zugelassen. Wir bitten hier 
um Ihr Verständnis! Bitte achten Sie auf witterungsangepasste Klei-
dung und festes Schuhwerk! Weitere Infos erhalten sie auch über 
www.wildkräuterwelten.de oder auf der Homepage des Forstamtes 
Trier unter www.trier.wald-rlp.de, wo auch noch weitere interessan-
te Veranstaltungen veröffentlicht sind. Wir wünschen Ihnen schon 
jetzt einen spannenden Spaziergang und viel Spaß mit einer si-
cherlich interessanten Waldkräuterexkursion!

LBM Trier
Vollsperrung der L 150 im Bereich der 

Autobahnanschlussstelle Mehring und Fell
Vom 31.07.2017 bis 02.08.2017 werden im Zuge der L 150 im 
Bereich der Anschlussstelle Mehring, (Autobahnauffahrt Richtung 
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Saarbrücken; Autobahnausfahrt aus Richtung Koblenz); Fahrbahn-
sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Die L 150 (zwischen Fell und 
Anschlussstelle Mehring), sowie die Aus- und Abfahrt zur A 1 sind 
in dem Zeitraum vom 31.07.2017 (06.00 Uhr) bis 02.08.2017 (05.00 
Uhr) vollständig gesperrt. Die Umleitung für den Straßenverkehr er-
folgt über die K 77, L 151, L 149 u. K 85 (U1 Bzw. U2 – Beschilde-
rung) sowie über die Anschlussstelle Reinsfeld.
Der LBM Trier dankt den betroffenen Verkehrsteilnehmern für Ihr 
Verständnis.

Reklamationen wegen Nichtzustellung des Amtsblattes 
nimmt der Verlag entgegen unter folgenden Nummern:

06502/9147-335, -336, -713 und -716
Die neue E-Mail-Adresse für Reklamationen ist:

vertrieb@wittich-foehren.de

Bekanntmachungen und Mitteilungen der Ortsgemeinden

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Bekond für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, wurde 
nach Beschluss des Ortsgemeinderates vom 26. April 2017 folgende Haushaltssatzung erlassen, die hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden 2017 2018
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf 1.356.778 EUR 1.363.661 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.519.767 EUR 1.551.807 EUR
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -162.989 EUR -188.146 EUR
2. im Finanzhaushalt
die ordentlichen Einzahlungen auf 1.203.120 EUR 1.211.720 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf 1.249.855 EUR 1.286.192 EUR
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -46.735 EUR -74.472 EUR
die außerordentlichen Einzahlungen auf 0 EUR 0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf 0 EUR 0 EUR
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0 EUR 0 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 144.000 EUR 504.080 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 674.300 EUR 194.500 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -530.300 EUR 309.580 EUR
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 611.333 EUR 117.392 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 34.298 EUR 352.500 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 577.035 EUR -235.108 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 1.958.453 EUR 1.833.192 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 1.958.453 EUR 1.833.192 EUR
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf 0 EUR 0 EUR

§ 2 
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierungstätigkeit von Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen erforderlich sind, wird festgesetzt für das Jahr
 2017 2018
zinslose Kredite auf 0 EUR 0 EUR
verzinste Kredite auf 500.000 EUR 0 EUR
zusammen auf 500.000 EUR 0 EUR
Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Kreditaufnahme, die Konditionen, sowie über den Darlehensgeber trifft die Verbandsgemeindeverwal-
tung im Einvernehmen mit der Gemeinde-verwaltung; eines besonderen Beschlusses des Ortsgemeinderates bedarf es insoweit nicht.

§ 3 
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlun-
gen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt für das Jahr
 2017 2018
auf 159.000 EUR 0 EUR
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen 
werden müssen, beläuft sich für das Jahr
 2017 2018
auf 0 EUR 0 EUR

§ 4 
Kredite	und	Verpflichtungsermächtigungen	für	Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt für das Jahr
 2017 2018
1. Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 EUR 0 EUR
2. Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR 0 EUR
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§ 5 
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:
 2017 2018
- Grundsteuer A auf 350 v.H. 350 v.H.
- Grundsteuer B auf 400 v.H. 400 v.H.
- Gewerbesteuer auf 400 v.H. 400 v.H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden
 2017 2018
- für den ersten Hund 50,00 EUR 50,00 EUR
- für den zweiten Hund 70,00 EUR 70,00 EUR
- für jeden weiteren Hund 90,00 EUR 90,00 EUR
- für den ersten und jeden weiteren gefährlichen Hund 700,00 EUR 700,00 EUR

§ 6 
Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014   3.805.029,06 EUR
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2015 lt. Haushaltsplan       3.683.175,06 EUR
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016 lt. Haushaltsplan           3.576.617,06 EUR
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017 lt. Haushaltsplan                 3.413.628,06 EUR
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018 lt. Haushaltsplan          3.225.482,06 EUR

§ 7 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 
die Wertgrenzen nach Maßgabe der Hauptsatzung überschritten sind.

§ 8 
Wertgrenze und Investitionen

Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze einzeln im Teilhaushalt darzustellen.
Die Verwaltung wird ermächtigt, die Haushaltssatzung öffentlich bekanntzumachen und die Auslegung des Haushaltsplanes zu veranlassen.

Bekond, den 05. Juli 2017
Gemeindeverwaltung Bekond

(S)
gez. Paul Reh, Ortsbürgermeister

Die Haushaltssatzung wurde gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Kreisverwaltung Trier-Saarburg vorgelegt. Die Kreisverwaltung hat gemäß § 
95 Abs. 4 der Gemeindeordnung die erforderliche Genehmigung mit Schreiben vom 26. Juni 2017 erteilt.
Der festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für das Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 500.000 EUR kann zurzeit nicht genehmigt werden.
Die Haushaltssatzung wird gemäß den Vorschriften der Gemeindeordnung hiermit bekanntgemacht. Der Haushaltsplan liegt in der Zeit
vom 31. Juli 2017 bis einschließlich 8. August 2017
im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Zimmer 16, von montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.
Nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 ist folgender Hinweis bekanntzumachen:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande ge-
kommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung 

verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- 

oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen. Bei der Bekanntmachung der Satzung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hinzuweisen.

Schweich, den 24. Juli 2017
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

an der Römischen Weinstraße
(S)

gez. Christiane Horsch, Bürgermeisterin

Detzemer Rieslingfest
5. - 7. August 2017 

Organisatorische Hinweise zum Ablauf
Nächste Woche ist es wieder soweit, dann wird am Wochenende 
das 30. Rieslingfest gefeiert, wieder im Bereich der Pfarrkirche 
und Agritiusstraße. Aber vorher und auch während des Festes ist 
noch viel zu tun. Damit ein reibungsloser Ablauf gewährleistet ist, 
bitten wir folgende Termine und Hinweise zu beachten:
Der Zelt- und Bühnenaufbau bzw. -abbau wird durch die Wein-/
Sektlieferanten durchgeführt. Jeder Wein-/Sektlieferant muss an 

mindestens einem Tag vertreten sein. Der Aufbau findet am Don-
nerstag, 03.08.2017 ab 09.00 Uhr statt, der Abbau am Dienstag, 
08.08.2017, bereits ab 08.00 Uhr.
Diesbezüglich weise ich darauf hin, dass alle auf dem Vorplatz 
der Pfarrkirche abgestellten Fahrzeuge bis Donnerstag mor-
gens um 08.00 Uhr von dort entfernt werden müssen.
Der Aufbau der Stände durch die Vereine erfolgt am Donnerstag, 
03.08.2017 ab 18.00 Uhr.
Am Donnerstag, ab 18.00 bis 19.30 Uhr soll auch die Weinanlie-
ferung zum Kühlwagen erfolgen. Zwecks besserer Kühlung, bitten 
wir den Wein nicht in Kartons, sondern in Plastik- und Holz-
steigen anzuliefern. Die Abholung der Restbestände an Weinen 
erfolgt am Dienstag, 08.08.2017 in der Zeit ab 18.00 bis 19.00 
Uhr. Für den Kaffee- und Kuchenstand am Sonntag werden von 
jedem Verein 9 Kuchen benötigt.
Die Kuchen sollen ab 13.00 Uhr im Pfarrhaus abgegeben werden. 
Bitte denken Sie daran, die Kuchenplatten mit dem Namen zu 
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beschriften. Für die Kuchenspenden bedanken wir uns im Voraus. 
Ich bedanke mich auch besonders bei den Bewohnern und An-
liegern im Bereich der Pfarrkirche für die Unterstützung des 
Festes und ihr Verständnis.
Abschließend bitten wir alle eingeteilten Helfer, ihre Standdienste 
pünktlich anzutreten.
Die Mitglieder des Festausschusses haben in diesem Jahr er-
neut viel Kraft und Energie in das Fest investiert und in zahlrei-
chen Sitzungen die Vorbereitungen für das Rieslingfest getrof-
fen. Es wäre sehr schön, wenn nun alle diese Hinweise beachten 
und bereit sind, sich für unser Fest zu engagieren. Dann werden wir 
sicherlich erneut ein schönes Fest erleben und unser Weinort kann 
sich als guter Gastgeber präsentieren.

Detzem, 23.07.2017
Albin Merten, Ortsbürgermeister und Festausschussvorsitzender

Detzemer Rieslingfest - große öffentliche 
Weinprobe am Montag, 07.08.2017

Die Festgemeinschaft Detzemer Rieslingfest lädt nochmals alle 
Detzemer und Thörnicher, Weinfreunde und Weinliebhaber der 
hiesigen Region sowie Gäste aus nah und fern zur öffentlichen 
Weinprobe am Montag, 07.08.2017, 17.00 Uhr ins Festzelt bei der 
Pfarrkirche ein.
Es werden ausgesuchte Rieslingweine der Winzerdörfer Detzem 
und Thörnich des Jahrgangs 2016 präsentiert. Insgesamt werden 
16 Proben verkostet, wobei die eine und andere Überraschung 
genüsslicher Art auch nicht fehlen wird. In lockerer Runde werden 
die Weine von Frau Fabienne Reis und der Moselweinkönigin Lisa 
Schmitt kommentiert.
Die Nachfrage nach Karten für die Weinprobe war immens. Eine 
Rücknahme von Karten ist grundsätzlich nicht vorgesehen. Wenn 
dann doch jemand eine Karte zu viel hat, sollte diese bis spätes-
tens 4. August an den Festausschussvorsitzenden zurückgege-
ben werden, damit die Karte noch am Festwochenende nochmals 
verkauft werden kann. Im Preis von 19,— Euro je Karte ist ein 
Weinglas enthalten. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Detzem, 23.07.2017
Albin Merten, Ortsbürgermeister

Meldung der Wein- und Traubenmostbe-
stände zum 31. Juli 2017

Ich erinnere letztmalig an die Abgabe der Vordrucke zur Meldung 
der Wein- und Traubenmostbestände und zur Meldung der oenolo-
gischen Verfahren.
Der letzte Abgabetermin ist der 7. August 2017. Die Abgabe kann 
bei der Ortsgemeinde, bei der Verbandsgemeindeverwaltung oder 
direkt bei der Landwirtschaftskammer erfolgen. Die letzte Sprech-
stunde vor dem Abgabetermin wird am Montag, 31.07.2017 in 
der Zeit von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr, abgehalten, Ich bitte um 
Beachtung.

Detzem, 23. Juli 2017
Albin Merten, Ortsbürgermeister

Tel. 06507/3334
Sprechzeiten: 
montags 19.00 - 20.00 Uhr

Ensch
buergermeister@ensch.de

Weinfest 2017
Das diesjährige Weinfest ist am am vergangenen Sonntag ausge-
klungen. Seitens der Ortsgemeinde möchte ich allen danken, die 
ein tolles Programm auf die Beine gestellt und für einen reibungslo-
sen Ablauf gesorgt haben.
Zahlreiche Besucher an 3 Tagen beweisen die Attraktivität der Ver-
anstaltung. Ich ziehe insbesondere eine positive Bilanz aus breiten 
Beteiligung der gesamten Dorfgemeinschaft, sei es als Helfer, aber 
auch als Besucher. Dies stellt unter Beweis, dass unser Dorf „lebt“ 
und zusammenhält.

Ensch, 24.07.2017
Matthias Otto, Ortsbürgermeister

ADAC Rallye Deutschland
Am Mittwoch, dem 02.08.2017 und am Freitag, dem 04.08.2017 
finden auf den Wirtschaftswegen der Gemeinde Ensch die nächs-
ten Testfahrten der Werksteams von Citroen und Hyundai für die 
ADAC Rallye Deutschland statt.
Die in der Kartenskizze eingezeichneten Wege sind in der Zeit von 

07.00 Uhr bis 19.00 Uhr für jeglichen Verkehr gesperrt. Ich bitte um 
Verständnis bei Winzern, Einwohnern und Gästen, dass die Zufahr-
ten zu den Weinbergen nur eingeschränkt möglich und die gewohn-
te Ruhe an diesen Tagen gestört ist. Interessierte Motorsportfans 
sind zum kostenlosen Zuschauen gern eingeladen. Aus Sicher-
heitsgründen unterliegen sie den Anweisungen der Sportwarte.

Ensch, 24.07.2017
Matthias Otto, Ortsbürgermeister

Tel. 06502/2769
Sprechzeiten: Mo.+ Mi. 18 - 20 Uhr
weitere Termine nach Vereinbarung

Föhren
buergermeister@foehren.de

NEU - Volkshochschule in Föhren - NEU
Ab August 2017 besteht in Föhren eine Außenstelle der Volkshoch-
schule Kreis Trier-Saarburg unter Leitung von Michael Zander.
Die Ortsgemeinde Föhren freut sich mit Herrn Zander sprachliche, 
EDV-orientierte, gesundheitliche und handwerkliche Kursangebote 
anbieten zu können.
Wer Lust hat zu filzen, aus Altem Neues zu schaffen, zu meditieren, 
zu kochen, die deutsche Sprache zu vertiefen, Fremdsprachen zu 
lernen, sich sicher im Internet zu bewegen, ist herzlich eingeladen, 
sich anzumelden.
Informationen und Anmeldungen nimmt der örtliche Leiter der 
Außenstelle Föhren VHS – Michael Zander entgegen: Telefon 
06502/401175 oder vhs-foehren@kvhs-trier-saarburg.de
Kursangebote VHS Föhren:

Filz-Workshop für Einsteiger
Donnerstag, 07.09.2017, 19.00 Uhr – 21.15 Uhr, 4 Termine
Föhren, Bürger- und Vereinshaus, Besprechungsraum
Bitte mitbringen: 2 alte Handtücher und eine Plastikschüssel(Wanne) 
sowie gute Laune
Heike Schuh
43 € zzgl. geringer Materialkosten

Repair-Kurs „Ich war einmal ein Pullover“
Aus alten Kleidungsstücken fertige ich etwas schickes Neues.
Dienstag, 15.08.2017, 19.00 Uhr – 20.30 Uhr, 10 Termine
Föhren, Erlenbachstrasse 13
Dorothee Koch
54 €
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Geführte Meditation
Donnerstag, 31.08.2017, 19.30 Uhr – 21.00 Uhr, 12 Termine
Föhren, Grundschule im Brühl, Gemeinderaum
Bitte eigene Iso-Matte, Kissen und flauschige Decke mitbringen!
Jeannette Thull, Heilpraktikerin
81 €

Kochkurs für Anfänger
Ein Überlebenskochkurs
Donnerstag, 17.08.2017, 19.30 Uhr – 21.15 Uhr, 5 Termine
Föhren, Bürger- und Vereinshaus, Klostersaal
Regina Reis
46 € zzgl. Materialkosten (Zutaten)

Deutsch als Fremdsprache
Sprachkurs für ausländische Mitbürger mit und ohne Vorkenntnisse
Mittwoch, 16.08.2017, 19.00 Uhr – 20.30 Uhr, 15 Termine
Föhren, Grundschule im Brühl, Klassenraum
Materialausgabe im Kurs
Michael Zander
90 €

Englisch für Anfänger A1
Kurs für Teilnehmer ohne bzw. mit geringen Vorkenntnissen
Donnerstag, 17.08.2017, 19.00 Uhr – 20.30 Uhr, 15 Termine
Föhren, Grundschule im Brühl, Klassenraum
Materialausgabe im Kurs
Laura Guillem-Orts, Dozentin
81 €

Französisch für Anfänger A1
Kurs für Teilnehmer ohne bzw. mit geringen Vorkenntnissen
Dienstag, 15.08.2017 19.00 Uhr – 20.40 Uhr, 15 Termine
Föhren, Grundschule im Brühl, Klassenraum
Angelika Zinn
81 €

Spanisch für Anfänger A1
Kurs für Teilnehmer ohne Vorkenntnisse
Mittwoch, 16.08.2017, 19.00 Uhr – 20.30 Uhr, 15 Termine
Föhren, Grundschule im Brühl, Klassenraum
Laura Guillem-Orts, Dozentin
81 €

EDV-Kurs „Online-Internet & Mail“
u.a. emails schreiben und empfangen, Abspeichern von Dateien 
auf dem eigenen PC oder der Schutz von Schadsoftware
Dienstag, 15.08.2017, 18.00 Uhr – 19.30 Uhr, 10 Termine
Föhren, Bürger- und Vereinshaus, Klostersaal
Heinrich Herres
60 €

RauhNächte
Bereite Dich auf das Jahr 2018 mit den 12 heiligen Nächten vor
Mittwoch, 13.12.2017, 18.45 Uhr – 21.00 Uhr
Föhren, Bürger- und Vereinshaus, Klostersaal
Jeannette Thull, Heilpraktikerin
5 €
Die Angebote werden künftig von der VHS im Amtsblatt veröffentlicht.

Föhren, 24. Juli 2017
Rosi Radant, Ortsbürgermeisterin

Bekanntmachung
Bebauungsplanverfahren „In der Acht“; 1. Änderung 

- Offenlage des Planentwurfes 
gemäß §§ 13 i.V.m. 3 Abs. 2 Baugesetzbuch -

Der Entwurf zur Änderung des Bebauungsplanes, bestehend aus 
Plan, Textfestsetzungen und Begründung, liegt gemäß § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB) vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2141) in der 
derzeit gültigen Fassung in der Zeit vom

07.08.2017 bis 06.09.2017,
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 
26, 54338 Schweich, Ver-waltungsgebäude II, Zimmer 35, während 
der Dienstzeiten von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 
16.00 Uhr, donnerstags bis 18.00 Uhr, freitags jedoch nur von 8.00 
Uhr bis 12.00 Uhr zur Einsichtnahme öffentlich aus.
In diesem vereinfachten Änderungsverfahren wird von der Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und von dem Umweltbericht nach 
§ 2a BauGB abgesehen.
Die Planung betrifft das in nachfolgender Karte abgegrenzte Gebiet.
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben 

werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können 
bei der Beschlussfassung über die Änderung des Bebauungspla-
nes unberücksichtigt bleiben.
Ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, 
soweit mit ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom 
Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.
Die Planunterlagen können während dieser Offenlage auch auf 
der Internetseite der Verbandsgemeinde Schweich unter www.sch-
weich.de, Bereich „Bauen und Wohnen“, Menüpunkt „Planverfah-
ren“ als pdf-Datei angesehen und heruntergeladen werden.

Föhren, den 24.07.2017
gez. Rosi Radant, Ortsbürgermeisterin

Lebendiges Föhren
Steuerungskreis
Der Steuerungskreis trifft sich wieder am 01.08.2017 - 19.30 Uhr in 
der Gaststätte Tscheppe.
AG Mobilität
Wenn Sie Probleme haben zum Arzt oder zum Einkaufen zu kom-
men, dann nutzen Sie doch gerne unsere kostenlose Fahrtenbörse. 
Melden Sie ihren Bedarf einige Tage vorher unter der Nr. 0152 251-
44744 an.
(zwischen 09.00-12.00 Uhr montags bis freitags).

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des 

Ortsgemeinderates Föhren am 23. Mai 2017
Unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeisterin Rosi Radant und in An-
wesenheit von Schriftführer Heinrich Schmitz von der Verbandsge-
meindeverwaltung Schweich fand am 23. Mai 2017 im Bürger- und 
Vereinshaus in Föhren eine Gemeinderatssitzung statt.
In der Sitzung wurden folgende Beschlüsse gefasst:
- Mitteilungen
1. Begehung Am Kapellchen zur Verkehrssituation der Ortsein 

-und Ortsausgang mit LBM, VG-Verantwortlichen, Vertretern 
des Gemeinderates, Ortsbürgermeisterin: Ergebnis:

 Unfallursachen der erst kürzlich passierten Unfälle: Schwäche-
anfall, Alkohol am Steuer

 Überprüft wird Möglichkeit die Geschwindigkeit vorab auf 70 km 
zu senden, vorgeschlagen wird das Anbringen des Geschwin-
digkeitsmessgerätes in die Höhe Kapelle, so dass die Autofah-
rer bereits beim Einfahren in den Ort signalisiert bekommen, 
Achtung langsam fahren, Runter vom Gas

2. 6. April 2017 - Bürgerversammlung zum Untersuchungsgebiet 
Kooperation Ländliche Zentren - Büro Stadt-Land-Plus

 Analyse wird aufgezeigt - Gespräche mit Bürgern zu den örtli-
chen Gegebenheiten, Aufzeigen des Erhalts der innerörtlichen 
Entwicklung und der Lebens- und Wohnqualität,  finanzielle Un-
terstützungen des Programms KLR- ISEK - Hinweis auf weite-
ren Workshop am 29.06.2017 im Klostersaal im BuV
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3. Begegnungen mit französischen Freunden seit unserer letzten 
Ratssitzung:

- Bendersbachtallauf u. anschl. Teilnahme am SPD-Jazz-Frühstück
- Lauf in Moneteau 
- Besuch einer Abordnung einer Wandergruppe aus Moneteau: 

Vorspäher zur Organisation einer großen Wanderung im nächs-
ten Jahr, hier: Baumlehrpfad Forstamt Quint

- Hinweis auf Flohmarkt am 10.06.2017
- Jubiläum Partnerschaft Föhren - Moneteau - in diesem Jahr am 

16./17-2017
- und nächstes Jahr 15./16. 2018
- Vorbereitungen laufen - morgen Abend Treffen nach der 

Sprechstunde im Gemeindebüro
4. Bekanntmachung Weihnachtsmarkt findet in 2017 am Park Mo-

neteau statt - Entscheidung des HuVV - da die Auflagen am bis-
herigen Standort nicht zu erfüllen sind - verkehrliche Situation, 
Straße führt mitten durch den Markt (zum Käulchen)

5. Föhren hat einen neuen Gebietsförster: Joachim Haupert
6. Gleichzeitig Hinweis auf Audit-Veranstaltung zum FSC: 28. Juni 

2017 - Einladung hierzu wird den Ratsmitgliedern noch zuge-
stellt, ganztägiges Audit, Teilnahme am Audit für den Forst der 
OG Föhren für alle Ratsmitglieder möglich - vormittags und 
nachmittags - Uhrzeit wird noch festgelegt.

7. Seit unserer letzten Sitzung hat ein weiteres Gespräch mit un-
serem REWE-Investor für die Nahversorgung stattgefunden

8. Der Gemeinderat Hetzerath hat in seiner Ortsgemeinderatssit-
zung am nächsten Mittwoch, 31.5.2017, den TOP zur Zustim-
mung des EHK, der Abwägungen, der Vereinbarung der Ge-
meinden

9. Zwischenzeitlich wurde auch der Kipper übernommen und den 
Sponsoren gedankt

10. Die Spielplatz-Aktion Reichelbach hat mit ehrenamtlichen Hel-
ferinnen und Helfern, Groß und Klein, stattgefunden. DANKE 
- Bericht ist im Amtsblatt - Mauer soll noch mit Kindern gestaltet 
werden.

11. Hinweis Veranstaltung am 1. Juni 2017 - BuV - Verkehrssicherheit
12. Eine Info-Veranstaltung zum Projekt „Sport und Bewegung“ am 

16.5. wurde von dem beauftragten Unternehmen ISO durch-
geführt. Vortrag von Stefan Henn, Darstellung WAS und WIE, 
Gespräche mit den anwesenden Bürgern, Ergebniszusammen-
fassung, Anregungen wurden aufgenommen, auf alle Fälle soll 
noch einmal eine Bürgerversammlung durchgeführt werden.

- Aktuell ergeben sich nun folgende Untersuchungen:
- Änderung der Fragebögen gemäß den Hinweisen aus dem 

Sportgespräch
- Vorbereitung der Abteilungsbefragung
- Erfassung der Sportstätten (dazu wirst du zunächst eine Abfra-

gemaske bekommen. Hier musst du wirklich nur das ausfüllen, 
was du weißt. Wir müssen/werden dazu z.B. Kontakt zur VG 
(Trägerin Halle) und teilweise zu den Vereinen aufnehmen, um 
einzelne Details zu erfragen.

- Erstellung der Erläuterungen zu den Elemente des Bewegungs-
parcours (Hinweis David Pelzer)

13. Ältestenrat hat getagt und sich zu wichtigen Angelegenheiten 
der OG ausgetauscht.

14. Einsegnung des  Mehrzwecktransportfahrzeuges der Größe 2 
am vergangenen Samstag - Die Vorsitzende gratuliert noch ein-
mal dem Wehrführer Rolf Schneider - die Pflege und Wartung 
des Fahrzeugs obliegt nun der Föhrener Feuerwehr - hoffentlich 
wenige Einsätze - Dank an die Föhrener Feuerwehr - nicht nur 
ehrenamtlich für die FFF, sondern auch für die Ortsgemeinde 
Föhren wie beispielsweise bei Anlässen wie Meulenwaldwan-
derung, St. Martin und der Hexennacht.

15. Am 25.5.2017 - Vatertag - Einladung Malteser - auch hier gibt 
es eine Einsegnung eines Fahrzeuges - Messe u. anschl. Ein-
segnung - alle Ratsmitglieder und Bürger herzlich eingeladen

16. Hinweis Jubiläums-Fastnachtsumzug des TKV anlässlich 33 
Jahre TKV - am 17.06.2017, als Schirmherrin „33 Jahre TKV 
Föhren“ freut sich die Ortsbürgermeisterin  auf eine zahlreiche 
Teilnahme.

17. Hinweis Förderantrag zur Neugestaltung Parkanlage alter 
Friedhof gemäß der Planungen wie im Rat beschlossen bis zum 
8.6. Möglichkeit einen Förderantrag zu stellen, die zuständige 
Architektin Weyer-Wagner wird dazu Kosten vorlegen gemäß 
der im Rat besprochenen Daten und Fakten. 

18. Am 12.6. 2017 findet eine Besprechung zur Gestaltung und 
Kostenübernahme der Außengestaltung der Kita Am Föhren-
bach mit den jeweils Zuständigen des Bistums, der Kreisver-
waltung, Kita, VG und OG statt.

19. Anschaffung einer Motorhacke - Fräse im Wert von 811,00 Euro 
netto - 

20. Grillhütte fertiggestellt, Abnahme morgen Vormittag, leider Ter-
min Einweihung nicht wie geplant möglich, aktuell wird der 23.7. 
favorisiert, -Einsegnung - ist noch mit Kirche abzustimmen.

21. Heimatmuseum - Holzwurm - Auftrag ca. brutto 2.900 Euro - 
Kammerjäger - keine andere Möglichkeit - nur so kann die Wah-
rung der historischen Gegenstände und Antiquitäten gesichert 
werden - -Durchführung erfolgt in Absprache und Unterstützung 
mit dem HuVV und dem Museumswart Herznach

22. Bienenfernseher - Bänke - Holzwurm - Zimmerer bereits ange-
schaut und wird entsprechend ersetzen. 

23. VHS Föhren Neueinrichtung -Angebote in Absprache mit KAB - 
Leitung wird Michael Zander übernehmen

24. Carport - Baurechtprüfung - Länge problematisch - bis Juni  Klä-
rung zugesagt

25. Bauantrag Fläche Waldpädagogisches Konzept - OG Föhren - 
Nutzungsvereinbarung - statt Pachtvertrag wie bisher vorgese-
hen - so dass die Nutzung beiden KiTas als auch der AG Junge 
Familie zugänglich wird

26. Wie bereits mitgeteilt hat die OG Föhren den gefassten Beschluss 
zur Mehrfachbeauftragung des Neubaus der Kita gemeinsam mit 
dem beauftragten Büro Stein und Hemmes juristisch überprüfen 
lassen, um sicher zu sein, dass der eingeschlagene Weg der Kor-
rekte ist. Die Prüfung hat nun ergeben, dass wir hier 

a. Die Schwellenwerte nicht überschreiten, also eine Vergabe un-
ter Schwellenwert erfolgt.

b. Kein Preiswettbewerb stattfindet, sondern eine Wettbewerb im 
Rahmen der Standardleistungen nach HOAI

c. daher wäre aufgrund der Binnenmarktrelevanz, die hier greift, 
wir grenzen unmittelbar an Luxemburg, im Rahmen des Wett-
bewerbsverfahrens im Zweifel ein EU-Bieter anzufragen ist. Der 
Vorschlag wäre, die WWT - ein Unternehmen in Luxemburg an-
gesiedelt, arbeitet mit Weyer-Schuh zusammen, auch mit in das 
Verfahren aufzunehmen. Dann könnten wir die Mehrfachbeauf-
tragung wie bisher ergänzen und fortfahren. 

 Bisher schon einen erheblichen Zeitverlust - Standortsuche - 
Mehrfachbeauftragung!

 Eine Direktvergabe hätte die Durchführung sicherlich erleichtert. 
27. Baugebiet In der Acht
a. Hinweis Umlegungsausschuss am 30.05.2017, weitere Anmer-

kungen unter nö
b. Bewerbungsverfahren Grundstücke Baugebiet In der Acht
 Das Bewerbungsverfahren von vier Wochen hat gezeigt:
- Dauerhafte Kommunikation, auch ausgelöst durch „Wechsel-

möglichkeit“ von Parzelle bis Parzelle bis am letzten Tag.
- Einerseits eine gute Möglichkeit für „Unentschiedene“, ande-

rerseits für „Entscheider“ eine absolute Belastung - Angst vor 
Mehrfachbewerbung und Verlosung

- Gestern abschließend die Verlosung wie beschlossen durchge-
führt, Teilnehmer VG-Sachbearbeiter, Beigeordneter Thul und 
Radant als Ortsbürgermeisterin - Freude und Enttäuschung, viele 
hatten einen Alternative, der dann auch umgesetzt werden konnte. 

- Insgesamt sind nun 41 Grundstücke belegt und die Kaufabwick-
lung wird im Juni/Juli/August durchgeführt.

2. Bauanträge
Ratsmitglied Dr. Matthias Wagner hat wegen Sonderinteresse ge-
mäß § 22 GemO im Zuschauerraum Platz genommen.
a) Bauantrag Erweiterung vorhandene Dachgaube, Flur 29, 
Parzelle 94
Erweiterung der vorhandenen Dachgaube.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat stimmt dem Antrag zu.
Abstimmungsergebnis: 
16 Ja-Stimmen
Ratsmitglied Dr. Matthias Wagner nimmt wieder am Sitzungstisch 
Platz.
b) Bauantrag Erweiterung bestehende Arztpraxis mit Einlieger-
wohnung, Flur 13, Parzelle 179/6
Erweiterung der bestehenden Arztpraxis mit Einliegerwohnung.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat stimmt dem Antrag zu.
Abstimmungsergebnis:
16 Ja-Stimmen
c) Bauantrag Neubau Carport, Flur 13, Parzelle 90/2
Neubau eines Carport.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat stimmt dem Antrag zu.
Abstimmungsergebnis: 
16 Ja-Stimmen
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d) Bauantrag Neubau Flugzeughalle, Flur 5, Parzelle 3/4
Neubau einer Flugzeughalle auf dem Gelände des Zivilflugplatzes..
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat stimmt dem Antrag zu.
Abstimmungsergebnis: 
16 Ja-Stimmen
e) Bauantrag Neubau Sommergästehaus Flur 15, Parzelle 11
Neubau eines Sommergästehauses.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat stimmt dem Antrag zu.
Abstimmungsergebnis: 
16 Ja-Stimmen
Ortsbürgermeisterin Rosi Radant teilt weiterhin mit, dass zwei ge-
nehmigungsfreie Bauvorhaben direkt der Kreisverwaltung Trier-
Saarburg vorgelegt wurden: Erweiterung Wohnzimmer, Flur 29, 
Parzelle 205, und Neubau eines Zweifamilienwohnhauses mit Car-
port, Flur 8, Parzelle 573.
3. Anschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte
Ortsbürgermeisterin Rosi Radant verweist auf die den Ratsmit-
gliedern vorliegende Vorlage. Sie erläutert, dass in der letzten 
Gemeinderatssitzung die Anschaffung von zwei Geschwindigkeits-
messgeräten, am Ortseingang/Am Kapellchen und in der K 36 aus 
Richtung Naurath/Eifel (K 38) kommend, beschlossen wurde.
Am Ortseingang „Am Kapellchen“ soll ein Gerät montiert werden, 
dass mit Akku betrieben wird, da hier keine Stromversorgung vor-
handen ist. Am Ortseingang aus Richtung Naurath soll das Gerät 
installiert werden, welches eine Stromversorgung über eine Stra-
ßenleuchte erhält. Hierfür ist die Installation einer Steckdose an 
einem Straßenbeleuchtungsmast erforderlich. Die Kosten hierfür 
belaufen sich auf rund 350 EUR.
Seitens der Verbandsgemeindeverwaltung wurden zwei Angebote 
für Strom-Geräte bzw. Akku-Geräte eingeholt. 
Die Vorsitzende erläutert, dass sich die Preise für Stromgeräte auf 
1.959,20 EUR bzw. 2.767,52 EUR und die Preise für Akku-Geräte 
auf 2.166,10 EUR bzw. 2.581,94 EUR belaufen.
Die SPD-Fraktion bittet zu prüfen, ob und mit welchen Kosten zu-
sätzliche Straßenleuchten am Ortseingang in Höhe des Käpsel-
chen angebracht werden können, um eine bessere Ausleuchtung 
und Aufwertung dieses Bereiches zu erreichen. Zudem könnte da-
durch ein Strombasiertes Geschwindigkeitsmessgerät angeschafft 
und an den Straßenleuchten montiert wird sowie der Bürgersteig im 
Kurvenbereich neu gepflastert werden.
Alexandra Gräfin Kesselstatt weist daraufhin, dass das Ortsein-
gangsschild abgedunkelt ist und nicht reflektiert. Sie bittet um Über-
prüfung.
Der Rat befürwortet die Vorschläge.
Demzufolge wird die Beschlussfassung zur Anschaffung der Ge-
schwindigkeitsmessgeräte zurückgestellt und eine Entscheidung in 
der nächsten Ratssitzung unter Einbeziehung der Ergebnisse der 
hier gewünschten Überprüfungen getroffen.
4. Renaturierung Irrbach in Föhren
Satzung über die Einziehung von Wirtschaftswegen entlang 
des Irrbachs sowie beim Nahversorgungsgebiet an der Bekon-
der Straße
Ortsbürgermeisterin Rosi Radant verweist auf die allen Ratsmitglie-
dern zur Verfügung gestellten Sitzungsvorlagen und führt aus, dass 
In der Sitzung des Ortsgemeinderates am 31.01.2017 die Renatu-
rierung des Irrbaches begrüßt und die Fläche des parallel verlau-
fenden Wirtschaftsweges (Fl. 16, Parz. 140) hierfür zur Verfügung 
gestellt wurde.
Des Weiteren ist beabsichtigt, an der Bekonder Straße einen groß-
flächigen Nahversorger anzusiedeln. Im hierfür vorgesehenen 
Areal befindet sich parallel zum die Landesstraße begleitenden ge-
meindeeigenen Grünstreifen ein Wirtschaftsweg, der auf der Par-
zelle 54/1 sowie teilweise auf der Parz. 54/2 im Flur 16 liegt. Diese 
Flächen sollen dem Nahversorger zur Verfügung gestellt werden.
Die vorgenannten Wegeflurstücke sind im Flurbereinigungsverfah-
ren entstanden. Den hierfür erforderlichen Grund und Boden haben 
die Teilnehmer damals über einen Landabzug gemäß § 47 Flur-
bereinigungsgesetz (FlurbG) entschädigungslos aufgebracht. Sie 
wurden der Ortsgemeinde Föhren zu Eigentum und Unterhaltung 
zugeteilt. Gemäß den Bestimmungen des Flurbereinigungsplanes 
ist die Benutzung der Wirtschaftswege u.a. nur zur landwirtschaftli-
chen Bewirtschaftung der neuen Grundstücke gestattet.
Gemäß des Flurbereinigungsplanes sowie nach § 58 Abs. 4 Satz 1 
FlurbG hat diese Festsetzung die Wirkung einer Gemeindesatzung. 
Sie kann nach Abschluss des Flurbereinigungsverfahrens nur mit 
Zustimmung der Kreisverwaltung Trier-Saarburg durch Satzung ge-
ändert oder aufgehoben werden (§ 58 Abs. 4 Satz 2 FlurbG).

Grundsätzlich kann die Zweckwidmung eines Wirtschaftsweges 
nur aufgehoben werden, wenn die Grundstücke, für die die Wege 
bestimmt sind, nicht mehr auf sie angewiesen sind.
Die Gemeinde entscheidet selbst und eigenverantwortlich darüber, 
mit welchem Inhalt, zu welchem Zweck und in welchem Umfang sie 
von dem Änderungsrecht nach § 58 Abs. 4 Satz 2 FlurbG Gebrauch 
macht.
Bei der Prüfung der Fragen, ob eine Änderung oder Aufhebung der 
Festsetzung zweckmäßig ist, ist zu berücksichtigen, dass für ihre 
Begründung landeskulturelle Gesichtspunkte entscheidend waren. 
In die Festsetzung darf daher nur eingegriffen werden, wenn die 
landeskulturellen Belange inzwischen hinfällig geworden sind oder 
hinter andere öffentlichen Interessen zurücktreten müssen.
Bei Änderung oder Aufhebung einer solchen Festsetzung hat die 
Gemeinde die öffentlichen Interessen, die gemeinschaftlichen In-
teressen der Beteiligten sowie die besonders schutzwürdigen Eigen-
tümerinteressen einzelner Teilnehmer abwägend zu berücksichtigen.
Eine Änderungssatzung nach § 58 Abs. 4 Satz 2 FlurbG ist regel-
mäßig dann ermessens-fehlerfrei, wenn sich die für die Festset-
zung des Flurbereinigungsplanes maßgebende Interessenlage 
geändert hat. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die be-
treffenden Wirtschaftswege die ihnen ursprünglich zugedachte 
Verkehrsbedeutung nicht erlangt oder nachträglich verloren haben. 
Im vorliegenden Fall, also bei der Nutzung der einen Wegefläche 
für die Renaturierung des Irrbaches und der anderen Wegefläche 
für die Ansiedlung eines Nahversorgers ist der Erlass einer Ände-
rungssatzung gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 FlurbG geboten.
Der Erlass folgender Satzung wird daher vorgeschlagen:
Erlass einer Satzung über die Einziehung der Wirtschaftswege
Flur 16, Parzelle Nr. 140 (teilweise) sowie der Parzelle Nr. 54/1 
und der Parzelle Nr. 54/2 (teilweise) nach § 24 Gemeindeord-
nung in Verbindung mit § 58 Abs. 4 Satz 2 FlurbG
Auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz 
(GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. S. 153) 
zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 21.10.2015 (GVBl. S. 
365) in Verbindung mit § 58 Abs. 4 des Flurbereinigungsgesetzes 
(FlurbG) vom 14. Juli 1953 (BGBl. I S. 591), neugefasst gemäß 
Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), hat der Orts-
gemeinderat in seiner Sitzung am xx.xx.2017 folgende Satzung 
beschlossen, die nach Zustimmung durch die Kreisverwaltung 
Trier-Saarburg vom xx.xx.2017 hiermit bekanntgemacht wird.

§ 1
In der Gemarkung Föhren werden die Wirtschaftswege Flur 16, 
Parz.-Nr. 140 tlw. (am Irrbach), und Parz.-Nr. 54/1 und der Parz. 
54/2 teilw. (am Nahversorgungsstandort an der Bekonder Straße) 
eingezogen. Die Einziehung betrifft die in der Anlage umgrenzten 
Flächen.

§ 2
Die Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft.

Föhren, den xx.xx 2017
Rosi Radant, Ortsbürgermeisterin

Begründung:
Der Irrbach wurde im Rahmen der Flurbereinigung mit Beton-Halb-
schalen künstlich verbaut. Dieser Zustand ist wasserwirtschaftlich 
äußerst problematisch und soll daher durch eine Renaturierung ge-
ändert werden. Die Gewässerparzelle Flur 16, Parz.-Nr. 117 ist für 
eine Renaturierung zu schmal. Die das Gewässer begleitende Wirt-
schaftswegeparzelle 140 wird benötigt, um dem Gewässer mehr 
Raum und einen kleinen Puffer zwischen intensiv landwirtschaftlich 
genutzter Ackerfläche und dem natürlichen Gewässer zu verschaf-
fen. Die Wirtschaftswegefläche war auch nie als Wirtschaftsweg 
ausgebaut und wurde zuletzt als Ackerfläche genutzt. Für das 
landwirtschaftliche Wirtschaftswegenetzt ist diese Wegeparzelle 
entlang des Gewässers daher entbehrlich und kann daher eingezo-
gen werden. Die ursprünglich zugedachte Verkehrsbedeutung hat 
dieser Weg nie erlangt und kann daher im öffentlichen Interesse für 
die Renaturierung des Gewässers genutzt werden.
Die Gemeinde stellt derzeit einen Bebauungsplan zur Ansiedlung 
eines großflächigen Nahversorgers an der Bekonder Straße auf. 
Die im Planbereich liegenden derzeitigen landwirtschaftlichen Flä-
chen wurden von der Gemeinde hierfür erworben und sind künftig 
nicht mehr landwirtschaftlich nutzbar. Der Wirtschaftsweg parallel 
zum die Landesstraße begleitenden gemeindeeigenen Grünstrei-
fen im Gebiet hat hierdurch die ursprünglich zugedachte Verkehrs-
bedeutung nachträglich verloren und kann in das Areal des Nah-
versorgers einbezogen werden. Das öffentliche Interesse an einer 
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ortsnahen Versorgung der Bevölkerung mit Gütern des täglichen 
Bedarfs hat hier Vorrang vor den Belangen der Landwirtschaft. Nach 
Wegfall dieses Wirtschaftsweges ist die Erschließung landwirtschaftli-
cher Flächen außerhalb des Gebietes weiterhin gewährleistet.
Nach kurzer Diskussion erfolgt folgender Beschlussvorschlag.
Beschlussvorschlag:
Die vorliegende Satzung über die Einziehung der Wirtschafts-
wege Flur 16, Parz.-Nr. 140 (teilweise) sowie der Parz.-Nr. 54/1 
und der Parz. 54/2 (teilweise) nach § 24 Gemeindeordnung in 
Verbindung mit § 58 Abs. 4 Satz 2 Flurbereinigungsgesetz wird 
beschlossen.
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt dem Beschlussvorschlag zu. Es wur-
de getrennt über die zwei Bereiche abgestimmt.
Abstimmungsergebnis:
a) Abstimmung zum Wirtschaftsweg Flur 16, Parzelle 140 (teilweise).
10 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 4 Enthaltungen
b) Abstimmung zum Wirtschaftsweg Flur 16, Parzellen 54/1 
und 54/2 (teilweise)
16 Ja-Stimmen
5. Annahme von Sponsoring Leistungen, Spenden, Schenkun-
gen und ähnlichen Zuwendungen
Die Einwerbung und die Entgegennahme des Angebots einer Zu-
wendung für den Ortsgemeinderat obliegen ausschließlich der 

Ortsbürgermeisterin sowie den Beigeordneten. Über die Annahme 
oder Vermittlung entscheidet der Ortsgemeinderat.
Dem Ortsgemeinderat und der Aufsichtsbehörde sind sämtliche für 
die Entscheidung maßgeblichen Tatsachen offen zu legen.
Dazu gehört insbesondere ein anderweitiges Beziehungsverhält-
nis zwischen dem Gemeinderat und dem Zuwendungsgeber. Im 
Rahmen der 1. Landesverordnung zur Änderung der Gemeinde-
haushaltsverordnung (GemHVO) vom 06.04.2010 (GVBl. vom 
29.04.2010) wurde eine Wertgrenze in Höhe von 100 Euro einge-
führt, unter der die Einholung eines Beschlusses des kommuna-
len Vertretungsorgans wie auch das Anzeigeverfahren gegenüber 
der Aufsichtsbehörde entbehrlich ist, sofern nicht innerhalb eines 
Haushaltsjahres derartige Einzelzuwendungen diese Wertgrenze 
übersteigen. 
Die Entscheidung über die Annahme der Spenden erfolgt projekt-
bezogen in öffentlicher Sitzung.
Da im Einzelfall nicht bekannt ist, ob die Geber mit der Bekannt-
gabe der Zuwendungsdaten in öffentlicher Sitzung einverstanden 
sind, wird dem Ortsgemeinderat die Einzelliste als nichtöffentliche 
Liste in Anlage beigefügt.
Sofern sich Einzelfragen zu den Spendern ergeben, wird die Nicht-
öffentlichkeit hergestellt.

Die Ortsgemeinde hat für folgende Projekte Zuwendungen erhalten:
Datum  Zuwendungsgeber Anschrift Betrag Zuwendungszweck
20.01.2016 Sparkasse Trier Theodor-Heuss-Allee 1,
  54292 Trier 150,00 EUR Aufstellungseröffnung
     Kloster Föhren
15.11.2016 Sparkasse Trier wie vor 200,00 EUR  Veranstaltung
     Klostermodell
22.11.2016 Heimat- und   2.000,00 EUR Vitrine
 Verkehrsverein Föhren    Klostermodell
30.11.2016 Verschiedene Einzahler
 (Spendenbox)   271,00 EUR Klostermodell
31.01.2017 Innogy SE Opernplatz 1
  45128 Essen 2.000,00 EUR Projekt 12494
     Bienenfernseher
23.05 2017 AWO Föhren   2.500,00 EUR Lebendiges Föhren

Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Föhren beschließt die Annahme der vor-
genannten Zuwendungen vorbehaltlich der Zustimmung durch 
die Kreisverwaltung Trier-Saarburg.
Abstimmungsergebnis:
16-Ja-Stimmen
6. Verschiedenes
Ratsmitglied	Reichsgräfin	Alexandra	von	Kesselstatt
Mitteilung wegen unzumutbarer WC-Situation bei Großveranstal-
tungen an der Viezkelterstation.
Ratsmitglied Hermann-Josef Steffes
Sachstand Planung Außengelände der KiTa am Föhrenbach.
Ratsmitglied Dr. Matthias Wagner
Nachfrage ob die Maßnahme Aktion Blau bei den Planungen zum 
Außenbereich der KiTa berücksichtigt wurde.
Ratsmitglied Jürgen Reinehr
Der Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde hat der 
Klassenaufstockung an der Grundschule Föhren zugestimmt. Es 
soll eine Steildachsanierung der Grundschule erfolgen. Kosten ca. 
500.000 EUR.
Die Vergabe der Maßnahme Renaturierung des Föhrenbaches ist 
im Verbandsgemeinderat erfolgt.
Ratsmitglied Udo Walscheid
Nachfrage zur Prüfung gemäß § 11 Landesbauordnung.
7. Bekanntmachung der in nicht-öffentlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse
- Zustimmung auf Errichtung eines Edelstahlkamins im Bereich 

von gemeindeeigenen Flächen.
- Ankauf eines Grundstückes im Bereich Reinsbach.

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des 

Ortsgemeinderates Föhren am 13. Juni 2017
Unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeisterin Rosi Radant und in An-
wesenheit von Schriftführer Heinrich Schmitz von der Verbandsge-

meindeverwaltung Schweich fand am 13. Juni 2017 im Bürger- und 
Vereinshaus in Föhren eine Gemeinderatssitzung statt.
In der Sitzung wurden folgende Beschlüsse gefasst:
1. Neubau KiTa Föhren -Verfahren Mehrfachbeauftragung; Be-
ratung und Beschlussfassung
Die Ratsmitglieder Dr. Matthias Wagner und Ulrich Hower haben 
wegen Sonderinteresse gemäß § 22 GemO im Zuschauerraum 
Platz genommen.
Ortsbürgermeisterin Radant erläutert den bisherigen Ablauf des 
Verfahrens. Der Gemeinderat hat mehrheitlich beschlossen einen 
Architektenwettbewerb in Form einer Mehrfachbeauftragung für 
den Neubau des Kindergartens durchzuführen. In einer weiteren 
Sitzung beschloss der Ortsgemeinderat, für die Betreuung des Ar-
chitektenwettbewerbs das Büro Stein/Hemmes/Wirtz aus Kasel zu 
beauftragen. Für die Teilnahme am Architektenwettbewerb wurden 
die Büros Weyer/Föhren, KBH Architektur/Trier, Schuh & Weyer, 
Schweich und Müller/Bekond durch den Ortsgemeinderat benannt. 
Sollte eines der Büros nicht an dem Wettbewerb teilnehmen, stan-
den die Büros Stoffel/Dreis und Kolz/Reinsfeld zur Verfügung.
In der Ratssitzung im Mai 2017 wurde über den aktuellen Sach-
stand berichtet und darauf hingewiesen, dass zur Wahrung der Bin-
nenmarktrelevanz mindestens ein EU-Bieter (z.B. aus Luxemburg) 
aufzufordern ist. Hierzu wurde in Absprache mit der Verwaltung das 
Büro WW+ aus Luxemburg vorgeschlagen.
Der Gemeinderat hat entschieden, dies in der nächsten Sitzung 
des Gemeinderates zu befinden.
Die Vorsitzende begrüßt Herrn Architekt Stein vom Büro Stein, 
Hemmes & Wirtz sowie Frau Dr. Dr. Theis von der Kanzlei Kunz 
Rechtsanwälte, und erteilt diesen das Wort.
Frau Dr. Dr. Theis erläutert das aktuelle Verfahren und die weitere 
Vorgehensweise. Insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse 
der Binnenmarktrelevanz wird die Aufforderung nur eines Luxem-
burger Büros als kritisch angesehen.
Auf Grund der Ausführungen von Dr. Dr. Theis wird über folgende 
Beschlussvorschläge abgestimmt:
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Beschlussvorschlag:
a. Der Gemeinderatsbeschluss vom 16.11.2016 wird aufgehoben.
b. Im Hinblick auf die Binnenmarktrelevanz wird ein dem EU-wei-

ten VGV-Vergabeverfahren angelehntes formloses Auswahlverfah-
ren im Sinne eines Interessenbekundungsverfahrens oder eines 
Teilnahmewettbewerbs durchgeführt, um die notwendige EU-weite 
Publizität zu gewährleisten und Teilnehmer für die Mehrfachbeauf-
tragung nach festzulegenden Kriterien auszuwählen.

c. Aus den Bewerbern für das Interessenbekundungsverfahren 
sollen 3 Büros ausgewählt werden, die jeweils eine Vorent-
wurfsplanung erstellen.

d. Aus den Teilnehmern für das Interessenbekundungsverfahren 
sollen 4 Büros ausgewählt werden, die jeweils eine Vorent-
wurfsplanung erstellen.

e. Die Auswahl der Büros soll durch eine Wertungskommission 
erfolgen, die sich zusammensetzt aus der Ortsbürgermeisterin, 
Herrn Stein vom Büro Stein, Hemmes & Wirtz und jeweils 2 
Ratsmitgliedern pro Fraktion.

f. Die Ausschreibung soll folgende Vorgaben für die Büros enthalten:
 Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit, Technische 

und berufliche Leistungsfähigkeit, Referenzen zum Neubau 
Kita,  Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister, örtliche 
Präsenz, Neben- und Honorarkosten-Angaben.

Beschluss:
a) Der Gemeinderat stimmt dem Beschlussvorschlag zu.
b) Der Gemeinderat stimmt dem Beschlussvorschlag zu.
c) Der Gemeinderat stimmt dem Beschlussvorschlag nicht zu.
d) Der Gemeinderat stimmt dem Beschlussvorschlag zu.
e) Der Gemeinderat stimmt dem Beschlussvorschlag zu.
f) Der Gemeinderat stimmt dem Beschlussvorschlag zu.
Abstimmungsergebnis:
a) 14 Ja-Stimmen
b) 16 Ja-Stimmen
c) 8 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen
d) 8 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen
e)16 Ja-Stimmen
f) 16 Ja-Stimmen
Die Ratsmitglieder Dr. Matthias Wagner und Ulrich Hower nehmen 
nach Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses Top 1 a) wieder 
am Sitzungstisch Platz.

Tel. 06502/2391, 
Sprechzeiten: Di. 18.00-20.00 Uhr 
bei Bedarf weitere Termine nach Absprache

Kenn
buergermeister@kenn.de

Indianertreffen 2017 auf der Kenner Flur
Für das kommende Wochenende laden die Grillfreunde Bungert 
Kenn e.V. wieder zum traditionellen Indianertreffen am Moselufer 
auf der Kenner Flur ein. Mit Lagerfeuerromantik und viel Rockmu-
sik findet wieder ein kleines Festival mit großem Unterhaltungs-
wert statt. Für das leibliche Wohl haben die Grillfreunde Bungert in 
bekannt bester Manier vorgesorgt. Wie in den Vorjahren sind alle 
Besucher zur diesjährigen Veranstaltung zur Teilnahme herzlich 
eingeladen. Den Vereinsmitgliedern und allen Gästen wünsche ich 
ein erfolgreiches Indianertreffen 2017 mit hoffentlich gutem Wetter.

Kenn, 20.07.2017
Rainer Müller, Ortsbürgermeister

Bekanntmachung
zur Entwässerung und Wasserversorgung im Bereich 

Neubaugebiet „Kenner Ley II“, 
2. Bauabschnitt in der Ortsgemeinde Kenn

Die Wasserversorgungsleitungen und Entwässerungsleitungen und 
-anlagen im Bereich des Bebauungsplanes Baugebiet „Kenner Ley 
II“, 2. Bauabschnitt in der Ortsgemeinde Kenn sind betriebsfertig 
hergestellt. Das Schmutzwasser wird nunmehr der Gruppenkläran-
lage in Riol zugeführt. Daher sind alle Eigentümer der Grundstücke 
im Bebauungsplangebiet verpflichtet, ihre Grundstücke anzuschlie-
ßen oder anschließen zu lassen, wenn sie mit Gebäuden für den 
dauernden oder vorübergehenden Aufenthalt von Menschen oder 
für gewerbliche, industrielle oder ähnliche Zwecke bebaut sind 
oder mit der Bebauung begonnen wurde. Zur Klarstellung weisen 
wir besonders darauf hin, dass die Grundstücke im sogenannten 
Trennsystem entwässert werden. Das bedeutet für die Anschluss-
nehmer, dass sie ausschließlich ihr Schmutzwasser in den eigens 
dafür verlegten Schmutzwasserkanal einleiten müssen. Dies ist 

unerlässlich, weil das Schmutzwasser über ein umfangreiches 
System von Leitungen, Regenbehandlungsbauwerken und 
Pumpwerken zum Gruppenklärwerk Riol gefördert wird und die 
Anlagen nur für bestimmte Abwassermengen bemessen sind. 
Wenn zusätzlich Niederschlagswasser eingeleitet würde, wären 
die Anlagen zum einen überlastet und zum anderen würden un-
nötige Energiekosten anfallen, die wiederum von allen mit zu 
bezahlen wären. Gleichfalls darf kein Schmutzwasser in Nieder-
schlagswasseranlagen eingeleitet werden, weil eine solche Ein-
leitung widerrechtlich ist und wegen der damit verbundenen Um-
weltverschmutzung zu strafrechtlichen Konsequenzen führen kann. 
Das Niederschlagswasser darf den Niederschlagswasseranlagen 
(hier: Leitungen und Mulden, Gräben) unter den Bedingungen des 
Landeswassergesetzes, des Bebauungsplanes und der Hinweise 
der Verbandsgemeindewerke zu den jeweiligen Baugenehmigun-
gen zugeleitet werden. Die Niederschlagswasserbeseitigung ist 
gemäß § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz vom 31.07.2009 so 
auszuführen, dass Niederschlagswasser auf dem Grundstück ver-
wertet und/oder zurückgehalten wird.
Der Verpflichtung zur Rückhaltung ist so nachzukommen, dass eine 
geeignete, ausreichten bemessene Mulde (mind. 50 Liter je qm 
befestigter Fläche), ggfls. mit Überlaufschwelle zum öffentlichen 
Ableitungssystem Niederschlagswasser, hergestellt wird. Es gelten 
weiterhin die Hinweise und Auflagen der Verbandsgemeindewerke 
zu den jeweiligen Baugenehmigungen. Ein besonderer Hinweis gilt 
den Drainagen. Es ist ausdrücklich untersagt, diese an die öffentli-
chen Abwasseranlagen anzuschließen, da diese Grundwasser und 
Fremdwasser ableiten, was sowohl zu unnötigen Betriebskosten, 
verschlechterten Reinigungsleistungen als auch zu erhöhter Ab-
wasserabgabe für die Kläranlagen führt. Zudem ergeben sich Nach-
teile für die Standsicherheit von Gebäuden und Befestigungen durch 
das Abschwemmen von feinsten Bestandteilen aus dem Untergrund. 
Weiterhin bringt eine Verbindung mit dem Entwässerungsnetz die Ge-
fährdung durch Rückstau mit sich.
Für Fragen und Hilfestellung stehen wir gerne zur Verfügung.

Schweich, den 18.07.2017
Verbandsgemeindewerke Schweich

Tel. 06507/99126
Sprechzeiten: Mi. 18.30-20 Uhr
oder nach Vereinbarung

Klüsserath
buergermeister@kluesserath.de

Klüsserather Strom 
für Klüsserather Bürger

Am	Mittwoch,	 02.08.2017	 findet	 um	 19.30	Uhr im Gemeinde-
zentrum „Alte Ökonomie“ eine Infoveranstaltung für Bürgerinnen 
und Bürger statt.
Unter dem Namen „RömerStromRegio“ einem neuen Stromtarif 
aus regenerativen Energiequellen von den Stadtwerken Trier wird 
der Strom aus der Photovoltaik-Anlage in Klüsserath zu einem at-
traktiven Preis vermarktet.
Dem Amtsblatt liegt ein Flyer dazu bei. Wer seine letzte Abrech-
nung mitbringt kann an diesem Abend schon erfahren wieviel er 
einspart.
Ich würde mich freuen viele Bürgerinnen und Bürger an diesem 
Abend begrüßen zu können.

Klüsserath, 24.07.2017
Günter Herres, Ortsbürgermeister
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Grußwort zum 
traditionellen Fischessen

„Endlich ist es wieder so weit.“ werden viele Klüsserather 
und Gäste denken. Das traditionelle Fischessen des ASV 
Klüsserath am letzten Juliwochenende ist eine feste Größe 
im Veranstaltungskalender von Klüsserath geworden. Seit 
vielen Jahren zieht es Gäste von nah und fern an, die bei 
einem guten Glas Klüsserather Bruderschaft die verschie-
denen Fischgerichte genießen wollen. Wie jedes Jahr wur-
den in den letzten Wochen viele Fische gefangen die als 
„Sauer Eingelegte“ bei Fischfreunden heiß begehrt sind. 
Zusammen mit den anderen Fischgerichten kommt jeder 
Gaumen auf seinen Geschmack. Ich heiße hierzu alle Gäs-
te und Klüsserather herzlich willkommen. Dem Angelverein 
wünsche ich ein volles Zelt, schönes Wetter und ein gutes 
Gelingen.

Ihr/Euer Ortsbürgermeister
Günter Herres

Tel. 06507/7039034 
Sprechzeiten: 
Fr. 19.00-20.00 Uhr

Köwerich
buergermeister@koewerich.de

Sprechstunde
Urlaubsbedingt fällt die Sprechstunde am 28.07.2017 aus.
Ich bitte um Beachtung.

Köwerich, den 21.07.2017
Elmar Schlöder, Ortsbürgermeister

Tel. 06507/3378
Sprechzeiten: Sa. 8 - 10 Uhr 
und nach Vereinbarung

Leiwen
buergermeister@leiwen.de

I. Nachtrag
zur Satzung der Ortsgemeinde Leiwen über die 

Erhebung von Friedhofsgebühren vom 04.07.2017
Der Ortsgemeinderat Leiwen hat am 27.06.2017 auf Grund des § 
24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) und der §§ 
2 Abs. 1, 7 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgen-
de I. Nachtragssatzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren 
(Friedhofsgebührensatzung) beschlossen, welche hiermit bekannt 
gemacht wird :

§ 1
Die der Friedhofsgebührensatzung beigefügte Anlage wird wie folgt 
geändert:
Anlage zur Friedhofsgebührensatzung
I. Reihengrabstätten
Überlassung einer Reihengrabstätte an Berechtigtenach der Fried-
hofssatzung für Verstorbene
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 165,00 EUR
b) vom vollendeten 5. Lebensjahr ab
 - in Grabfeldern mit allgemeinen
 Gestaltungsvorschriften 375,00 EUR
 - in Grabfeldern mit besonderen
 Gestaltungsvorschriften (Rasengräber) /
 ohne Namensplatte 1.650,00 EUR
II. Gemischte Grabstätten
Verleihung eines Nutzungsrechts an Berechtigte nach § 13a der 
Friedhofssatzung
a) für die Beisetzung der ersten Asche 220,00 EUR
b) für die Beisetzung der zweiten Asche 200,00 EUR
III. Verleihung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten
1. Verleihung des Nutzungsrechts an Berechtigte nach der Fried-
hofssatzung für
a) eine Einzelgrabstätte als Einfach-
 oder als Tiefengrab 800,00 EUR
b) eine Doppelgrabstätte 1.600,00 EUR
c) jede weitere Grabstelle 800,00 EUR
2. Verlängerung des Nutzungsrechts nach Ziffer III, Nr. 1 :Bei späte-
ren Bestattungen beträgt die Gebühr je Jahr der Verlängerung 1/25 
Anteil der Gebühren nach Ziffer 1.

3. Für die Wiederverleihung des Nutzungsrechts nach Ablauf der 
ersten Nutzungszeit werden die gleichen Gebühren wie nach Ziffer 
III, Nr. 1, Buchstabe a) - c) erhoben.
IV. Urnengrabstätten
Überlassung einer Urnengrabstätte an Berechtigte
nach § 15 der Friedhofssatzung
a) für die erstmalige Überlassung
 (Beisetzung der 1. Asche) 220,00 EUR
b) Beisetzung einer weiteren Asche 200,00 EUR
V. Ausheben und Schließen der Gräber
Für das Ausheben und Schließen der Gräber werden erhoben:
-  für eine Sargbestattung von Personen 
    bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 340,00 EUR
-  für eine Sargbestattung von Personen
 ab vollendetem 5. Lebensjahr 430,00 EUR
-  Zuschlag für eine Tiefenbestattung 110,00 EUR
-  für eine Urnenbeisetzung 150,00 EUR
eventuelle Zusatzleistungen zum Grabaushub:
-  Gestellung Verschalung 25,00 EUR
-  Gestellung Laufrost 25,00 EUR
-  Räumen Fundament 145,00 EUR
-  Räumen Aufwuchs 50,00 EUR
-  Einsatz Tauchpumpe 60,00 EUR
-  Einsatz Kompressor / Stunde 75,00 EUR
Bei Beerdigungen / Beisetzungen an einem Samstag, Sonntag 
oder Feiertag wird ein weiterer Zuschlag in Höhe von 10 %  anfallen, 
welcher ebenfalls an den Zahlungspflichtigen weiter berechnet wird.
VI. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen
Die hierbei entstehenden Kosten sind von den Gebührenschuld-
nern als Auslagen zu ersetzen.
VII. Benutzung der Leichenhalle
Nutzung der Leichenhalle
a) - für die Aufbahrung einer
 Leiche bis zu 4 Tagen 55,00 EUR
 - für jeden weiteren Tag 12,50 EUR
b) - für die Aufbahrung einer
 Urne bis zu 10 Tagen 35,00 EUR
 - für jeden weiteren Tag 3,50 EUR
d) für die Trauerfeier / Einsegnung 25,00 EUR
Die Gebühr kann auf 75 % reduziert werden, wenn die Angehörigen 
des Verstorbenen die Leichenhalle nach der jeweiligen Beisetzung 
selbst reinigen.
VIII. Abräumen der Grabstellen durch die Gemeinde
Für das abräumen und Entsorgen von Grabmälern, Einfassungen 
und Bewuchs werden erhoben:
a) für eine Reihengrabstätte oder
 gemischte Grabstätte 150,00 EUR
b) für eine Wahlgrabstelle, 2-stellig 200,00 EUR
c) für eine Wahlgrabstelle, 3-stellig 250,00 EUR
d) für ein Urnengrab 80,00 EUR

§ 2 - Inkrafttreten
Diese Nachtragssatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Leiwen, den 04.07.2017
Ortsgemeinde Leiwen

(DS)
gez. Sascha Hermes, Ortsbürgermeister

Hinweis gem. § 24 Abs. 6 Satz 4 GemO:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung oder aufgrund dieses Gesetzes 
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-

nehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluß beanstandet oder jemand die Verletzung der Ver-
fahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindever-
waltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen.



Schweich - 22 - Ausgabe 30/2017

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des 

Ortsgemeinderates Longen am 10.07.2017
Unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeister Hermann Rosch und in 
Anwesenheit von Schriftführerin Bianca Mosig fand am 10. Juli 
2017 eine Sitzung des Ortsgemeinderates Longen statt. In dieser 
Sitzung wurden folgende Beschlüsse gefasst:
1. Mitteilungen
Ortsbürgermeister Rosch teilte folgendes mit:
-  bei der LAG (Lokale Aktionsgruppe Mosel) können bis zum 

17.07.2017 ehrenamtliche Bürgerprojekte eingereicht werden
-  Abfrage der Tourist Information Schweich über jährlich wieder-

kehrende Fest in der Gemeinde
-  der Verbandsgemeinderat hat beschlossen der OG Longen ei-

nen Förderbetrag in Höhe von 5.000,00 EUR aus dem Solidar-
fond erneuerbarer Energie der VG Schweich zu zahlen 

2. Regelkontrollen Baumkataster
Sachstandsdarstellung/Rechtslage
Die Ergebnisse der Nacherfassungen im Baumkataster und der 
Regelkontrollen 2016 sind allen Ortsgemeinden und der Stadt Sch-
weich übersandt worden. Bestandteil der übersandten Unterlagen 
war eine komplette Übersicht des Katasters, inkl. der VG-Flächen 
und auch inkl. der historischen (= bereits gefällten oder aus dem 
Kataster nachträglich wieder entnommenen) Bäume. Weiterhin 
enthalten war auch eine Übersicht über die kürzlich durchgeführten 
Regelkontrollen und deren Ergebnisse (= durchzuführende Arbei-
ten an verschiedenen Bäumen zur Wiederherstellung der Verkehrs-
sicherheit). Wie zu erwarten war, ist die Anzahl der auszuführenden 
Arbeiten deutlich zurückgegangen und somit sind auf die gesamte 
VG bezogen nur noch rund 550 Bäume zu bearbeiten (im Rahmen 
der Erstkontrolle waren dies noch rund 1900 Bäume). Diese Arbei-
ten sind nun von der Gemeinde Longen entweder in Eigenleistung 
zu erledigen und die Erledigung mittels Formular an die VGV zu 
melden oder durch Teilnahme an der Ausschreibung von einem 
beauftragten Unternehmen ausführen zu lassen. Hierzu benötigt 
die Verbandsgemeindeverwaltung schnellstmöglich Rückmeldung 
aller Ortsgemeinden, die am Baumkataster teilgenommen haben, 
um die Ausschreibung für den Handlungsbedarf vorzubereiten. Die 
Bäume auf den verbandsgemeindeeigenen Flächen werden in je-
dem Fall in die Ausschreibung aufgenommen. Die dazu übersand-
ten Auswertungen dienen lediglich zur Kenntnis für die jeweilige 
Ortsgemeinde. Erst nach Abschluss der Arbeiten können die Regel-
kontrollen 2017 beauftragt werden. Hierzu hatten alle Gemeinden 
bereits beschlossen, ob sie an den Regelkontrollen teilnehmen. 
Sofern sich an dieser Entscheidung nichts ändert, ist diesbezüglich 
kein neuer Beschluss zu fassen.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschließt, dass die Arbeiten aufgrund 
der Ergebnisse der Baumprüfungen 2016 vollständig durch 
die Gemeinde ausgeführt werden.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
3. Kinderspielplatz Sonnenschutz
Zu diesem Tagesordnungspunkt trägt Ratsmitglied Eckert einen 
verfassten Antrag an die LAG zur Beschattung des Spielplatz vor. 
Die LAG kann bei einem Antrag eine Maßnahme bis zu 2.000,00 
EUR bezuschussen. 
Bei dem Spielplatz soll, wie bereits in letzter Sitzung besprochen, 
ein Sonnenschutz über dem Sandkasten bzw. den Sitzbänken ge-
schaffen werden. Eine ideale Lösung wäre aus Sicht verschiedener 
Eltern ein Sonnensegel. 
Fraglich ist hier, ob bei einem Sonnensegel die Diebstahlgefahr zu 
hoch ist, da bereits vor kurzer Zeit Fahnenmasten gestohlen wurden. 
Der Rat ist sich einig den Antrag bei der LAG zu stellen. Über die 
genaue Umsetzung kann zu einem späteren Zeitpunkt gesprochen 
werden. 
4. Auftragsvergaben
Dem Ortsbürgermeister liegen zwei Angebote zur Herstellung/Um-
gestaltung des Dorfplatzes vor. Ortsbürgermeister Rosch stellt dem 
Rat vor, wie der Dorfplatz gestaltet werden soll. Es werden ca. 15 
Gabionen gekauft, Sitzgruppen aufgestellt und Blumen gepflanzt. 
Die Maßnahme soll bis Ende September/Anfang Oktober ausge-
führt werden. 

Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschließt die Maßnahme von dem Min-
destbietenden, Fa. Palzer (Bekond) in Höhe von 10.102,51 EUR 
durchführen zu lassen. 
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 6
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 1
5. Verschiedenes
- Reinigung/Freihaltung der Wasserläufe unterhalb der Bundes-
straße B53 wegen Reinigung und Säuberung. Ortsbürgermeister 
Rosch wird sich um eine kostengünstige Erledigung kümmern

Tel. 06502/2140
Sprechzeiten: 
Di. 18 - 20  Uhr, Sa. 09 - 11 Uhr

Mehring

Unterrichtung der Einwohner 
über die Sitzung am 28.06.2017

Unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeister Jürgen Kollmann 
und in Anwesenheit von Verwaltungsfachwirt Thomas Ensch 
als Schriftführer fand am 28.06.2017 im Kulturzentrum „Alte 
Schule“ in Mehring eine Sitzung des Ortsgemeinderates 
Mehring statt.
In dieser Sitzung wurden folgende Beschlüsse gefasst:
1. Mitteilungen
Der Gemeinderat nahm von folgenden Mitteilungen des Orts-
bürgermeisters Kenntnis:
a) Der Vorsitzende teilte mit, dass am Montag, 26.06.2017 die 

neue E-Bike-Ladestation offiziell in Betrieb genommen wurde. 
Zukünftig können hier die Akkus von E-Bikes wieder schnell 
aufgeladen werden. Durch die Lademöglichkeit wird der Rad-
sport- und Erlebnistourismus weiter gefördert. Der Vorsitzende 
bedankte sich bei der Fa. Innogy und Fa. Elektro Bach für die 
Unterstützung bei der Umsetzung.

b) Mit Schreiben vom 16.05.2017 teilt die Kreisverwaltung Trier-
Saarburg mit, das für den Kindergarten Mehrpersonal mit einem 
Personalschlüssel von zusätzlich 0,5 Stellen bewilligt wurde.

c) Die Beete innerhalb der Ortsdurchfahrt Mehring an der B53 
wurden durch die Gemeindearbeiter in Eigenleistung bepflanzt. 
Hierdurch sind Kosten in Höhe von 306,75 EUR entstanden. 
Der LBM übernimmt von den Gesamtkosten 300,00 EUR.

d) Der SV Mehring teilt schriftlich mit, dass auf dem neuen Kuns-
trasenplatz bereits Mängel aufgetreten sind. Es wird mitgeteilt, 
dass das Fußballtor in Richtung Kreisstraße nicht mehr ord-
nungsgemäß verankert ist und es sich zeigt, dass sich mehre 
Kunstrasenhalme an verschiedenen Stellen lösen.

Durch den Vorsitzenden wurde ausgeführt, dass die Problematik mit 
dem Tor auch auf dem Kunstrasenplatz in Tawern aufgetreten ist und 
dort bereits in Eigenleistung behoben wurde. Der SV Mehring soll sich 
mit dem Sportverein in Tawern in Verbindung setzen und die Instand-
setzung in Eigenleistung durchführen. Hinsichtlich der losen Rasen-
halme wurde mitgeteilt, dass eine Fachfirma anlässlich der durchge-
führten Grundreinigung bestätigt hat, dass sich der Sportplatz in einem 
guten Zustand befinde. Das sich einzelne Halme lösen, sei normal. Die 
losen Halme wurden bei der Reinigung aufgenommen.
e) Die notwendigen Pflegearbeiten auf den Freiflächen im Bauge-

biet Zellerberg wurden die Fa. Bach durchgeführt.
f) Mit Schreiben vom 20.06.2017 an den Bischöflichen Generalvi-

kar wurde das Bistum darüber informiert, dass die Ortsgemeinde 
Mehring die Entwicklung der Raumgliederung im Bistum Trier äu-
ßerst kritisch sieht und sich hiergegen entschieden ausspricht.

g) Durch die Telekom wird schriftlich mitgeteilt, dass die auf der 
Gemarkung befindlichen Mobilfunkmasten auf den neusten 
Stand der Technik gebracht werden.

2. Erstellung einer Radierung als Präsent
Durch Ortsbürgermeister Kollmann wurden ausgeführt, dass es be-
absichtigt ist, die Erstellung von neuen Radierungen als Präsent bei 
Ehejubiläen oder sonstigen Anlässen in Auftrag zu geben. Der Vor-
sitzende begrüßte Herrn Haupert-Laub, der seine Arbeiten anhand 
von Beispielen den Ratsmitgliedern vorstellte.
Beschluss:
Der Rat beschließt einstimmig, dass die Radierungen in einer Grö-
ße von 20 cm x 30 cm in einem Rahmen der Größe 40 cm x 50 
cm erstellt werden sollen. Die Kosten belaufen sich auf ca. 65,00 
EUR brutto pro Radierung bei einer Mindestabnahmemenge von 
40 Exemplaren.
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Für die endgültige Auswahl des Motives sollen zwei Entwürfe ange-
fertigt werden. Der Rat verständigt sich als Motiv auf den Mehrin-
ger Fährturm. Durch Herrn Haupert-Laub soll ein weiteres Motiv 
ausgewählt werden. Die Endauswahl des Motivs soll in einer der 
nächsten Sitzungen erfolgen.
Ergebnis: einstimmig
3.	Auflösung	der	Feuerwehreinheit	Lörsch
Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 LBKG haben die Gemeinden zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben im Brandschutz und in der Allgemeinen Hilfe (§ 1 
Abs. 1 Nr. 1 und 2, § 2 Abs. 2 Nr. 1) eine den örtlichen Verhältnissen 
entsprechende Feuerwehr aufzustellen und mit den erforderlichen 
baulichen Anlagen und Einrichtungen auszustatten. Dabei sind die 
Belange der Ortsgemeinden besonders zu berücksichtigen (§ 3 
Abs. 1 Satz 2).
Punkt 1.7.2 in der Kommentierung des LBKG erläutert die Vorge-
hensweise über die Auflösung einer örtlichen Feuerwehreinheit. 
Aufgrund des § 3 Abs. 1 Satz 2 LBKG hat eine Ortsgemeinde ein 
starkes Beteiligungs- und Mitwirkungsrecht bei der Frage der Vor-
haltung örtlicher Feuerwehreinheiten. Eine solche Entscheidung 
darf nur getroffen werden, wenn
1. eine atypische Situation und damit ein triftiger Grund für das 

ausnahmsweise Abweichen von der Regel vorliegt.
2. das Einvernehmen mit dem Wehrleiter getroffen wurde. Er ist 

für die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr verantwortlich.
3. diese im Benehmen mit den betroffenen Feuerwehrangehöri-

gen getroffen wurde
4. vor der Auflösung das Einvernehmen mit der Ortsgemeinde 

hergestellt ist. Dabei reicht nicht nur das Einvernehmen mit dem 
Ortsbürgermeister aus, sondern der Gemeinderat ist zu beteili-
gen. (OG-Ratsbeschluss)

5. nach Abschluss aller vorherigen Verfahrensschritte der Ver-
bandsgemeinderat der beabsichtigten Auflösung von Feuer-
wehreinheiten zugestimmt hat. (VG-Ratsbeschluss)

Die Einheit Lörsch hat z. Zt. acht Mitglieder, von denen lediglich drei 
im Ortsteil Lörsch wohnen. 
Mit den Mitgliedern der Feuerwehr Lörsch wurde im Beisein von 
Wehrleiter Alexander Loskyll und der Feuerwehr Mehring (Wehr-
führung) am 12. April 2017 ein Gespräch über eine eventuelle 
Auflösung der Feuerwehreinheit Lörsch geführt. Weiterhin wurde 
seitens der Wehrführung Mehring angeboten, dass die Lörscher 
Feuerwehrkameraden in der Feuerwehr Mehring aufgenommen 
werden können. Abschließend einigte man sich auf die Auflösung der 
Einheit Lörsch. Seitens der Verwaltung wurden alle Mitglieder der Feu-
erwehr Lörsch angeschrieben und gebeten ihre persönliche Entschei-
dung, ob sie aus dem Feuerwehrdienst ausscheiden oder der Feuer-
wehr Mehring beitreten, mitzuteilen. Vier Feuerwehrangehörige treten 
aus dem aktiven Feuerwehrdienst aus, zwei werden zur Feuerwehr 
Mehring wechseln und zwei weitere haben um Bedenkzeit gebeten. 
Die feuerwehrtechnische Ausrüstung der Feuerwehr Lörsch (geringfü-
gig) geht zunächst in die Lagerbestände der Verbandsgemeinde über. 
Das Feuerwehrgerätehaus in Lörsch ist seitens der Feuerwehr für eine 
weitere Nutzung, z.B. als Lager, nicht vorgesehen. Eine Weiternutzung 
für Geräte zum Erstangriff durch die Feuerwehr Mehring ist nicht ziel-
führend, da die Ausrüstung zu geringfügig ist. Nach Rücksprache mit 
der Behördenleitung ist die Liegenschaft analog zum Schulgesetz auf 
die Ortsgemeinde zu übertragen (§ 82 Abs. 1 SchulG i.V.m. § 10 Abs. 
2 Aufgaben-Übergangs-Verordnung), wenn diese nicht mehr für den 
ursprünglichen Zweck genutzt wird.
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der Auflösung der Feuerwehreinheit 
Lörsch und der Übertragung der Liegenschaft auf die Ortsgemein-
de Mehring zu.
Ergebnis: einstimmig
4.	Regelkontrollen	Baumkataster
Die Ergebnisse der Nacherfassungen im Baumkataster und der 
Regelkontrollen 2016 sind allen Ortsgemeinden und der Stadt Sch-
weich übersandt worden. Bestandteil der übersandten Unterlagen 
war eine komplette Übersicht des Katasters, inkl. der VG-Flächen 
und auch inkl. der historischen (= bereits gefällten oder aus dem 
Kataster nachträglich wieder entnommenen) Bäume. Weiterhin 
enthalten war auch eine Übersicht über die kürzlich durchgeführten 
Regelkontrollen und deren Ergebnisse (= durchzuführende Arbei-
ten an verschiedenen Bäumen zur Wiederherstellung der Verkehrs-
sicherheit). Wie zu erwarten war, ist die Anzahl der auszuführenden 
Arbeiten deutlich zurückgegangen und somit sind auf die gesamte 
VG bezogen nur noch rund 550 Bäume zu bearbeiten (im Rahmen 
der Erstkontrolle waren dies noch rund 1900 Bäume). Diese Arbei-
ten sind nun von der jeweiligen Gemeinde / Stadt entweder in Ei-
genleistung (durch die Gemeinde-/Stadtarbeiter) zu erledigen und 
die Erledigung mittels Formular an die VGV zu melden oder durch 

Teilnahme an der Ausschreibung von einem beauftragten Unter-
nehmen ausführen zu lassen. Hierzu benötigt die Verbandsgemein-
deverwaltung schnellstmöglich Rückmeldung aller Ortsgemeinden, 
die am Baumkataster teilgenommen haben, um die Ausschreibung 
für den Handlungsbedarf vorzubereiten. Die Bäume auf den ver-
bandsgemeindeeigenen Flächen werden in jedem Fall in die Aus-
schreibung aufgenommen. Die dazu übersandten Auswertungen 
dienen lediglich zur Kenntnis für die jeweilige Ortsgemeinde / Stadt.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Mehring beschließt, dass die Arbeiten aufgrund 
der Ergebnisse der Baumprüfungen 2016 durch die Teilnahme der 
Ortsgemeinde Mehring an der gemeinsamen Ausschreibung vollstän-
dig durch ein beauftragtes Unternehmen ausgeführt werden sollen.
Ergebnis: einstimmig
5.	Vergaben	Schwerlastrost	Wirtschaftsweg
Der Vorsitzende führt aus, dass im Bereich Hühnerberg eine Was-
serschachtabdeckung mit Schwerlastrosten und Unterkonstruktion 
erneuert werden muss. Hierzu wurde ein Angebot der Fa. Schlos-
serei Steinmetz, Schweich, mit mehreren Varianten vorgelegt.
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, dass die Unterkonstruktion in feuer-
verzinkter Auszuführung und die  Roste zu einem Angebotspreis 
von 2.030,38 EUR brutto erneuert werden soll.
Ergebnis: einstimmig
6.	Erneuerung	Straßenbeleuchtung	Kapellenweg
Im Rahmen der Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Kapellen-
weg wurde nun durch die Fa. Innogy festgestellt, dass eine zusätz-
liche Lampe erforderlich ist, da ein Holzmast wegen der Erdverka-
belung wegfällt. Die Kosten für die zusätzliche Lampe belaufen sich 
auf 1.717,77 EUR brutto.
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Fa. Innogy mit der Auf-
stellung einer zusätzlichen Lampe zum Angebotspreis von 1.717,77 
EUR zu beauftragen.
Ergebnis: einstimmig
7.	Bekanntgabe	der	Ausschreibungsergebnisse	für	den	Anbau	
der	KITA
Der Vorsitzende teilte mit, dass die Submission für die unterschied-
lichen Gewerke für den An- und Umbau an der Kita Mehring statt-
gefunden hat. Die Gesamtsumme der Angebote beläuft sich auf 
398.150,46 EUR brutto und liegt somit um 33.157,82 EUR unter 
der Kostenschätzung von 431.308,28 EUR.
Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt die Ausschreibungsergebnisse zur Kenntnis.
8.	Annahme	von	Sponsoringleistungen,	Spenden,	Schenkun-
gen	und	ähnlichen	Zuwendungen
Bis zum 28.06.2017 hat die Ortsgemeinde Mehring folgende Spenden 
erhalten. Über die Annahme der Spende ist ein Beschluss zu fassen.
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der Annahme von folgenden Spenden zu:
Betrag	 Zuwendungszweck
411,34 EUR Wein anl. Eröffnung
 Kinderspielplatz und Neujahrsempfang
Ergebnis: einstimmig
9.	Verschiedenes
Aus	der	Mitte	des	Rates	wurden	folgende	Anfragen	bzw.	Anre-
gungen	abgegeben:
a) Im Bereich „Stückeflur“ ist ein Wassereinlaufrost in einem schlech-

ten Zustand und sollte erneuert werden. Hierzu soll durch die Ver-
bandsgemeinde Schweich eine Überprüfung erfolgen.

b) Beim neuangelegten Spielplatz soll geprüft werden, ob bei ei-
nem Spielgerät der Aufprallschutz erweitert werden müsste. 
Hier soll ebenfalls eine Überprüfung durch die Verbandsge-
meinde erfolgen.

c) Der Aufwuchs im Bachlauf muss wieder zurückgeschnitten wer-
den, um so einen reibungslosen Ablauf bei einem Hochwasser-
ereignis zu gewährleisten.

d) Die Ruhezeit im Gräberfeld in Richtung Medardusstraße ist ab-
gelaufen. Aus der Mitte des Rates wurde angeregt, dass die 
Grabstellen im Amtsblatt aufgerufen werden sollen.

 Der Bereich könnte zukünftig für die Aufstellung einer Ruhe-
bank genutzt werden.

e) Es wurde nachgefragt, ob in einem normalen Rasengrab auch 
Urnen bestattet werden können. Der Vorsitzende teilte mit, dass 
Urnen nur zusätzlich in einem bereits vergebenen Grab bestat-
tet werden können

f) Bei den Spielplätzen sollten Verbotsschilder „Hunde verboten“ 
aufgestellt werden.

g) Die Pflanzbette in der Ortsdurchfahrt an der B53 sollten einheit-
lich mit Schiefer befüllt werden.
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Tel. 06508/9180031
Sprechzeiten: Mi. 18-19 Uhr,
und zusäztl. nach Absprache

Naurath/E.
buergermeister@naurath-eifel.de

25 jähriges Jubiläum Partnerschaft 
Naurath/Eifel - Chemilly-sur-Yonne

Liebe Naurather Bürgerinnen und Bürger,
mit dem nachfolgenden Programm geben wir Euch eine Übersicht 
zu den Feierlichkeiten des 25-jährigen Bestehens der Partnerschaft 
zwischen den Gemeinden Naurath/Eifel und Chemilly-sur-Yonne.
Das Partnerschaftskomitee und die Ortsgemeinde würden sich 
freuen, Euch bei der Veranstaltung begrüßen zu dürfen.
Vorläufiger Programmablauf:
Freitag, 8. September 2017
23.00 -
24.00 Uhr  Empfang der Gäste aus Chemilly im Bürgerhaus
Samstag, 9. September 2017
09.15 Uhr  Abfahrt nach Fell zum Besuch des Schieferbergwerks
13.30 Uhr  Gemeinsames Picknick
16.00 Uhr  Rückfahrt nach Naurath
18.00 Uhr  Aperetif und Beginn des offiziellen Teils im Bürger-

haus mit Ansprachen und Vorführungen der Tanz-
gruppen des KV Naurather Kuckuck

20.00 Uhr  Gemeinsames Abendessen
Sonntag, 10. September 2017
10.00 Uhr  Boule Turnier auf dem Sportplatz
12.00 Uhr  Mittagessen in den Familien
15.00 Uhr  Verabschiedung im Bürgerhaus
Ich freue mich auf ein schönes und unterhaltsames Wochenende 
mit Euch und unserer Partnergemeinde.

Naurath, 24.07.2017
Jürgen Pull, Ortsbürgermeister

Tel. 06502/930707
Sprechzeiten: 
Do. 18.00-20.00 Uhr 
und nach tel. Vereinbarung

Riol
buergermeister@riol.de

Reinigung der Wirtschaftswege und 
Rinnen sowie Regenrinnen im Ortskern

Liebe Riolerinnen und Rioler,
in den letzten Wochen gab es häufiger starke Regenfälle und wei-
tere Starkregenereignisse sind vorhergesagt.
Ich bitte daher nochmls alle Eigentümer oder Pächter von Weinberg-
sparzellen und auch Brachflächen die angrenzenden Wirtschafts-
wege zu säubern. Insbesondere das Reinigen der Wasserabläufe 
ist wichtig, damit ein störungsfreier Wasserablauf gewährleistet ist.
Die Bodenmassen und anderer Unrat, die durch das Arbeiten in 
den Weinbergen herausgetragen wurden, liegen leider teilweise bis 
weit in die Straße hinein, so dass ein kontrollierter Wasserablauf oft 
nicht mehr möglich ist. Der Dreck auf den Wegen behindert zudem 
auch den Verkehr auf den Wirtschaftswegen. Auch für Radfahrer 
oder Segways sind die Strecken an manchen Stellen nicht mehr 
gefahrlos nutzbar. Es liegt im Interesse aller, die Wege und Wasser-
führungen in Ordnung zu halten, damit bei Starkregen der Abfluss 
geregelt und ungehindert erfolgen kann. Zudem trägt die ordnungs-
gemäße Reinigung der Flächen nicht zuletzt dazu bei, die Unterhal-
tungskosten möglichst gering zu halten. Durch die Nichtsauberhal-
tung der Wasserführungen (Rinnen) entstehen immer wieder große 
Schäden an unseren Wirtschaftswegen. Damit das Wasser auch im 
Ortskern gut abfließen kann, bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger 
die Regenrinnen und Bürgersteige vor dem eigenen Grundstück 
regelmäßig zu reinigen. Ich appelliere nochmals an Ihr Verantwor-
tungsbewusstsein und hoffe, dass ALLE die notwendigen Reini-
gungsarbeiten vor ihrem Grundstück umgehend und regelmäßig 
durchführen. Ich bedanke mich für Ihr Verständnis.

Riol, 24. Juli 2017
Dr. Christel Egner-Duppich, Ortsbürgermeisterin

Unterrichtung der Einwohner
über Sitzung des 

Ortsgemeinderates Riol vom 17. Juli 2017
Unter dem Vorsitz von Frau Ortsbürgermeisterin Dr. Christel Egner-
Duppich und in Anwesenheit von Verwaltungsfachwirtin Carmen 

Wagner als Schriftführerin fand am 17. Juli 2017 im Rathaus eine 
Sitzung des Ortsgemeinderates Riol statt.
Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:
1. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse
TOP 2 - nö, Grundstücks- und Pachtangelegenheiten:
Herr Rechtsanwalt Dr. Paul Henseler ist mit den weiteren Verhand-
lungen beauftragt worden. Die Pachtkonditionen wurden festgelegt.
2. Mitteilungen
- LEADER-Programm :
Die Vorsitzende informiert, dass es neue Bundesmittel aus dem 
LEADER-Programm gibt. Das Informationsmaterial wird allen Rats-
mitgliedern noch übersandt.
- Kultursommer 2018 - Karl-Marx-Jahr :
Projekte für den Kultursommer können angemeldet werden.
- Garage Pfarrhaus :
Die Garage am Pfarrhaus wurde von den Mitgliedern des WGB 
ausgeräumt.
- Abnahmen :
Der Beigeordnete Christmann informiert über die in den vergange-
nen Tagen stattgefundenen Abnahmen / Gewährleistungskontrol-
len am Kreisel, am Seerundweg und am Schiffsanleger. Er erläutert 
die vorhandenen Mängel und die geplante Beseitigung, welche in 
einem Protokoll festgehalten sind. 
- E-Bike Ladestation :
Die Vorsitzende teilt mit, dass die Ladestation für das Moselufer 
zwischenzeitlich geliefert wurde und nun noch aufgebaut und an-
geschlossen werden muss. Die entstehenden Stromkosten werden 
von der Ortsgemeinde übernommen. Es läuft außerdem noch eine 
Anfrage für eine zweite Ladestation, welche am Rathaus aufgestellt 
werden könnte.
- Neuer Gemeindearbeiter :
Der neue Gemeindearbeiter W. Heinz hat heute seinen Dienst in 
der Ortsgemeinde Riol begonnen.
3. Renovierung Beatkeller
In der letzten Ratssitzung wurde die Kostenzusammenstellung der 
Verbands-gemeindeverwaltung bereits vorgestellt. Hierzu sollten 
noch Eigenleistungen der Jugendlichen vom WGB ermittelt wer-
den. In einem Gespräch zwischen der Ortsgemeinde und dem 
WGB wurden folgende Eigenleistungen vereinbart, welche die Ge-
samtkosten deutlich reduzieren: 
- Abbrucharbeiten
- Abtransport
- Schreiner- / Trockenbauarbeiten (teilweise)
- Putz- / Malerarbeiten
Am 20.07.2017 wird der Beigeordnete Christmann bei der VGV das 
weitere Vorgehen abstimmen.
Das Garagentor wird in der 34. KW geliefert und von den Gemein-
dearbeitern montiert. Insgesamt sollen die Arbeiten bis zum Jahres-
ende abgeschlossen sein.
Es folgt keine Beschlussfassung.
4. Spielplatz „Im Bungert“
a) Gestaltung
b) Neuanschaffung von Spielgeräten
Der Beigeordnete Josef Linden hat gemeinsam mit Herrn Egbert 
Sonntag ein neues Konzept zur Realisierung eines Römerspiel-
platzes erstellt, welches allen Rats-mitgliedern ausgehändigt und 
ausführlich erläutert wird.
Die erforderlichen Grenzabstände sind insbesondere für die hohen 
Spielgeräte noch zu klären, damit die Abstände zu den privaten 
Nachbargrundstücken eingehalten werden. 
Die voraussichtlichen Kosten für die geplanten neuen Geräte be-
tragen:
- Schiff 15.000 EUR
- Ruhebank   1.300 EUR
- Nestschaukel   2.000 EUR
Die Angebote für die weiteren Sonderanfertigungen (mit Römermo-
tiven etc.) sind angefragt, liegen jedoch noch nicht vor.
Die Vorsitzende bedankt sich bei Josef Linden für die Zusammen-
stellung. Außerdem soll der Rat neue Fördermöglichkeiten suchen 
bzw. sind diese bereits beantragt. Die „Römerforscher“ der Univer-
sität Trier können bei der Gestaltung der Texte, sowie dem Bau des 
Delta-Spiels und der Katapultschaukel behilflich sein.
Im Rat herrscht Einigkeit, dass Herr Josef Linden gemeinsam mit 
Herrn Egbert Sonntag weitere Detailpläne ausarbeiten soll. Es folgt 
keine weitere Beschlussfassung.
5. Verschiedenes
- Beigeordneter Josef Linden :
Das Lichtraumprofil vom Nussbaum an der Bushaltestelle „Im Pich-
ter“ müsste kurzfristig geschnitten werden.
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- Beigeordneter Josef Linden :
Der Seerundweg wird auch oft von Reitern benutzt, was zu einigem 
Unrat auf dem Weg führt. Hier sollte ein Verbotsschild angebracht 
werden oder ein Hinweis im Amtsblatt erfolgen.
- Beigeordneter Josef Linden :
Die Parksituation bei der Zufahrt zur Talstation hat sich nicht ver-
bessert. Außerdem sollte die generelle Parkplatzsituation im Be-
bauungsplan überprüft werden. Wenn demnächst die Hausboote 
aufgestellt werden, könnte sich die Situation weiter verschärfen.
Hierzu führt der Beigeordnete Christmann aus, dass das Ord-
nungsamt der VG Schweich bereits Kontrollen durchgeführt hat. 
Die meisten Autos haben jedoch neben der Straße geparkt und 
wurden deshalb nicht verwarnt.
- Beigeordneter Bruno Christmann :
Heute Morgen haben erneut Geschwindigkeitskontrollen am Ortsein-
gang stattgefunden. Der Bericht der Polizeiinspektion dazu folgt noch.
Die Möglichkeit zur dauerhaften Installation einer Geschwindigkeitsan-
zeige wird von einigen Ratsmitgliedern nochmals thematisiert.
- Termin für die nächste Ratssitzung :
Montag, 14.08.2017 oder 21.08.2017  -  19.00 Uhr

Neue Ladestation für E-Bikes in Schleich
Elektroradler können die Akkus ihrer E-Bikes ab sofort in Schleich 
an der neuen Ladestation des Energieunternehmens innogy schnell 
wieder aufladen. Die Tankstelle für Elektrofahrräder befindet sich 
am Gemeindehaus in der Kapellenstraße 1. Gemeinsam nahmen 
der Ortsbürgermeister Rudolf Körner, Ratsmitglieder, Bürger und 
Repräsentanten von innogy die Ladesäule offiziell in Betrieb.
Viele Bürgerinnen und Bürger nutzen bei schönem Wetter unsere 
attraktive Erholungsregion sowie die Rad- und Wanderwege an der 
Mosel. Es freut mich, dass wir den Radsport- und Erlebnistouris-
mus durch die neuen Lademöglichkeiten von innogy weiter fördern 
können.

innogy unterstützte die Anschaffung der Ladestation durch ein 
Sponsoring. „Mit der Bereitstellung eines flächendeckenden La-
denetzes möchten wir die Menschen in unserer Region für diese 
umwelt- und klimafreundliche Art der Fortbewegung begeistern“, so 
Marco Felten, Kommunalbetreuer bei innogy SE in Trier.

Tel. 06502/9338-25 o. 9338-26, 
Sprechzeiten: Mo.-Fr. 7.30-12.30 Uhr, 
Die. 14.00-16.30 Uhr, Do. 14-18 Uhr
Schweich-Issel: Tel. 06502/918-215
Sprechzeiten: Fr. 16.00 -18.00 Uhr

Schweich
buergermeister@stadt-schweich.de
ov-issel@stadt-schweich.de

Verhalten am Wassertretbecken 
(Heilbrunnen)

Aus gegebenem Anlass und da sich in den vergangenen Sommerwo-
chen wieder sehr stark die Beschwerden hier im Stadtbüro gehäuft ha-
ben, möchte ich für die Nutzung des Wassertretbeckens am Heilbrun-
nen, das vom Heimat- und Verkehrsverein Schweich im Meulenwald so 
liebevoll hergerichtet und regelmäßig gepflegt wird, noch einmal sehr 
deutlich auf folgendes hinweisen und um Beachtung bitten:
Wie der Name bereits sagt, handelt es sich bei dem wassergefüll-
ten Becken um ein Wassertretbecken, in dem man nach Kneipp-
scher Manier mit entblößten Füßen und Unterschenkeln hindurch 
läuft. Das Becken dient nicht als Planschbecken für kleine Kinder 

– hierfür steht das sanierte Freibad in unmittelbarer Nähe zum Bür-
gerzentrum zur Verfügung. Auch Hunde haben in diesem Becken 
absolut nichts verloren! Es ist schlicht unhygienisch, wenn sich 
Kinder oder Hunde darin aufhalten. Darüber hinaus ist das Was-
sertretbecken auch nicht dazu da, um Kleinkinder dort zu waschen 
oder diese samt (vollen) Windeln im Becken herumtollen zu lassen.
Sollten sich die bei mir geschilderten Zustände auch in der Zu-
kunft nicht bessern, so sind wir im schlimmsten Fall gezwungen, 
das Wasser einmal komplett abzulassen und für einen begrenzten 
Zeitraum das Wassertretbecken überhaupt nicht aufzufüllen. Leider 
sorgt durch das eben beschriebene Verhalten eine kleine Minder-
heit dafür, daß die große Mehrheit der sich korrekt verhaltenden 
Erholungssuchenden dann unter diesem Fehlverhalten leidet.
Gerade bei den derzeit herrschenden, hochsommerlichen Tempe-
raturen verbreiten sich Fäkalkeime, die durch die vorstehend be-
schriebenen Umstände ins Wasser gelangen, rasend schnell und 
gefährden die Gesundheit aller. Ich möchte deshalb abschlie-
ßend noch einmal dringend darauf hinweisen, das Wassertretbe-
cken nur seinem eigentlichen Verwendungszweck entsprechend zu 
benutzen, damit alle ihre Freude daran haben.

Schweich, 24.07.2017
Lars Rieger, Stadtbürgermeister

„Haus des Sports“: 1.000 Stunden 
Eigenleistung sind bereits gebracht

Am vergangenen Samstag, dem 22. Juli 2017 erbrachten die auf 
dem Foto abgebildeten neun Helfer die 1.000ste Stunde der durch 
den TuS Issel, den Lauftreff Schweich und weitere Engagierte zu-
gesagten Eigenleistungen am „Haus des Sports“, dem Neubau 
eines Sanitärgebäudes an der Sportanlage des Stefan-Andres-
Schulzentrums. Maler- und Spachtelarbeiten standen am vergan-
genen Wochenende auf dem Auftragszettel der Helfer des Lauf-
treffs Schweich und des TuS Issel, die gemeinsam seit März dieses 
Jahres 1.016 Stunden an Eigenleistung erbrachten.

Die Vorsitzenden Dirk Engel (links im Bild) und Jürgen Schmitt 
(rechts im Bild) sind froh, dass die Unterstützung so reibungslos 
geleistet wird. „Es macht mir jeden Tag Spaß auf der Baustelle, 
wenn ich sehe, wie die Leute mit anpacken für ihr gemeinsames 
‚Haus des Sports‘. Man merkt, unsere Mitglieder freuen sich auf ein 
neues Zuhause.“ so Jürgen Schmitt als Vorsitzender des TuS Issel.
Im Namen der Stadt Schweich und des Stadtteils Issel – aber auch 
im Namen des gesamten Stadtrates – danken wir allen Helfern sehr, 
die ihre wenige Freizeit an den Abenden der Wochentage oder an 
den Wochenenden in den Fortschritt dieses Projekts gesteckt ha-
ben. Der positive Beschluss im Stadtrat für die Realisierung dieses 
Neubaus hing ganz entscheidend von den zugesagten Eigenleis-
tungen ab. Wir denken, wir sprechen Beide im Namen aller Mit-
bürgerinnen und Mitbürger, wenn wir unseren größten Respekt für 
diesen außergewöhnlichen Einsatz an dieser Stelle bekunden!

Schweich, 24.07.2017
Lars Rieger, Stadtbürgermeister

Johannes Lehnert, Ortsvorsteher

Kanalsanierungsarbeiten; 
Verkehrsbeschränkung

Die Fa. Diringer und Scheidel, Dillingen, führt im Auftrag der Ver-
bandsgemeindewerke in der Zeit vom 31.07.2017 bis 04.08.2017 
Kanalsanierungsarbeiten im Inlinerverfahren durch. Deshalb ist 
eine Vollsperrung des Kreuzungsbereiches

Oberstiftstraße/Markus-Konder-Straße
erforderlich. Die Markus-Konder-Straße ist während dieser Zeit nur 
aus Richtung Madellstraße bis zur Straße Lindenweg befahrbar.
Wir bitten um Verständnis um eventuelle Behinderungen.
Wir bitten um Beachtung.

Schweich, 25.07.2017
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

an der Römischen Weinstraße
-Straßenverkehrsbehörde-
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Fahrradtour nach Portishead zum 25 
jährigen Bestehen der PartnerschaFt

Anlässlich des 25-järhigen Bestehens der Partnerschaft zwischen der englischen Stadt 
Portishead und der Verbandsgemeinde Schweich machte sich am Samstag, 22.07.2017 
eine 23 köpfige Radfahrergruppe mit Begleitfahrzeugen aus der Verbandsgemeinde 
Schweich auf die 930 km lange Radtour nach England.

Die Radfahrer sind zwischen 15 und 67 Jahre alt und machen insgesamt 7 Stationen 
bis sie in Portishead ankommen. Über den Kanal nehmen sie allerdings die Fähre. Die 
Reise wird organisiert von Kaspar Portz, der mit dieser Tour für die deutsch-englische 
Freundschaft wirbt und gleichzeitig für Wasserprojekte in Kenia sammelt.

Zahlreiche Vertreter des Vereins Portishead, Bürgermeisterin Christiane Horsch und 
der Erste Beigeordnete Rudolf Körner verabschiedeten die Truppe. Die Mitglieder des 
Portishead-Vereins starten am 27.07.2017 ihre Jubiläumsfahrt und werden am nächs-
ten Sonntag gemeinsam in Portishead das Jubiläum feiern.
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Wir bringen Abwechslungin Ihre Küche

Frische WurstWaren
aus geprüfter Meisterqualität 

salat Der WOche

tieFpreis 
Des mOnats

Grobe Bratwurst
 10 Stück   7,00 €

Im Angebot vom 28.07.2017 bis 03.08.2017

54518 Binsfeld, Wittlicher Str. 4 · 0 65 75/ 9 58 30
Unsere Filialen: Ensch · Orenhofen · Dreis · Salmtal · Manderscheid

www.metzgerei-mittler.de

Fleischige „st. louis ribs“ 
vom schwein 1 kg 5,99 €
Kamm- u.  
lendenrollbraten  1 kg 7,99 €
Fleischkäse-aufschnitt 100 g     0,79 €
Bärlauchbratwürstchen 100 g     0,79 €
teewurst  
grob, fein und pfeffer 100 g     0,99 €

Geflügelsalat  
 100 g    1,09 €

Mama Maja Alfred

wünschen dem Brautpaar

alles erdenklich Gute für die gemeinsame
Zukunft und viel Glück auf allen Wegen.

Möge eure Liebe ein Leben lang währen.

Janina und Sascha

Föhren, den 28. Juli 2017

HerzlicHen GlückwunscH
Wir gratulieren Thomas Leis zur bestandenen 

Meisterprüfung zum Industriemeister Elektrotechnik

wir wünscHen Dir alles Gute
Deine Frau, Deine Eltern 

 und Geschwister mit Familien
Mehring, im Juli 2017

Suche  Pelzmantel / -jacke (guter Zustand)

Perlenkette, Münzen, Kristallgläser, Fotoapparate 
und Handtaschen.  Tel. 0151 / 15790013

Zwei Berufsjubiläen in der Zahnarztpraxis
Doktores Sander in Neumagen-Dhron

Im Rahmen der Lossprechungsfeier der 
Bezirkszahnärztekammer Trier wurden 
Frau Bernadette Weller für ihr 
40-jähriges Berufsjubiläum und 
Frau Bianca Clüsserath-Wolf für
ihr 25-jähriges Berufsjubiläum 
geehrt.

Herzlichen Glückwunsch!

Familienanzeigen
in Ihrem Mitteilungsblatt
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Bekanntmachung
Am Dienstag,	1.	August	2017,	findet	um	19:00	Uhr, im Feuer-
wehrgerätehaus, Maternusstraße, in Thörnich eine Sitzung des 
Ortsgemeinderates Thörnich statt.
Tagesordnung:
öffentlich
1.  Mitteilungen
2.  Herstellung eines behindertengerechten Zugangs zu Kirche 

und Friedhof,
 Beantragung Förderung
3.  Nachträgliche Beauftragung eines Ingenieurbüros für die 

Maßnahme behindertengerechter Zugang
4. Jahresabschluss zum 31.12.2015
 a) Feststellung des geprüften Jahresabschlusses
 b) Entlastungserteilung gem. § 114 Abs. 1 Satz 2 GemO
5.  Regelkontrollen Baumkataster
6.  Malerarbeiten Aufbewahrungshalle Friedhof Thörnich
7.  Renovierungsarbeiten Kapelle Thörnicher Ritsch
8.  Nachwahl eines Mitgliedes im Rechnungsprüfungsausschuss
9.  Verschiedenes
nicht öffentlich
1.  Mitteilungen
2.  Friedhofsangelegenheiten
3.  Grundstücksangelegenheiten
4.  Verschiedenes
öffentlich
10.  Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten 

Beschlüsse
Thörnich, 25.07.2017

Hans-Peter Brixius, Ortsbürgermeister

Reinigung von 
Wirtschaftswegen	und	Wasserrinnen

Nachdem nun schon einige Gewitter über uns hinweggezogen 
sind, ist es wieder an der Zeit, an die Reinigung der Wirtschaftwege 
und Rinnbordsteine zu erinnern.
Denn bei so starken Regenereignissen bei Gewittern ist es unbe-
dingt erforderlich, die Wirtschaftwege und Rinnbordsteine sowie 
Einlaufschächte von Verschmutzung und Bodenmassen zu befrei-
en, damit kein Überlauf der Wassermassen in die darunterliegen-
den Weinberge erfolgen kann.
Die auf den Wirtschaftswegen abgelagerten Bodenmassen sind zu 
entfernen.
Auch sind die Hecken und Sträucher, die in die Wirtschaftswege 
hineinragen und damit die Durchfahrt einengen, zu entfernen.
Ich fordere daher alle Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigten auf, 
innerhalb von 2 Wochen die Wirtschaftswege zu reinigen und den 
Bewuchs an den Böschungen zu entfernen.
Die Wege an den nichtbewirtschafteten Weinbergsflächen sind 
auch von den Eigentümern sauber zu halten.
Die Gemeinde ist laut Satzung über die Benutzung gemeindlicher 
Wege berechtigt, die Verschmutzungen auf Kosten der Reinigungs-
pflichtigen entfernen zu lassen.
Es sollte jedem daran gelegen sein, die Wirtschaftswege und Was-
serrinnen sauber zu halten, damit bei starken Regenereignissen 
das Wasser ungehindert abfließen kann.

Thörnich, 24.7.2017
Hans-Peter Brixius, Ortsbürgermeister

Meldung	der	Wein-	und 
Traubenmostbestände

Hiermit erinnere ich nochmals an die Meldung der Wein- und Trau-
benmostbestände sowie der önologischen Verfahren.
Die Meldung muss bis zum 7. August 2017 bei der Gemeinde-, 
Verbandsgemeindeverwaltung oder der Landwirtschaftskammer 
abgegeben werden.
Vordrucke sind bei mir erhältlich.

Thörnich, 24.07.2017
Hans-Peter Brixius, Ortsbürgermeister

Trittenheim
buergermeister@trittenheim.de

Tel. 0172 / 687 4689 o. 
Tourist-Info: 06507 / 2227, 
Sprechzeiten: April - Oktober:  
Di. 9 - 11 Uhr u. Do. 19 - 20 Uhr

Baustellenarbeiten	in	Trittenheim
Wegen Betriebsferien der Baufirmen Burger und Lehnen in der 31. 
und 32. Kalenderwoche stehen die Arbeiten im Neubaugebiet und 
in der Johannes Trithemius Straße im Moment still. Beide Baustel-
len liegen absolut im Zeitplan und ab dem 7. August wird auf beiden 
Baustellen weiter gearbeitet.
Die Gemeinde bittet die Eltern, ihre Kinder anzuhalten, die Baustel-
len nicht als Spielplätze zu benutzen.

Trittenheim, 24.07.2017
Franz-Josef Bollig, Ortsbürgermeister

ADAC	Rallye	Deutschland	2017
Testfahrten	in	Trittenheim

am	Donnerstag,	3.	August	2017;	Freitag,	4.	August	2017	und	
Mittwoch,	9.	August	2017
Auch in diesem Jahr möchten einige Rallye-Teams die Gelegen-
heit nutzen, um sich optimal auf die im August stattfindende Ral-
lye-Deutschland vorzubereiten. Verschiedene Hersteller-Teams 
möchten die Gelegenheit nutzen und im Vorfeld der Rallye auf den 
Wirtschaftswegen der Gemeinde Trittenheim testen.
Die in der Kartenskizze eingezeichneten Wege sind in der Zeit von 
07.00	Uhr	bis	19.00	Uhr mit Zustimmung der Gemeinde für jegli-
chen Verkehr gesperrt.
Wir bitten Sie um Verständnis, wenn es bei den Testfahrten lauter 
wird als gewohnt. Einwohner und Gäste sind zum kostenlosen Zu-
schauen gerne eingeladen. Aus Sicherheitsgründen unterliegen sie 
den Anweisungen der Sportwarte.
Das Rallye-Team bedankt sich für Ihr Verständnis!

Dank	an	die	Trittenheimer	Gästebetriebe
Wieder ist eine gelungene Veranstaltung in Trittenheim, organisiert 
und durchgeführt von Xnet Kommunikation, sehr erfolgreich zu 
Ende gegangen!
Der Ortsbürgermeister und die Touristinformation bedanken sich 
bei allen Gastbetrieben für die freundliche Aufnahme und Betreu-
ung der Vertriebsmitarbeiter der Württembergischen Versicherung.
Der Württembergischen Versicherung gilt unser Dank für die wun-
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derbare Sitzgruppe samt  „blumigem“ Moselsteiglogo am Mosel-
ufer, ebenso wie für die Bereitstellung der Insektenhotels am Wan-
derweg, nahe der Grillhütte.
Der neue Rastplatz auf der Konstantinhöhe kommt besonders grö-
ßeren Wandergruppen zur Rast zu Gute.
Diese nachhaltigen Einrichtungen sind während der Führungskräf-
tetagung durch die Mitarbeiter der Württembergischen Versiche-
rung entstanden..
Wir wünschen Euch allen eine erfolgreiche Sommerzeit!

 Trittenheim, 24.07.2017
Franz-Josef Bollig, Ortsbürgermeister

2. Weinlagenlauf – Dankeschön!
Bei optimalen Bedingungen fand in diesem Jahr der 2. Weinlagen-
lauf in Trittenhim statt.
Dabei konnte eine Spendensumme in Höhe von 2.000 € zugunsten 
des Hospizhauses in Trier gesammelt werden.
Wir bedanken uns bei allen Helfern und Vereinen, die diese Veran-
staltung unterstützt haben.
Ohne sie wäre dies nicht möglich gewesen.

Trittenheim, 24.7.17
Franz-Josef Bollig, Ortsbürgermeister

Kirchliche Nachrichten

Dekanat Schweich-Welschbillig
Dechant Pfr. Dr. Ralph Hildesheim, Schweich, 
Tel. 06502/2327
Stellv. Dechant: Pfr. Franz-Josef Leinen, Trierweiler, 
Tel. 0651/88370
Pastoralreferentin Maria Koob, Schweich,
Tel. 06502/9371601
Pastoralreferent Roland Hinzmann, Schweich, 
Tel. 06502/9371600
Pastoralreferent Matthias Schmitz, Schweich, 
Tel. 06502/931602
Dekanatskantor Johannes Klar, Schweich: 
Tel. 06502/7775
Dekanatssekretärin: Marion Thömmes, Schweich, 
Tel. 06502/93745-0
E-Mail: dekanat.schweich-welschbillig@bgv-trier.de
Öffnungszeiten: Mo.: 9.00 – 16.00 Uhr, 
Mi. + Do. 9.00 bis 12.00 Uhr
Gottesdienstzeiten in der Verbandsgemeinde Schweich vom 
29.07.17 bis 30.07.17:
Bekond: Sa., 29.07.: 19.00 Uhr Vorabendmesse
Detzem: So., 30.07.: 9.00 Uhr Hl. Messe
Fell: So., 30.07.: 10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier
Föhren: So., 30.07.: 9.15 Uhr Hochamt
Kenn: Sa., 29.07.: 17.45 Uhr Vorabendmesse
Klüsserath: Sa., 29.07.: 18.30 Uhr Vorabendmesse
Leiwen: So., 30.07.: 10.30 Uhr Hochamt
Longuich: So., 30.07.: 9.15 Uhr Hochamt
Mehring: So., 30.07.: 10.30 Uhr Hochamt
Riol: Sa., 29.07.: 19.00 Uhr Vorabendmesse
Schweich: So., 30.07.: 10.30 Uhr Hochamt, 18.30 Uhr Hl. Messe
Thörnich: So., 30.07.: 9.00 Uhr Hl. Messe

Chorgemeinschaft 
Bekond-Föhren-Naurath

Die erste Probe nach der Sommerpause findet am Montag, 7. Au-
gust 2017, um 19.00 Uhr, statt.
Wegen des anstehenden Patronatsfestes am 27. August 2017 in 
Föhren wird um vollzähliges Erscheinen gebeten.

Pfarreiengemeinschaft Schweich
Wir möchten anbieten zur Bischofsweihe von Prälat Franz-Josef 
Gebert am Sonntag, den 3. September 2017, um 15.00 Uhr, im 
Trierer Dom einen Bus von Schweich nach Trier einzusetzen.
Abfahrt in Schweich 13.30 Uhr an der Kirche. Um planen zu kön-
nen benötigen wir Ihre Anmeldung bis Montag, 7. August 2017 im 
Pfarrbüro Schweich.
Tel: 06502-2327,
email: pfarramt@pfarreiengemeinschaft-schweich.de.

Parteien / Wählergruppen

SPD-Ortsverein Föhren
Am Samstag, 5. August 2017, wird uns die Bundestagskandidatin 
der SPD in unserem Wahlkreis, gleichzeitig Bundesfamilienminis-
terin, Dr. Katarina Barley in Föhren besuchen. Schwerpunktmäßig 
will sie sich auch über die familienpolitische Situation in unserer 
Gemeinde informieren. Geplant ist daher ein Spaziergang mit ihr 
durch Föhren. Start ist um 17:00 Uhr im Bereich des Sport- und 
Freizeitgeländes „Im Brühl“ am Feuerwehrgebäude. Im Wesentli-
chen wollen wir sie über die Entwicklung Föhrens mit 2ter KITA, 
Ganztagsschule, Neubaugebieten, dem geplanten Dorfzentrum im 
Bereich alte Klosteranlage usw. informieren. Der Spaziergang en-
det gegen 18:00 Uhr zwischen altem Viezkelter und Backscheune 
(Bakscheier) am „Roten Grill“. Dort erwartet alle frischzubereitetes 
Grillgut und Getränke. Während sich die Kinder mit einer Hüpfburg 
amüsieren können, haben alle Gäste Gelegenheit sich mit der Mi-
nisterin über alle sie interessierenden politischen Fragen auszutau-
schen. Sehr herzlich eingeladen sind alle interessierten Föhrener 
Bürgerinnen und Bürger!

SPD Ortsverein Fell
Am 4. Aug. 2017 ist Frau Dr. Katarina Barley, Bundesministerin für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Fell. Programm: 14:00 
Uhr Haus zu Haus Begehung in Teilen der Bachstraße, Brücken-
straße, Neustraße, Kirchstraße, Am Sauerbohr. Ab ca. 15:00 Uhr 
steht Katarina allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern am 
Gasthaus Sauerbrunnen in der Ruwerer Straße zu Gesprächen zur 
Verfügung.

SPD – Arbeitskreis in der 
Verbandsgemeinde Schweich

Am Montag, 31. Juli, stellt sich unsere Bundestagskandidatin Ka-
tarina Barley bei Ihnen in Leiwen vor. Bei dem Rundgang von 17 
bis 20 Uhr besuchen die SPD Leiwen und Katarina Barley Sie an 
der Haustür.
Am Samstag, 5. August, stellt sich unsere Bundestagskandidatin 
Katarina Barley bei Ihnen vor. Mit der SPD ist Katarina Barley in der 
VG unterwegs: 08:00 Uhr bis 09:30 Uhr: SPD Informationsstand 
vor dem Gemeindehaus in Mehring, 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr: Eröff-
nung des neuen Bürgerbüro Dr. Katarina Barley in der Richtstraße 
44 in Schweich, 12:45 Uhr bis 14:00 Uhr: Informationsstand am 
Realmarkt in Kenn, 14:15 Uhr bis 16:15 Uhr: Zum Gespräch von 
Tür zu Tür in Fell, 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr: „Roter Grill“ an der 
Viezkelter in Föhren, ab 19:15 Uhr: Weinfest in Detzem.

Nachrichten und Kurzmitteilungen
aus dem Gemeinde- und Vereinsleben

Sportverein Vecunda Bekond 1921 e.V.
Vom Samstag, 29. Juli, bis Montag, 31. Juli, findet auf der Kuns-
trasen-Sportanlage in Bekond ein großes Sportfest mit interessan-
ten Fußballbegegnungen statt.
Samstag, den 29. Juli 2017
15.00 Uhr SV Bekond II – FSV Kürenz I
16.15 Uhr SV Hetzerath I – SV Krettnach I
17.30 Uhr AH Bekond – AH Hetzerath
18.45 Uhr SG Neumagen II – SV Mehring II
Sonntag, den 30. Juli 2017
12.00 Uhr A-Jugend JSG Bekond/Föhren/Hetzerath – SV Föhren II
13.30 Uhr SG Detzem/Pölich I – SV Ehrang A-Jugend
15.00 Uhr SV Leiwen I – TuS Mosella Schweich A-Jugend
16.30 Uhr SG Ruwertal I – SV Föhren I
18.00 Uhr SV Kordel I – SV Bekond I
19.15 Uhr Kleinfeldturnier
Bekond Ü 30/Neu Bekond/Ensch/Jugendraum/Hookah-Shop Trier
Montag, den 31. Juli 2017
Bambini: 17.30 Uhr C-Jugend JSG Bekond/Föhren/Hetzerath – C-
Jugend SV Wittlich
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18.30 Uhr BM S & D Blechtechnologie – BM Schneider Elektro 
Blitzschutz
20.00 Uhr SV Ehrang I - TuS Mosella Schweich I
Der SV Bekond freut sich an dem Wochenende auf viele sport-
interessierte Besucher. Der Eintritt ist frei. an allen Tagen sorgen 
die Helferinnen und Helfer des SV Vecunda Bekond für gute Ver-
pflegung. Sonntags wird Kaffee und Kuchen angeboten. Kuchen-
spenden für den Kaffee-/Kuchenstand am Sonntagnachmittag – ab 
12.00 Uhr - werden gerne entgegengenommen.

Verein für Bewegungsspiele Detzem 1927
Am kommenden Sonntag spielt unsere Mannschaft beim Turnier 
des SV Bekond in Bekond. Das Spiel gegen die A-Jugend des SV Ehr-
ang beginnt um 13.15 Uhr. Wir bitten um guten Besuch des Spiels.

Aktion 3%, Weltladen
Die Schultüte mit fairen Inhalten füllen. Der erste Schultag naht und 
eines darf nicht fehlen: die Schultüte. In vielen Ländern versüßen 
sie den Kindern ihren ersten Schultag. Der Weltladen der Aktion 3% 
zeigt, wie die Schultüte fair gefüllt werden kann mit umweltfreund-
lichen Schreibwaren, Spielzeug und Leckereien aus dem Fairen 
Handel. Mit dem Kauf von fair gehandelten Produkten gibt es eine 
gute Möglichkeit auch Kindern in Entwicklungsländern eine Chance 
auf Schulbildung zu geben. Der Faire Handel garantiert den Produ-
zenten in Afrika, Asien und Lateinamerika faire Preise für ihre Arbeit 
und ihre Waren. Dies führt dazu, dass die Familien es sich leisten 
können, ihre Kinder in die Schule zu schicken.
Bananenlieferungen in der Sommerzeit: Wir bitten die Kunden, 
die Bananen vorbestellt haben, die Sommeröffnungszeiten zu be-
achten und die Früchte am Donnerstag (3.8.) oder Freitag (4.8.) im 
Weltladen abzuholen. In der darauffolgenden Woche werden wir 
wegen der reduzierten Öffnungszeiten keine Bananen anbieten.

Heimat- und Verkehrsverein 
Meulenwald Föhren e. V.

Unsere nächste Tageswanderung führt uns am Sonntag, 6. Au-
gust 2017, in den deutsch-luxemburgischen NaturWanderPark 
delux zur Nat‘Our Route 6 durch den sogenannten Kammerwald 
(Wanderstrecke ca. 15 km). Auf alten Schmugglerpfaden bewegt 
man sich hier durch den Kammerwald. Schöner Wald mit alten 
Eichen umgibt den Wanderer auf großen Teilen des Weges. Die 
Königseiche ist mit ihren 350 Jahren gar einer der ältesten Bäume 
der Westeifel mit einem Umfang von 5 m und 32 m Höhe. Auch ein 
Blick auf das Schloß von Vianden fehlt nicht. In schönem Kontrast 
führt ein Teil des Weges durch die offene Feldflur mit weiten Ausbli-
cken. Treffpunkt: 8.30 Uhr Heimatmuseum Föhren zur Bildung von 
Fahrgemeinschaften zum Startpunkt der Wanderung beim Umwelt-
Erlebniszentrum GaytalPark an der B 50. Nach der Wanderung Ein-
kehr in der Camping-Gaststätte Gaybachtal in Körperich. Auf der 
mittelschweren Wanderung sind ca. 150 Höhenmeter zu bewälti-
gen. Festes Schuhwerk erforderlich.

Kath. Öffentliche Bücherei Föhren
Die Bücherei bleibt vom 23.07. bis zum 13.08.2017 (einschließ-
lich) geschlossen. Wir wünschen allen Lesern ebenfalls schöne 
Ferien. Ab Mittwoch, 16.08., sind wir zu den gewohnten Öffnungs-
zeiten wieder für Sie da. Unsere Öffnungszeiten sind: Sonntags 
10.00 Uhr - 10.30 Uhr, Mittwochs 16.00 Uhr - 17.30 Uhr.

Heimat- und Verkehrsverein Kenn e.V.
Besonders für Familien mit Kindern starten wir ein neues Ange-
bot: Am Samstag, den 12. August 2017, um 14:00 Uhr, treffen 
wir uns am Sportplatz Kenn zu einer Familienwanderung. Vom 
Sportplatz aus geht es zur Grillhütte im Kenner Wald. Dort werden 
Getränke angeboten und Stockbrot für die Kinder. Wer Grillen will, 
kann selbst Würstchen, Steaks usw. mitbringen. Der Erlös ist für 
die Jugendarbeit bzw. Kostüme des Karnevalsvereins (KCK Kenn) 
gedacht. Über viele Teilnehmer würden wir uns sehr freuen.

IG Weinfest Klüsserath
Unter dem Motto: „Weinzigartig!“ findet im Rahmen des diesjähri-
gen Weinfests am Samstag, den 26.08.2017, um 18.00 Uhr, eine 
große öffentliche Weinprobe im Festzelt am Feuerwehrhaus statt. 
Der Kartenvorverkauf startet am 01.08.2017 im Raiffeisenmarkt 
Thörnich, in der Touristinfo Klüsserath oder bei den beteiligten 
Vereinen (Feuerwehrkapelle, Feuerwehr, Winzertanzgruppe, Ge-
sangverein und Vereinigte Weingüter). Der Eintritt kostet 20,- Euro 
inkl. 2,- Euro Glaspfand. Unser Programm fürs Festwochenende: 
Freitag: - 20.30 Uhr: „Wein goes Party“ mit Stargate. Samstag: - 
17 Uhr: Abholung der Weinköniging Nadja I. an der Burg, - 18 Uhr: 
Weinzigartig! Große öffentliche Weinprobe mit Krönung von Nadja 
I., - im Anschluss: Weinparty. Sonntag: - 10.30 Uhr: Hl. Messe im 
Festzelt, - im Anschluss: Unterhaltung durch Vereine, - nachmit-
tags: Spiele mit der Jugendfeuerwehr für die Kleinen, - 18.30 Uhr: 
„Schools“ Big Band.

Theaterverein Köwerich e.V.
Der diesjährige Wandertag des Theatervereins Köwerich führt uns 
am Samstag, dem 05. August 2017, zur Detzemer Grillhütte. 
Wir treffen uns zum traditionellen Sektempfang um 8.30 Uhr am 
Köwericher Schauspielhaus. Unsere Busfahrerin bringt uns zu un-
serem Ausgangspunkt nach Pölich. Von dort aus geht es zu Fuß 
entlang eines wunderschönen Panoramawegs nach Mehring, wo 
wir dann die Mosel überqueren. Der Weg zur Detzemer Grillhüt-
te bietet viele tolle Ausblicke auf das wunderschöne Moseltal. Wer 
noch genug Power hat, kann den Fünfseenblick noch erklimmen, 
bevor wir uns gegen 13.00 Uhr an der Detzemer Grillhütte einfin-
den. Dort erwartet uns natürlich ein leckeres Büffet. Wer nicht an 
der Wanderung teilnehmen kann, darf auch gerne mit dem Auto zur 
Detzemer Grillhütte kommen. Die Wanderstrecke ist gut 8 km lang 
und erfordert festes Schuhwerk. Kinderwagen sollten über Allrad 
verfügen. Wir laden alle Mitglieder, Freunde und Gönner des Thea-
tervereins herzlich ein. Ganz besonders würden wir uns auch über 
die Teilnahme der vielen Helfer freuen, die uns beim Köwericher 
Weinfrühling mit Standdiensten unterstützt haben.

Kath. Pfarrgemeinde St. Stephanus Leiwen
Herzliche Einladung zum „Pfarrfest rund um die Kirche“ am Sams-
tag, 5. August und Sonntag, 6. August 2017, auf dem Kirchvor-
platz bei der Pfarrkirche. Die Pfarrgemeinde bittet herzlich um Ku-
chen- und Weinspenden.

SV Leiwen - Köwerich 2000 e.V.
Spiele unserer Mannschaften:
Freitag, 28. Juli 2017
19:30 Uhr SV Leiwen-Köwerich 2 - SG Ehrang-Pfalzel 2, Rasen-
platz an der Kelterstation, Leiwen
Sonntag, 30. Juli 2017
15:00 Uhr SV Leiwen-Köwerich 1 - JSG Schweich A-Junioren, Tur-
nier in Bekond, Kunstrastenplatz
Dienstag, 01. August 2017 - Rheinland-Pokal
18:30 Uhr SG Gladbach 1 - SV Leiwen-Köwerich 1, Rasenplatz, Bruch
Wir bitten zu allen Spielen um guten Besuch.

Mehring

Kulturhistorischer Verein 
„Marningum - us Duraref“

Sonntagsausflug nach Idar-Oberstein, geführt von Dieter Lichten-
berger (aufgewachsen in Idar-Oberstein). Dazu lädt der Kulturver-
ein Mehring für Sonntag, den 20. August, ein. Abfahrt ist um 9:00 
Uhr Peter-Schröder-Platz. Das Programm ist heimatkundlich, 
ganztägig und familienfreundlich ausgarbeitet. Im Anschluß er-
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folgt ein gemütlicher Ausklang auf dem Weinhöfe Fest der Familie 
Adams. Wir würden uns freuen, wenn sich viele interessierte Junge 
und Ältere Mehringer anmelden würden. „Es muss nicht Marllorca 
sein, denn das Gute liegt so Nahe!“. Anmeldung bis Sonntag, 
13. August 2017. Kostenbeitrag: Erwachsene 15 €, Kinder 5 €, 
Mitglieder frei. Email: marningum@gmail.com, Tel.: 06502/8390 o. 
0151/50468488. Für unsere Projektarbeit zum Unwetter Pfingsten 
1979 suchen wir noch Bildmaterial. Wir bitten alle, die Bilder haben 
in Ihren Bilderkisten, Fotoalben zu stöbern, und uns die Bilder leih-
weise zur Verfügung zustellen. Tel. 0151/50468488

SV Mehring 1921 e. V.
Abteilung Fußball

Nachstehende Meisterschaftsspiele unserer Seniorenmann-
schaften	finden	statt:
Sonntag, 30.07.2017
Rheinlandliga
15:00 Uhr SG Ellscheid - SV Mehring
Ellscheid, Auf der Spann, Rp
Mittwoch, 02.08.2017
Rheinlandpokal
19:30 Uhr SG Neumagen-Dhron – SV Mehring
Neumagen, Sportplatz-Leienhaus, Rp

Abteilung Fußball
Nachstehende Freundschaftsspiele unserer Jugendmann-
schaften	finden	statt:
Samstag, 29.07.2017
C-Junioren
15:00 Uhr TuS Mosella Schweich – JSG Mehring
Schweich, Mathenstr., Kp
Über zahlreiche Zuschauerunterstützung würden sich die Mann-
schaften freuen.

St. Seb. Schützenbruderschaft 1636 
Mehring e. V.

Die St. Seb. Schützenbruderschaft Ehrang lädt zur diesjähri-
gen Königskrönung des neuen Schützenkönigs Christian Pauly 
am Samstag, 29.07.2017, ein. Festablauf: 15.00 Uhr Treffen der 
Schützen am Parkplatz - Kyllbrücke, Begrüßungsumtrunk, 15.20 
Uhr Abmarsch zum Pfarrkirche mit Begleitung des Ehranger Bla-
sorchesters, 16.00 Uhr Gottesdienst mit Krönung des Schützen-
königs Christian Pauly in der Pfarrkirche St. Peter, ab 17.30 Uhr 
gemütlicher Zusammensein und Livemusik mit Two4you.

Kegelsportverein Riol
Unsere diesjährige Jahreshauptversammlung findet am Samstag, 
den	05.08.2017,	um	15:30	Uhr, in der Brunnenschänke, Haupts-
trasse 7A in 54340 Riol statt. Folgende Tagesordnungspunkte 
stehen	auf	dem	Programm: 1. Begrüssung und Eröffnung durch 
den 1. Vorsitzenden, 2. Bericht des Sportwart, 3. Bericht der Da-
menwartin, 4. Bericht des Jugendwart, 5. Bericht des 1. Kassie-
rers, 6. Bericht der Kassenprüfer, 7. Entlastung des Vorstandes, 
8. Neuwahlen, 9. Anträge, 10. Verschiedenes. Anträge müssen bis 
spätestens zum 04.08.2017 beim 1. Vorsitzenden, Josef Valentin 
schriftlich per e-Mail (josef.valentin@gmx.de) oder in der Brunnen-
schänke eingereicht werden. Nach Fristende eingereichte Anträge 
können nur mit Zustimmung der Versammlung behandelt werden. 
Der KSV Riol hofft auf zahlreiches Erscheinen seiner aktiven sowie 
inaktiven Mitglieder.

Förderverein der 
Freiwilligen Feuerwehr Schleich

Der Förderverein der freiwilligen Feuerwehr Schleich reist ins Main-
tal. Abfahrt mit dem Reisebus morgens am Do.,	31.08.,	8	Uhr, ab 
Schleich (Bushaltestelle am Feuerwehrhaus). Am So., 03.09., wer-
den wir gegen 20 Uhr wieder in Schleich ankommen. Der Preis 
beträgt 339,00 Euro pro Person. Im Preis enthalten sind: Busfahrt 
mit 1x Sektfrühstück, 3x Übernachtung mit Frühstück im Hotel „Alte 

Brauerei“ in Karlstadt am Main, 1x Abendessen am Tag Ankunft im 
Hotel “Alte Brauerei”, 1x VdP “„Weingut am Stein“ - Führung und 
Weinprobe, 1x Mainschleifenrundfahrt (Weininsel bei Volkach). Für 
aktive Mitglieder der Feuerwehr sind diese Leistungen kostenfrei! 
Das Gesamtprogramm ist derzeit wie folgt vorgesehen – gewisse 
Flexibilität ist vorhanden:
Tag 1: Anreise mit Sektfrühstück, Mittagsrast in Aschaffenburg, An-
reise in Karlstadt mit Möglichkeit zum Ortsrundgang, Gemeinsames 
Abendessen im Hotel. Tag 2: vormittags: Fahrt nach Veitshöchheim 
– Möglichkeit zum Flanieren im Rokokogarten bzw Besuch des 
Schlosses (alternativ: Highlights in Würzburg), nachmittags VdP 
“Weingut am Stein” - Weinprobe und Kellerführung, Gemeinsames 
Abendessen im Hotel Mainpromenade in Karlstadt. Tag 3: vormit-
tags: Ausflug zur Weininsel bei Volkach. Mainschleifenrundfahrt mit 
fachkundiger Führung, Ziele: Wallfahrtskirche „Maria im Weingar-
ten“, terroir f/Aussichtspunkt und die Winzerorte Escherndorf, Ast-
heim, Nordheim und Sommerach, 2x Ausstieg: Wallfahrtskirche u. 
Vogelsburg, Nachmittag: Volkach auf eigene Faust erleben. Abends 
Möglichkeit zum Besuch des Flaakwinzer-Weinfests in Karlstadt 
am Main. Tag 4: Rückfahrt mit Mittagessen in gutbürgerlichem Re-
staurant in der Gegend von Idstein.
Am späteren Nachmittag Ankunft in Leiwen – Möglichkeit zu Be-
such des Strassenfestes. Danach Rückkehr nach Schleich. Wei-
tere Anregungen wurden bereits entgegengenommen und werden 
ggf. noch in den Plan eingearbeitet. Es sind noch Plätze frei. Ak-
tive Feuerwehrmänner, Freunde des Fördervereins und sonstige 
Interessierte sind herzlich zur Anmeldung eingeladen. Verbindliche 
Anmeldung ist immer noch möglich beim Wehrführer Stefan Dro-
ckenmüller, Kassier Wolfgang Loesslein. Anmeldeschluss ist der 
10.08.17. Selbstzahler müssen den Beitrag bis zum 24.08.2017 
entrichten – idealerweise per Überweisung auf das Konto des För-
dervereins der freiw. Feuerwehr Schleich, IBAN: DE80 5856 1771 
0000 6163 90, BIC: GENODED1MLW.

Gut Blatt Schweich - Föhren
Der Spieltag findet am 31.7.2017 im Bürgerhaus Föhren Hauptstr. 
in 54343 Föhren, um 20.00 Uhr, statt. Gespielt wird 1 Serie a 48/36 
Spielen. Gäste sind herzlich willkommen.

Kultur in Schweich e.V.
Wir möchten vor der Stadtwoche den neuen Veranstaltungsflyer 
mit Informationen zu kulturellen Veranstaltungen in der Stadt Sch-
weich für den Zeitraum 1. September 2017 bis 31. Dezember 2017 
herausgeben. Der Flyer wird in alle Haushalte der VG Schweich 
verteilt, zusätzlich erscheint er in den Nachbarorten Hetzerath, Trier 
Quint, Teilen von Trier Ehrang, Zemmer, Pfalzel, Trier-Biewer, Teile 
des Ruwertals. Daneben wird er an öffentlichen Stellen mit viel Pu-
blikumsverkehr ausgelegt. Geplante Auflage beläuft sich auf 20.000 
Stück. Vereine und Veranstalter haben die Möglichkeit, ihre kultu-
rellen Veranstaltungen, die in Schweich stattfinden, in diesem 
Flyer kostenlos zu veröffentlichen. Bei Interesse an einer Veröffent-
lichung melden Sie bitte die Veranstaltung unter Angaben folgender 
Informationen (Namen der Veranstaltung, Datum und Uhrzeit der 
Veranstaltung, Veranstaltungsort, Eintrittspreis, Vorverkaufsstelle, 
Veranstalter, Pressetext, Bilder) per Mail an info@kultur-in-sch-
weich.de. Einen hilfreichen Vordruck zur Veranstaltungsmeldung 
finden Sie unter www.kultur-in-schweich.de.
Letzter Meldetag ist Sonntag, der 6. August. Später eingehende 
Informationen können leider nicht mehr berücksichtigt werden.

Jahrgang 1928/29 Schweich und Issel
Wir treffen uns am Mittwoch,	dem	2.	August	2017	um	15.00	Uhr 
im Weingut M.u.A. Thesen, Brückenstraße, zu einem gemütlichen 
Nachmittag. Alle sind herzlich eingeladen.

Jahrgang 1933/34 Schweich
Zu unserer Wanderung am Donnerstag, dem 3. August 2017 tref-
fen wir uns wie üblich am Brunnen im Oberstift um 14.30 Uhr. Unser 
Werg führt uns in die Brückenstraße ins Weinhöfchen Thesen.

Jahrgang 1936/37 Schweich und Issel
Wir werden uns am Mittwoch,	dem	02.08.2017	um	14.00	Uhr am 
Raiffeisenbrunnen treffen. Nach einer kleinen Wanderung kehren 
wir im Gasthaus Adams, Isseler Straße ein.
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Sonstige Mitteilungen

Abschluss Hubschrauberspritzung 2017
Wir bitten die Winzer die weiteren Spritzungen in den aufgeführten 
Gemarkungen nach den letzten Flugterminen selbst durchzufüh-
ren. Beachten Sie bitte die aktuellen Termine und Mittel (siehe un-
ten). Diese können auch aktuell auf der Seite der ADD Trier www.
add.rlp.de eingesehen werden. Bitte beobachten Sie den Schäd-
lingsbefall genau und setzten der Spritzbrühe die empfohlenen 
Pflanzenschutzmittel in der richtigen Dosierung zu.

Beachten Sie bei dem Einsatz von Fungiziden mit erhöhter Resis-
tenzgefahr aufgrund von spezifischen Wirkungsmechanismen:
Aufgrund des besseren Verständnisses wurden die betroffenen 
Fungizide mit Buchstaben von A-S gekennzeichnet. (siehe Tabel-
le auf der Seite 21-25 der Integrierten Weinbau Rahmenempfeh-
lung 2017 des DLR Mosel – www.dlr-mosel.rlp.de)
Die Buchstaben A – S kennzeichnen unterschiedliche Wirkstoff-
gruppen bzw. Wirkungsmechanismen. Fungizide mit denselben 
Buchstaben enthalten Wirkstoffe, die denselben Wirkungsmecha-
nismus besitzen und zu Resistenzen führen können. Daher dürfen 
maximal zwei bzw. drei Anwendungen pro Saison über alle Indika-
tionen mit demselben Buchstaben erfolgen. Dies gilt unabhängig 
davon, wie viele Behandlungen für ein Mittel zugelassen sind.
Informieren Sie sich daher in den Betriebsstellen der Raiffeisen-
Waren-Zentrale vor Ort oder beim DLR Mosel über die noch zur 
Verfügung stehenden einzusetzenden Mittel. Helfen Sie mit, die 
Pflanzenschutzmittel langfristig zu erhalten.
Bei ungünstiger Witterung können sich die Flugtermine verschie-
ben. Nähere Auskunft Tel. 06542-937041
Gemarkung Fell-Fastrau
Letzte Hubschrauberspritzung am Montag, 24.Juli 2017
1. Spritzung  Polyram WG, Vivando, Netzschwefel, Phos. Säure
2. Spritzung  Profiler, Collis, Netzschwefel
3. Spritzung  Enervin, Vivando, Phos. Säure
4. Spritzung  Mildicut, Dynali
5. Spritzung  Orvego, Talendo Extra, Phos. Säure
6. Spritzung  Vino Star, Dynali, Phos. Säure
7. Spritzung  Folpan 80 WDG, Topas
Gemarkung Kenn-Schweich-Longuich-Wincheringen
Letzte Hubschrauberspritzung amFreitag, 21.Juli 2017
1. Spritzung  Polyram, Vivando, Netzschwefel, Phos. Säure
2. Spritzung  Folpan 80 WDG, Veriphos, Dynali, Netz-

schwefel
3. Spritzung  Profiler, Collis, Netzschwefel
4. Spritzung  Enervin, Vivando, Netzschwefel, Phos. Säure
5. Spritzung  Mildicut, Dynali, Netzschwefel, Phos.Säure, 

½ Aufwandmenge
6. Spritzung  Orvego, Talendo Extra, Netzschwefel, Phos. 

Säure
7. Spritzung  Folpan, Veriphos, Topas, Netzschwefel

Ende des redaktionellen Teils

Amtsblatt für die Verbandsgemeinde Schweich an der Roemischen Weinstrasse
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Familienanzeigen  in Ihrem Mitteilungsblatt
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Rebekka Beck

Ihre Ansprechpartnerin vor Ort

Tel.: 06502 9147-269
Mobil: 0151 16305405 • Fax: 06502 9147-249

r.beck@wittich-foehren.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ich berate Sie gerne

Fordern Sie bitte unser unverbindliches Angebot 
54338 Schweich Zellenpfützstraße 2
Tel. 0 65 02 / 99 42 44 Fax 0 65 02 / 99 42 45

Porten_Sanitaer@t-online.de

G
M
B
H

• Sanitäre Installation
• Bad-Renovierung
• Ölheizungsanlagen

• Gasheizungsanlagen
• Solar- und Wärmepumpenanlagen 

• Kaminsanierung
• Rohrreinigung

• Kernbohrungen
• Kundendienst
• Drachengas Verkaufsstelle

Perfekt in 

Schnitt, Form 

und Farbe

Ihr Friseur 

Le Figaro 
Longuich

Bahnhofstr. 8 
Tel.: 0 65 02 / 12 31

Flanderstraße 1  Markus-Konder-Str. 2
Tel. 06 51 / 1 02 23 • www.fahrschule-echternach.de

Preisanfrage im Internet

Sammler sucht 
Antiquitäten, Pelze, Münzen, Uhren und Musikinstrumente, 

Silber und altes Spielzeug. Zahle sehr gut und bar. 
Telefon: 0 63 72 / 6 24 34 49 oder: 0 15 77 / 3 18 42 75

Sommerferien
01.08.17 bis 09.08.17

Ab 10. August bin
ich wieder für Sie da.
mit toller Brillenmode 
und bestem Service.

 
Ihr

Poststr.2a, Neumagen-Dhron
Tel.06507 70 34 73
www.sehprobierstube.de
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Schreinerei Michael Leisen GmbH • Im Paesch 12  (Gewerbegebiet)
54340 Longuich/Mosel • Tel.: 06502 -20600 · Fax: 7016 

Mobil: 0171 / 2 38 03 33 • E-Mail: info@treppenbau-leisen.de

HAUS- UND ZIMMERTÜREN
www.treppenbau-leisen.de 

TREPPENBAU

Tel. +49 (0) 6502-99 696 00 • Fax +49 (0) 6502-99 696 99

Tischlerei Adam + Koster
Gewerbegebiet 20

D-54344 Kenn
adam.koster@t-online.de

www.tischlerei-adam-koster.de

• Möbel • Innenausbau • Türen
• Treppen • Fenster • Holzfußböden

Sebastian Brittner
Fliesenfachbetrieb

Meisterbetrieb
Hauptstraße 31a • 54317 Morscheid

Tel.: 06500 - 91 88 721 info@brittner-fliesen.de
Tel.: 06500 - 91 88 726 www.brittner-fliesen.de

Mobil: 0176 - 32 29 97 87

Suche: 3 - 4 ZKB, ab 80 m² Wfl., Terr./Balk./od. Garten,
bis max. 750 KM, ab DEZ 2017

In Schweich/ Schweich-Issel, Longuich/Riol/Mehring
für 2 Erw. (berufstätig, NR), 1 Kind, 1 Hund

Telefon: 0160 - 347 27 13

Riol, 116 m² im 2-FH, 1. OG/DG, 4 Zi, Kü, Bad, 
Gäste-WC, Balkon, Kellerr., Wasch-/Trockenr.,

2 Stellpl., neu renov., Top-Aussicht auf Mosel und 
See, Garten, 760 € + NK, Tel. 01787407700

TOP-PREISE für Ihre Immobilie!
Warum? Rufen Sie uns an!
  06 51 - 1 70 63 63

www.axel-ilbertz-immobilien.de

Kaufen · Verkaufen · Vermietung · Mietgesuche

Immobilien Anzeigenannahme 0 65 02 / 9147-0

aus der Region 

für die Region

Anzeige
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Inhaber Tobias Schabbach

Trierer Straße 112
54411 Hermeskeil
Telefon (0 65 03) 99 45 83
www.schreinerei-linn.de
E-Mail: info@schreinerei-linn.de

 Schreinerarbeiten aller Art
 Fenster und Türen
 Massivholztreppen
 Holzfußböden
 Möbelbau
 Schlüsseldienst

Unser Partner
für Fenster und Türen

Ulbr ch
    K rwald

&

Wir erweitern unsere Räumlichkeiten 
im Therapiezentrum in Salmtal. 

Bestehende Gemeinschaftspraxis (Physiotherapie, 
Osteopathie und Logopädie) sucht zusätzlichen Mieter 
aus dem gesundheitsnahen Bereich ab Herbst 2017. 
Optimal geeignet für Ergotherapie, Fußpflege, Kosmetikstudio oder 
Psychologe/in. Ausreichend Kundenparkplätze am Haus vorhanden.

Kontakt: Tel. 06578/1313
E-Mail: 
physiotherapie-salmtal@t-online.de

2 ZKB Schweich Zentrum
Schöne renovierte Wohnung, Richtstraße

90 qm 2 ZKB, Kellerraum 380,- € KM

direkt vom Vermieter: 06502/913110

Kaufen · Verkaufen · Vermietung · Mietgesuche

Immobilien Anzeigenannahme 0 65 02 / 9147-0

aus der Region 

für die Region

Anzeige

Fühlen SIE sich wie zu Haus?
Ein neues Heim finden Sie bei IMMOBILIENWELT in Ihrem Mitteilungsblatt!

aus der Region 

für die Region
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Wir sind das größte
Schmidt-Küchenstudio im SaarLorLux- 

Bereich und suchen für sofort

2 Küchemonteure m/w
mit Berufserfahrung

zusätzlich

2 Bauhelfer
zur Verstärkung unseres 22-köpfigen Teams.

Bitte senden Sie uns Ihre 
Bewerbungsunterlagen per E-Mail 

oder auf dem Postweg.

2, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Tel. 0 03 52 / 35 52 78
www.kuechengalerie.lu

helmut.regnery@kuechengalerie.lu REGNERY S.à. r.l.

Für unser Büro in Föhren suchen wir

1 Bürokauffrau/mann mit guten
EDV Kentnissen auf 450,- €-Basis.

Die Arbeitszeiten sind flexibel.

AVL ProjektEntwicklungs GmbH

Ihre Bewerbung senden Sie bitte per E-Mail an:

hjlichter@avl-web.de

Bei Rückfragen: 06535 / 944430

Wir veranstalten Oktoberfeste in Koblenz und Riol

Stellen Anzeigenannahme 0 65 02/91 47-0

Bildung

Beruf

Erfolg

Zukunft
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Das Gutshotel/restaurant Galerie-riesling
in trittenheim sucht einen neuen Betreiber.

nähere infos erhalten sie unter:
info@galerie-riesling.de oder tel.: 0 65 07 / 9 90 00

Amtsblatt
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          Stadt Schweich 
und Ortsgemeinden Bekond, Detzem, Ensch, Fell, 
Föhren, Kenn, Klüsserath, Köwerich, Leiwen, Longen, Longuich, Mehring, 
Naurath/Eifel, Pölich, Riol, Schleich, Thörnich, Trittenheim und Kreisnachrichten der Kreisverwaltung Trier-Saarburg

Sie sind jede Woche am Freitag für uns tätig.

Wir bieten:
· Lieferung der Zeitungen an Ihr Haus
· Monatliche Bezahlung
· Zustellervertrag im Rahmen der Minijobs

Interessiert?
Bewerben können Sie sich per E-Mail:
vertrieb@wittich-foehren.de oder Telefon: 06502 9147-713 
oder -716 oder per WhatsApp: 0151 16305402                               

LINUS WITTICH Medien KG
Europa-Allee 2, 54343 Föhren
www.wittich.de

Wir suchen eine/n zuverlässige/n

   Zeitungszusteller/in
für die VG Schweich
in Leiwen und Schweich

Jetzt
bewerben

Wir suchen eine erfahrene med. Fachkraft
im Bereich Fußpflege & Kosmetik

auf selbstständiger Basis zur Unterstützung unseres Teams.

Stellen Anzeigenannahme 0 65 02/91 47-0

Bildung

Beruf

Erfolg

Zukunft
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Tel.06502-99123
www.mueller-mehring.de 

DIE LANDMETZGEREI
DAS LANDGASTHAUS

ULLI & KARL MÜLLER

Servicekraft (m/w)
auf 450�-Basis 

für sofort gesucht

ReinigungskRaft 
auf Minijob-Basis für unser Bürogebäude gesucht.

Arbeitszeit zwischen 7.00 und 17.00 Uhr

Robert-Schuman-Str. 3
54343 Föhren

Tel. 0 65 02 / 93 59 90
info@eimo-elektrotechnik.de

Stellen Anzeigenannahme 0 65 02/91 47-0

Bildung

Beruf

Erfolg

Zukunft

Vermitt-
  lung 
bitte!

Die aktuellen Stellenangebote 
helfen Ihnen dabei!
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Kfz-Meisterwerkstatt

Udo Druckenmüller
• Autoreparatur • Autowaschanlage • Autogasumrüstung

Autoservice Udo Druckenmüller GmbH
Auf dem Steinhäufchen 13 • 54343 Föhren

Tel.: 06502/9356700 • www.ud-autoservice.de

Kfz-Meister-Fachbetrieb

Heizung - Sanitär - Badsanierung

Ihr neues Bad aus einer Hand!
Tel. 0 65 02 / 24 32

Neustr. 46 • 54341 Fell • www.tine-gmbh.de

• Schiefer- & Ziegelarbeiten • Dachfenster
• Bauklempnerei • Fassadenverkleidung

• Balkonabdichtung • Reparaturen

Burgstraße 19 · Riol · 01 76 / 96 34 85 27

•   Schiefer- & 
Ziegelarbeiten

• Dachfenster
• Bauklempnerei
• Fassadenverkleidung 
• Balkonabdichtung
• Reparaturen

Burgstraße 19 • Riol • 0176 / 96348527
kontakt@dachdecker-patrick-nolte.de

Zur Kieselkaul 1
54317 Osburg-Gewerbegebiet
info@ws-bedachungen.de
www.ws-bedachungen.de

tel. 0 65 00 / 77 38

Ihr Fachmann für:
• Dacheindeckung inkl. Holzbau
• Dachreparaturen
• Dachsanierungen
• Dachfenster u. Beschattung
• Flachdächer
• Dachentwässerung
• Kamin- u. Fassadenverkleidung
• Kranarbeiten

Bedachungen
HO

LZBAU

W&S

Jürgen Feller -
Ihr Experte

Moselstr. 11  |  D-54341 Fell/Fastrau
Mobil: 0151 / 17004380  |  E-Mail: fellerdach@online.de w
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www.fertigbau-laux.de ► Musterhaus Pluwig 

Kostenlose
Parkplätze
am Haus

Podologische Fußpflege
Podologin Mechthild Kesselhe iM
➜ eigene Praxis und Hausbesuche
➜ podopraxis-kenn@t-online.de
St.-Margarethen-Str. 3 • Tel.: 06502 / 6735 • Kenn

Logopädie
0 65 02

93 97 90
www.logopaedie-altmeier.de

In Schweich Praxis für

Sabine Altmeier, Madellstraße 1

Logopädisch e pr axis in Mehring
Claudia Schmitt · Brückenstr. 45 · Tel.:0 65 02 / 99 50 66

LernTreff
UlrikeUlrikeUlrikeUlrike ThulThulThulThul

Sprachkurse & Nachhilfe
Isseler Str. 4 • 54338 Schweich

Mobil: 0160 / 8 316 216 • Tel: 06502 / 83 35

LernTreff
UlrikeUlrikeUlrikeUlrike ThulThulThulThul

Sprachkurse & Nachhilfe
Isseler Str. 4 • 54338 Schweich

Mobil: 0160 / 8 316 216 • Tel: 06502 / 83 35LernTreff
UlrikeUlrikeUlrikeUlrike ThulThulThulThul

Sprachkurse & Nachhilfe
Isseler Str. 4 • 54338 Schweich

Mobil: 0160 / 8 316 216 • Tel: 06502 / 83 35

schulamtlich anerkannt

www.lerntreff-thul.de

PRAXIS FÜR 
OSTEOPATHIE

54343 Föhren  
Telefon: 06502 / 9 39 99 13

Hilft z.B. bei:
Kopf-, Rücken- & Bauchschmerzen, Schwindel, ...

PRAXIS FÜR 
OSTEOPATHIE

54343 Föhren  
Telefon: 06502 / 9 39 99 13

Hilft z.B. bei:
Kopf-, Rücken- & Bauchschmerzen, Schwindel, ...

PRAXIS FÜR 
OSTEOPATHIE

54343 Föhren  
Telefon: 06502 / 9 39 99 13

Hilft z.B. bei:
Kopf-, Rücken- & Bauchschmerzen, Schwindel, ...

PRAXIS FÜR 
OSTEOPATHIE

54343 Föhren  
Telefon: 06502 / 9 39 99 13

Hilft z.B. bei:
Kopf-, Rücken- & Bauchschmerzen, Schwindel, ...

David Pelzer 
Frank Lachmund Telefon:

0 65 02 / 9 39 99 13

>> A >> 

>> B >> 

>> D >> 

>> F >> 

>> F >> 

>> H >> 

>> L >> 

>> M >> 

>> N >> 

>> P >> 

Handel | Handwerk | Dienstleistungen von

A BIS ZIhre regionalen Partner

auf einen Blick…auf einen Blick…auf einen Blick…
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Begleitung und Entlastung im  Alltag  
Hauswirtschaftshilfe  
Demenz betreuung – 24h Vermittlung

Rund um Schweich, 
Trier und Hermeskeil

Gisela Bläsius · Tel. 06502/938 8789 oder  
0176-41247220 · www.daheimstattheim.com

Seniorenbetreuung -  

Immer da, wenn Sie es wunschen

Hauswirtschaftshilfe - Demenzbetreuung
Begleitung und Entlastung im Alltag
Bei PG über Verhinderungspflege abrechenbar!

 ■ Absicherung  ■ Wohneigentum  ■ Risikoschutz  ■ Vermögensbildung

Michael Rohles
Obere Ruwerer Str. 8 · 54341 Fell · Tel. 06502 988673 · www.Rohles.eu

 ■ Absicherung  ■ Wohneigentum  ■ Risikoschutz  ■ Vermögensbildung

Michael Rohles
Obere Ruwerer Str. 8 · 54341 Fell · Tel. 06502 988673 · www.Rohles.eu

 ■ Absicherung  ■ Wohneigentum  ■ Risikoschutz  ■ Vermögensbildung

Michael Rohles
Obere Ruwerer Str. 8 · 54341 Fell · Tel. 06502 988673 · www.Rohles.eu
Michael Rohles · Obere Ruwerer Str. 8 · 54341 Fell

Tel. 06502 988673 · www.Rohles.eu

- kostenloser Servicecheck
- unverbindliche Probefahrt bei Ihnen zu Hause
- original Zubehör frei Haus geliefert
Ihr persönlicher Ansprechpartner vor Ort
Jürgen Pflästerer
Tel.: 0 65 02 / 60 81 835
juergen.pflaesterer@kobold-kundenberater.de

krankentransporte
Lydia dixius • Mehring
☎ 06502 / 6235 • Handy 0171 / 6760286

Krankenfahrten, Kleinbus,
Dialyse, Chemo, Strahlentherapie
06507 80 23 13

Fahrservice Schuster

Retro-
Roller

zu verkaufen,

VB 500,00 €.

Tel. 06507/
9396655

>> R >> 

>> S >> 

>> V >> 

>> V >> 

Handel | Handwerk | Dienstleistungen von

A BIS ZIhre regionalen Partner

auf einen Blick…auf einen Blick…auf einen Blick…
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Die LINUS WITTICH-Leserreise

2017 feiern wir das Gedenkjahr an die Reformation, denn vor 500 
Jahren veröffentlichte Martin Luther seine 95 Thesen. Bei dieser Reise 
wandeln Sie auf den Spuren des Theologen. Wir zeigen Ihnen sein Ge-
burts- und Sterbehaus, das Lutherhaus, die Schlosskirche in Wittenberg 
mit dem weltbekannten Thesenanschlag, das Grab von Martin Luther 
sowie die Wartburg. Freuen Sie sich auf die Städte Eisleben, Witten-
berg, Leipzig und Eisenach. 

1. Tag:  Anreise Eisleben - Leipzig
Anreise am Morgen Richtung Eisleben. Dort erfahren Sie bei einem 
Stadtrundgang mehr über die Stadtgeschichte. Natürlich zeigen wir Ihnen 
auch das Geburts- und Sterbehaus sowie die Taufkirche von Martin Luther.  
Anschließend Weiterfahrt nach Leipzig in unser Vertragshotel. Zimmerbe-
zug und Abendessen. 
2. Tag:  Wittenberg 
Nach einem gestärkten Frühstück zeigen wir Ihnen bei einem Ganzta-
gesausflug mit Reiseleitung Wittenberg. Bekannt durch das Lutherhaus 
(Wohnhaus), die Schlosskirche, an der der weltbekannte Thesenanschlag 
stattfand sowie sein naheliegendes Grab. Nach einer Stadtführung mit 
oben genannten Besichtigungshöhepunkten geben wir Ihnen Zeit für 
eigene Erkundungen.
3. Tag: Leipzig  
Heute steht eine Stadtrundfahrt und Altstadtführung in Leipzig auf dem 
Programm. Wir zeigen Ihnen die schönsten und geschichtsträchtigen Orte 
dieser wundervollen Stadt. Dort, wo Martin Luther einst die berühmte 
Disputation antrat, und den Bruch zur römisch-katholischen Kirche 
besiegelte. 

INFORMATIONEN & BUCHUNG: 
KYLLTAL-REISEN GmbH, 54311 Trierweiler-Sirzenich, info@kylltal-reisen.de, Tel.: 0651 - 96 89 00

ZUSTIEGSMÖGLICHKEITEN:
Bernkastel-Kues, Schweich, Ehrang, Sirzenich, Trier, Bitburg, Wittlich, 
Prüm, Mehren, Kaisersesch, Polch, Koblenz, Andernach, Neuwied, 
Weißenthurm, (Saarburg BH Brückenstraße MP 15,00 € p.P.)  

4 TAGE LEIPZIG LUTHERJAHR 2017 

REISECODE: 450 (bitte bei Buchung angeben) 

4. Tag: Rückreise - Eisenach/Wartburg 
Bevor es nach einer sehr interessanten Reise wieder nach Hause geht, 
besuchen wir noch Eisenach. Wir zeigen Ihnen die Wartburg, welche 
Martin Luther als Versteck benutzte um dort das Neue Testament aus dem 
Griechischen ins Deutsche zu übersetzen. Nach einer Führung Heimreise 
zu den Ausgangsorten. 

LEISTUNGEN: 
 ✓ Fahrt im modernen Fernreisebus 
 ✓ 3 x Übernachtung/Frühstücksbüffet/Abendessen  
 ✓ Stadtführung in Eisleben
 ✓ Stadtrundfahrt und Altstadtführung in Leipzig 
 ✓ Ganztägiger Ausflug mit Reiseleiter Wittenberg inkl. Stadtführung
 ✓ Eintritt Lutherhaus in Wittenberg 
 ✓ Eintritt und Führung auf der Wartburg

TERMINE/PREISE: 

ZUSATZTERMINE:
30.08. - 02.09.2017  295,-
im 3* Achat Hotel Hotel Comfort Messe in Leipzig 

02. - 05.10.2017  295,-
im 4* Lindner Hotel, Leipzig
EZ-Zuschlag 60,-

ab €295

TRIERS TOURISTIKMARKE NR. 1

Weitere Reisen unter www.kylltal-leserreisen.de 

SONDERREISE
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„DAS“ Hoffest
28. - 30. Juli 2017

Sektgut St. Laurentius
Freitag ab 18.00 Uhr

Betriebsbesichtigung mit Kellerführung, 19.00 Uhr

Live-Musik mit der Rock-Coverband „The new loud“

Samstag ab 11.00 Uhr
Geführte Weinwanderung 

(Anmeldung bis Do.,27. Juli,  Start: Samstag, 11.00 Uhr ab Sektgut)

Star-Tenor „Thomas Kiessling“

Live-Musik mit „sKylighTs“

Sonntag ab 11 Uhr
Nachmittagskonzert des Musikvereins Harmonie Leiwen

Live-Musik mit „music and more“

ausstellung von Kunst, deko & schmuck 
Kreatives aus yeti´s nähstübchen

Kulinarische leckerbissen aus der winzerküche,
Kaffee und Kuchen!

auf ihr Kommen freuen sich Familie herres und herres-singer
www.st-laurentius-sekt.de • mail@st-laurentius-sekt.de

Laurentiusstraße 4 • 54340 Leiwen

Haushaltsauflösung
Angeboten werden Möbel und Haushalts-
gegenstände aller Art

Wann: Samstag, 29.07., 10.00 – 16.00 Uhr
 Sonntag, 30.07., 11.00 – 16.00 Uhr

Wo:  Longuich, Kirchenweg 35

BEILAGENHINWEIS

WIR BITTEN UNSERE LESER UM BEACHTUNG!

Unsere dieswöchige Ausgabe enthält eine Teilbeilage
der SWT Stadtwerke Trier.

Zeitreise zu den Römern – Antikes Le-
ben hautnah
Die Besucher der rekonstruierten Rö-
mischen Villenanlage begeben sich 
auf eine Zeitreise in die Welt der Rö-
mer. Das Freilichtmuseum beheimatet 
ein archäologisches Museum, ein an-
tikes Villenbad, harmonische Gärten, 
römische Taverne u.v.m. Die voll funk-
tionsfähige römische Küche komplet-
tiert den Herrschaftsbereich der „villa 
rustica“. Das großzügige Herrenhaus 
beherbergt ein archäologisches Mu-
seum mit vielen Originalfundstücken 
und Repliken. In der Taverne kann der 
Besucher z.B. einen Mulsum (römi-
scher Würzwein) oder eine Patina (rö-
mische Süßspeise) kosten!  Die Faszi-
nation des Römertums lebt am ersten 
August-Wochenende ganz groß auf. 
Spektakuläre Gladiatorenkämpfe mit 
echten Waffen bilden die Höhepunk-
te für die Besucher der XX. Römerta-
ge am Samstag und Sonntag, 5. und 

6. August. Jeweils von 10 bis 18 Uhr 
können Kinder wie Erwachsene in das 
spannende Leben der Römer eintau-
chen:  Reiter, Händler, Handwerker, 
Militär und Gladiatoren schlagen auf 
dem Villengelände ihre Lager auf und 
präsentieren die antike Lebensart mit 
spektakulären Darbietungen, buntem 
Marktgeschehen, vielen Handwerker-
ständen und Teilnehmern  in aufwen-
dig gearbeiteter Kleidung. 
Reisen wie die Römer? Besucher kön-
nen erstmalig einen römischen Rei-
sewagen mit imposanten Zugpferden 
bestaunen.

Öffnungszeiten: April bis Oktober 
Di.- So., feiertags 10-18 Uhr
November, Februar, März 
Di.- So., feiertags 11-16 Uhr
Mo., Dezember & Januar geschlossen

Archäologiepark Römische Villa Borg
Im Meeswald 1 | 66706 Perl-Borg
Tel. 06865 9117-0 | Fax. 06865 9117-17
info@villa-borg.de | www.villa-borg.de

2017
August
05. bis 06.XX. Römertage

Hyaluron-Sommerspezialwochen vom
12. Juli bis 10. August 2017

Falten- und Lippenunterspritzung
No-Name-Hyaluron –
150,- Euro
Marken-Hyaluron –
250,- Euro
Luxus-Hyaluron –
350,- Euro

Nur solange Vorrat reicht
Jetzt exklusiv Termin vereinbaren!

Frisch durch den Sommer - weil Sie es sich wert sind!

Natural Medical Ästhetik  Schulstr. 84 | D-54411 Hermeskeil | Tel. + 49(0)6503 91560
Naturheilkunde | www.praxis-brust.de | Parkplätze vorhanden P

Plakate 
für Ihr Schaufenster / Event

10 Plakate - DIN A2 

 
inkl. Versand und MwSt. 100g/m², 4/0-farbig, matt

 

für 16,–99€
09191 72 32 88info@LW-flyerdruck.de www.LW-flyerdruck.de

LINUS WITTICH Medien KG  |  Postfach 223  |  91292 Forchheim 
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Zellenpfützstr. 14, 54338 Schweich,   0 65 02 - 93 85 433

Daniela        Zenner
Haarscheune

54343 Föhren  • Wintergärten
Tel. 0 65 02 / 22 80  • Terrassenüberdachungen

www. - Mueller.info

Räumkontor 
Haushaltsauflösungen - Entrümpelungen  

Kleinumzüge
schnell - preiswert - sorgfältig

Telefon: 0 65 61 / 9 48 89 76

2 Lorbeerbäume 
ca. 1,50 m hoch preiswert abzugeben.

Kontakt: 06502/3928

Farbe macht 
gute Laune!!!
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BeTRIeBSFeRIeN!
Von Mo. 31.07.2017 bis 

einschließlich Di. 08.08.2017 
bleibt unser Betrieb 

geschlossen.

Schlaf-WerkStatt.de 
St.-Barbara-Ufer 1 (ecke römerbrücke)   trier   fon 0651/4608800

Zum Ehranger Wald 18 · Trier · Telefon 06 51 / 7 10 37 46
www.vitalpraxis-scherf.de

Gewichtsreduktion mit Ohrakupunktur
Ernährungsumstellung  keine Diät, sehr hohe Erfolgsquote

Unser Angebot für Sie:
Kostenloses persönliches Beratungsgespräch bei uns in der Praxis

Vitalpraxis Andrea Scherf
Heilpraktikerin

www.malerkirsch.de

Selbst unsere Homepage hat einen neuen 

Anstrich!

54340 Longuich

bo
hl

.d
e

Tel.: 06502-5504

Werte erkennen! Werte erhalten! Werte schaffen!

Polsterarbeiten: 
Neubezug von Schlingmann, Warrings, COR, Benz, etc.
Im Verkauf führen wir Bielefelder Werkstätten und eigene Modelle 

oder Sonderwünsche auf Anfrage.

Gardinen: von der klassischen Raffgardine bis zum Flächenvorhang
Sonnenschutz: vom Raffrollo über Plissee, Lamellenvorhang, 

Jalousien bis zum Fliegengitter

Ihre 
Polster-

manufaktur

Tel.	0651/85195	•	Römerstraße	5	•	54311	TRIERWEILER


